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E in w irk u n g en  au f  die  G e s ta l tu n g  des R u hrb e rg b au s
nach dem  W eltk r ieg .

Äußere  E in f lü s s e .

Die durch die Ereignisse der Jahre 1 914-1924  
hervorgerufene Zeitwende, die auf allen Gebieten des 
politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Lebens 
einen tiefgreifenden Umschwung und Umsturz herbei
geführt hat, ist auch für den Ruhrbergbau von weit- 
tragender Bedeutung gewesen. Nach den schweren 
politischen und wirtschaftlichen Erschütterungen sah 
sich der Ruhrbergbau vor die Aufgabe gestellt, aus 
dem durch Krieg, Revolution, Besetzung und Inflation 
entstandenen Chaos neu aufzubauen und zu versuchen, 
seine frühere Stellung im Wirtschaftsleben wieder 
einzunehmen. Darüber hinaus war er in erster Linie 
berufen, für die fortgefallene Förderung der an Polen 
und Frankreich verlorenen Steinkohlengebiete Ersatz 
zu schaffen.

Diese Aufgabe vermochte der Ruhrbergbau trotz 
unvergleichlicher technischer Leistungen leider nur 
zum geringen Teil zu erfüllen. Die Lage auf dem 
europäischen Kohlenmarkt wies einen erhöhten Wett
bewerb des gesamten benachbarten Auslandes auf, der 
sich noch von Jahr zu Jahr steigerte. Abgesehen von 
Deutschland und Großbritannien ist die Förderung 
in allen europäischen Kohlenländern gewachsen. Wie 
die deutsche Eisenindustrie, so konnte auch der 
deutsche Steinkohlenbergbau, und darunter als erster 
der des Ruhrbezirks, nicht verhindern, daß der ver
mehrte Weltverbrauch von ändern Ländern gedeckt 
wurde.

Der Franzoseneinbruch schaltete für fast ein Jahr 
den Ruhrbergbau völlig aus der Wirtschaft aus; die 
entstandenen Ausfälle auf den Märkten des Auslandes 
und selbst im Inlande sind noch nicht eingeholt. Auch 
die stärkere Heranziehung anderer Energiequellen zur 
Krafterzeugung, wie Braunkohle, Öl und Wasser, 
gestaltete die Lage des Ruhrbergbaus schwieriger. So 
stieg beispielsweise die deutsche Braunkohlenförde
rung von 87 Mill. t  im Jahre 1913 auf die doppelte 
Menge von 175 Mill. t  im Jahre 1929. Das Vor
dringen der Elektrizität, im besondern der Stromfern- 
versorgung, deren Zentralen zum großen Teil mit 
Braunkohle oder Wasserkraft betrieben werden, 
verminderte die Zahl der Steinkohlenverbraucher. 
Mit dem gleichen Enderfolg arbeiteten die Wärme
wirtschaftler, die durch Zusammenfassung der 
Erzeugungsbetriebe, durch Einführung sparsamer 
arbeitender Feuerungsanlagen und durch Verbesse
rungen aller Art die Energieverwendung zwar wirt
schaftlicher gestalteten, aber den Brennstoffbedarf 
wesentlich einschränkten.

1 V o r trag ,  g eh a lten  auf d e r  3. T echn ischen  T a g u n g  d e s  rhe in isch-w est
fälischen S te in k o h len b e rg b au s  in  Essen  am  16. O k to b e r  1930.

In n e re  E in f lü s s e .

Zu den genannten Einschränkungen auf der 
Absatzseite gesellten sich die durch die fortgesetzte, 
nicht im Wesen des Bergbaus begründete Erhöhung 
der Selbstkosten hervorgerufenen Schwierigkeiten. 
Während der Hauptwettbewerber, der englische Berg
bau, ebenso wie der polnische, durch staatliche Beihilfe 
gestützt wurde, mußte der Ruhrbergbau von allen 
Seiten erhöhte Belastungen auf sich nehmen. Die 
Verkürzung der Arbeitszeit, die anhaltende Lohn
steigerung, das Anwachsen der sozialen und steuer
lichen Lasten, das Anziehen der Materialpreise, die 
amtlichen Preisfestsetzungen veränderten vollständig 
die wirtschaftlichen Lebensbedingungen des Ruhr
bergbaus. Dazu kamen die Rückwirkungen der 
unsteten Zeitverhältnisse auf die Belegschaften, bei 
denen sich zeitweilig ein Sinken des Arbeitswillens 
zeigte.

Auch die Betriebsverhältnisse sind schwieriger 
geworden. Der Kohlenvorrat ist begrenzt, und der 
Bergbau kommt in größere Teufen, wo sich Druck
verhältnisse und Temperaturerhöhungen immer un
günstiger bemerkbar machen. Angesichts dieser Tat
sachen, der schweren Belastung der deutschen Wirt
schaft, des erhöhten Wettbewerbs des Auslandes, der 
Steigerung der Selbstkosten und der ungünstigem 
Betriebsverhältnisse, mußte der Ruhrbergbau mit allen 
Mitteln an seiner Wiederaufrichtung arbeiten und in 
erster Linie die Betriebsgestaltung den neuen Zeit
verhältnissen anzupassen suchen.

Die Möglichkeit dazu bot namentlich die stärkere 
Heranziehung der Wissenschaft, die sich zunächst 
in einer bessern Schulung und Fachausbildung der 
Beamten sowie der Belegschaften vom Facharbeiter 
bis zum jüngsten Schlepper ausdrückte. Der Bergbau 
blieb aber dabei, was er stets an erster Stelle in der 
deutschen Industrie war: »die freie Bahn des Tüch
tigen«, der von der Pike auf sich zum Meister und 
Werksleiter emporarbeiten kann. Das Fachstudium 
für Bergleute und Markscheider auf den Hochschulen 
und auch der Lehrplan der Bergschulen erfuhren 
bedeutsame Umstellungen und Erweiterungen. Der 
Forschungsgeist wurde geweckt, der aber nicht den 
Boden der wirtschaftlichen Ausnutzungsmöglichkeit 
verließ; eine bergbauliche Analysis entwickelte sich. 
Die Folge war eine planmäßige Betriebsführung und 
Betriebsforschung, die bald zu neuen Betriebsweisen 
und Betriebseinrichtungen führte.

Die Betriebsforschung wurde weiter durch das 
Studium des ausländischen Bergbaus gefördert. Die 
großen Fördermengen ausländischer Gruben, der 
hohe Förderanfall je Mann und Schicht, die weit
gehende Mechanisierung des Fördervorganges, die 
Leistungsfähigkeit der Band- und Schrapperbetriebe,
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die Eignung der Elektrizität untertage, die Behand
lung des Hangenden ohne Versatz oder mit Rippen
versatz und andere Betriebsweisen ausländischer 
Bergtechnik zeigten dem Ruhrbergmann manchen 
Weg zu Verbesserungen. Insgesamt muß aber fest
gestellt werden, daß sich der Bergbau im Auslände 
fast überall freier und natürlicher zu entwickeln ver
mag als bei uns, wo vielfach die Betriebsleute mehr 
daran denken müssen, den Betrieb vorschrifts
mäßig als ihn richtig und wirtschaftlich zu 
führen. Dabei wurzelt das Bewußtsein, daß Sicherheit 
und Wirtschaftlichkeit zusammengehörige Begriffe 
sind, bei uns tiefer als in Amerika, ohne daß man 
»safety first« an jeder Ecke geschrieben findet. Im 
allgemeinen sind die amerikanischen und englischen 
Sicherheitsvorschriften mehr auf Normalverhältnisse, 
d. h. auf die ungefährlichen Gruben, zugeschnitten 
und für die gefährlichen Gruben Ergänzungs
bestimmungen getroffen. Auf diese Weise wird es 
vermieden, daß eine sehr große Anzahl von Gruben 
nur von Ausnahmebestimmungen lebt.

Erfreulich ist die zunehmende Bereitwilligkeit 
auch der deutschen Behörden, dem Fortschritt den 
Weg freizugeben, wenn die Sicherheit im Verhältnis 
zur Verbesserung und zum Erfolg nicht gemindert 
wird. Mit der neuen Entwicklung ist ein Rückgang 
der Unfallziffer verbunden gewesen, und zwar sowohl 
zahlen- als auch verhältnismäßig.

Noch viele andere Einflüsse haben auf die Ent
wicklung des Ruhrbergbaus eingewirkt, die zwar nicht 
überall, aber doch in Einzelfällen wichtig und aus
schlaggebend gewesen sind, so Zusammenschlüsse 
sowie Beteiligungs- und Kapitalbeschaffungsfragen.

Auswirkungen der gekennzeichneten Einflüsse.
Die geschilderten äußern und innern Einflüsse 

haben den Ruhrbergbau zur Einführung gänzlich 
neuer Betriebs- und Arbeitsweisen gezwungen. Sicher
lich wäre diese Umstellung auch unter ändern Zeit
verhältnissen erfolgt, aber sie hätte sich langsamer 
vollzogen. Der- Druck der Zeitverhältnisse hat das 
Schrittmaß erheblich beschleunigt.

Rein äußerlich ist die Entwicklung gekennzeichnet 
durch Stillegung auf der einen sowie Häufung und 
Zusammenfassung auf der ändern Stelle. Das Streben 
nach Betriebszusammenfassung ist der rote Faden, 
der sich überall, im großen wie im kleinen, kenntlich 
durch die letztjährige Entwicklung des Ruhrbergbaus 
zieht. Gruben, die durch die Ungunst der Verhältnisse 
ihres Kohlenvorkommens unhaltbar geworden waren, 
mochten sie ihrem Zuschnitt und ihrer Ausstattung 
nach sonst hochwertig sein, wurden preisgegeben. 
Andere Zechen, deren Koldenvorrat ausreichend, 
deren Ausrüstung aber nicht mehr zeitgemäß war, 
konnten nur gerettet werden durch Anlehnung an den 
stärkern Nachbarn, verloren jedoch dabei die Selb
ständigkeit. Vielfach konnte eine Anzahl von benach
barten Gruben den Kampf auch nur durch Zusammen
schluß und Ausbau der günstigsten Anlage bestehen.

Die Entwicklung führte so über die Doppel
schachtanlage hinaus zu einer Verbundenheit 
mehrerer Schachtanlagen, dem V e rb u n d b e rg w e rk .  
Dieses zieht die Förderung eines großen Felder
besitzes an einer Stelle zusammen und hebt sie in der 
Hauptanlage zutage, während draußen im Felde, in 
den Brennpunkten des Abbaus, Hilfsschächte oder 
Außenschächte für die sonstigen Belange des Gruben

betriebes mitsorgen. Der Schritt zum Verbundberg
werk, das Tagesförderungen von 10000 t auch in 
großem Teufen zu erreichen gestattet, besteht aus 
einer langen Reihe einzelner Entwicklungsvorgänge, 
die alle Zweige des Grubenbetriebes berühren.

U m s te l lu n g  d e r  B e t r i e b s o r g a n i s a t i o n .
Die erste Auswirkung der Einflüsse zeigte sich 

bei der Betriebsleitung und Betriebsorganisation, also 
an der Stelle, welche die Umstellung der Betriebe 
und Werke vorzubereiten hat. Hier begann man mehr 
und genauer zu rechnen, als es vor dem Kriege üblich 
war. Die Betriebsführung nach überkommenen ge
fühlsmäßigen Regeln wurde durch ein planmäßiges 
Vorgehen weitgehend abgelöst. Dem Frontdienst 
gesellte sich der Generalstäbler zu.

Man bildete die Betriebsüberwachungsstelle, die 
unabhängig von der Betriebsführung nur die Frage 
der Wirtschaftlichkeit und Fortentwicklung des Be
triebes verfolgt. Allerdings bleibt im Bergbau auch 
dann noch mehr als in jedem ändern Industriezweig 
ein weiter Raum für das den großen Führer aus
zeichnende »Fingerspitzengefühl«, d. h. die Kunst, 
seine Maßnahmen im richtigen Zeitpunkt zu treffen.

Zur Beurteilung des Betriebszuschnittes und der 
Betriebsführung war zunächst eine Erfassung der 
Grubenverhältnisse nach neuen technischen Meß
begriffen erforderlich unter klarer Herausstellung 
der sich aus der Gunst der Lagerstätte ergebenden 
Gütezahl. Eine weitgehende Gmbenanalyse wurde 
aufgebaut und in eindeutigen Bezeichnungen und 
Kennziffern festgelegt. Begriffe, wie Abbaufront, 
Abbaufortschritt, anstehende und gebaute mittlere 
Flözmächtigkeit, Arbeitsteilung, engster Querschnitt, 
Knick in der Förderung, und neue absolute Maßstäbe, 
wie Schichtenverbrauch je t, Kraftverbrauch je t, 
Streckenlänge je t, Wettermenge je t, Rohrlänge je t, 
fanden schnell Eingang und bildeten die Richtschnur 
des betrieblichen Denkens. Das Grubenbild wurde 
ausgestaltet und auf die Bedürfnisse des Betriebes 
zugeschnitten. Hierbei erwies sich die unabhängige 
und von dem laufenden Betrieb unbeeinflußte Stellung 
des Markscheiders als wertvoll für die sachlichen 
Nachprüfungen des durchgeführten bergmännischen 
Grubenzuschnitts und für die Planung der Entwick
lung.

Man ist jetzt in der Lage, den Betriebsablauf 
weitgehend vorauszuberechnen. Jede vorzunehmende 
Arbeit, sei es der Zuschnitt und der Abbau einer 
Abteilung, sei es die Einrichtung einer Streckenförde
rung oder sonst eines Betriebes, wird nur auf Grund 
eines von der Betriebsleitung genehmigten Bau-, 
Kosten- und Wirtschaftlichkeitsplanes durchgeführt. 
Auf die Stechuhr läßt sich dabei nicht verzichten; 
man benutzt sie aber nicht, um den Arbeiter anzu
treiben, sondern um Mittel und Wege zu finden, der 
Belegschaft und damit dem Volke neue Erleichte
rungen zu verschaffen.

Durch Aufteilung der Betriebs- und Arbeits
vorgänge wurde eine genaue Kenntnis aller Betriebs
einzelheiten erreicht. Daneben lief die genaue Ermitt
lung der Selbstkosten, geordnet nach Kostenart und 
Kostenstelle. Während die Berechnung der Selbst
kosten nach der Kostenart einen Überblick über die 
Höhe der einzelnen Kostengruppen gibt, wie Löhne, 
soziale Zulagen, Kraft-, Material- und allgemeine 
Kosten, ermöglicht die Berechnung nach der Kosten-
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stelle die richtige Bewertung der einzelnen Betriebs
vorgänge. Hierbei wird jeder Betriebspunkt einer 
dauernden Überwachung unterzogen, indem man sämt
liche an diesem Punkte entstehenden Kosten erfaßt; so 
hat man z. B. Maschinenmieten eingefiihrt. Durch 
diese Überwachung soll aller Leerlauf ausgeschaltet 
werden. Jeder Betriebspunkt hat eine eigene Buch
führung, die seine Lebensberechtigung ersichtlich 
macht.

U m s te l lu n g  d e r  B e tr iebe .
Die dargelegten Neuerungen und Umstellungen in 

der Betriebsorganisation mußten sich in mannigfacher 
Hinsicht auf die Betriebe auswirken.

Übergang zu Großabbaubetrieben.

In der flachen Lagerung hat die Schüttelrutsche 
den Weg zum Großbetriebe geöffnet. Der früher 
übliche Strebbau mit 5 -2 0  m hohen Abbaustößen ist 
als veraltet abgetan. Mit der Einführung der Schüttel
rutsche wurden die Streben immer höher; sie er
reichten 50, 100, 200, ja 400 m und mehr. Außer der 
Länge der Abbaufront trug, besonders in den letzten 
Jahren, auch der beschleunigte Verhieb zur Ver
mehrung der Förderung je Streb bei. Strebhöhe und 
Abbaufortschritt wurden aufeinander abgestimmt. In 
steiler Lagerung hat man ebenfalls hohe Streben mit 
großem Abbaufortschritt eingerichtet, und es gibt im 
Schrägbau bereits Betriebe von 150-220 in Höhe, die 
von Sohle zu Sohle durchgehen, so daß sich Teilsohlen 
und Ortquerschläge erübrigen.

Das auch bei flacher Lagerung vorhandene 
Bestreben, die Abbaufront von Sohle zu Sohle in 
einem Stück durchzuführen, bietet außerordentliche 
Vorteile für Ausrichtung, Vorrichtung und Förderung. 
Die Ausrichtung wird dadurch auf ein Mindestmaß 
beschränkt, und die Förderung gestaltet sich fließend 
ohne Knicke. Dieses Verfahren ist jedoch nicht immer, 
besonders nicht bei ganz flacher und welliger Lage
rung, anwendbar; in solchen Fällen wird man auf 
Teilsohlen, deren Zahl jedoch möglichst gering sein 
soll, nicht verzichten können. Alte Vertraute kehren 
in neuem Kleide wieder. Das Rolloch wird zum 
Speicher, der Bremsberg zum Bandberg, das Gefäß 
taucht auf, und der Stapel wird zur Gesteindiagonalen 
mit fließender Förderung oder zum Großblindschacht, 
der mit ' allen Zutaten eines Hauptschachtes aus
gestattet ist.

Die Ortquerschläge aus dem Steilen verbinden 
auch im Großblindschacht die flachen Flöze und 
merzen so den wegen des Förderknickes feuern Flöz
stapel aus. Je besser die Streckenauffahrung entwickelt 
ist, und dazu muß man die Hemmung des »Vor- 
pfändens« überwinden, desto mehr wird sich die 
gefährliche und kostspielige Stapelförderung auf ein 
Mindestmaß beschränken lassen.

Der Verein für die bergbaulichen Interessen in 
Essen hat diese Entwicklung in den letzten Jahren 
durch Fragebogen verfolgt; die Ergebnisse sind in 
Häufigkeitskurven aufgetragen und zur allgemeinen 
Kenntnis gebracht worden1. Tatsächlich geben die 
Werte nur ein Bild von dem Stande, nicht aber von 
den Möglichkeiten der Zusammenfassung, da sehr 
viele noch vorhandene Kleinbetriebe von ungünsti
gem Einfluß auf den Durchschnitt sind. Bei der 
Leistung der Schüttelrutschen drücken außerdem die

1 Glückauf 1929, S. 1333.

zahlreich in den Vorrichtungsbetrieben eingesetzten 
Rinnen die Durchschnittsleistung.

Viel deutlicher wird die Entwicklung, wenn man 
Beispiele von maßgebenden Zechen betrachtet, wo in 
Sjrcben von 400 m Höhe Abbaufortschritte von 2,5 m 

' je Tag und Förderungen von mehr als 700 t  je 
Betriebspunkt und Tag erzielt werden; hier bestehen 
Ladestellen für 1000 t Tagesförderung. Der Vorgang 
der Betriebszusammenfassung untertage ist noch in 
vollem Fluß. Die Lebensdauer einer Bausohle an der 
Ruhr beträgt auch unter den veränderten Bedingungen 
noch mehr als 10 Jahre, weil es wirtschaftlich nicht 
möglich ist, alle Erkenntnisse der letzten Jahre in den 
nach altem Zuschnitt angelegten Bauen auszunutzen; 
einzelne Gedanken müssen auf die Umsetzung in die 
Tat warten bis zur Aufschließung tieferer Sohlen oder 
gar bis zur Erstellung völlig unabhängiger Neu
anlagen.

Hereingewinnung mit Maschinen.

Zunächst lag der engste Querschnitt in der mit 
Hacke und Schießarbeit durchgeführten Herein
gewinnungsarbeit, wobei sich kein großer Abbaufort
schritt erreichen läßt, zumal da die Schießarbeit durch 
viele Vorschriften erschwert und eingeschränkt wird. 
Hier kam die maschinenmäßige Hereingewinnung zu 
Hilfe. Abbauhämmer und Schrämmaschinen begannen 
ihren Wettlauf. Bis jetzt behauptet der Abbauhammer 
den Vorsprung, aber es darf nicht übersehen werden, 
daß zur Erreichung größerer Strebhöhen und 
schneilern Verhiebes in vielen Flözen auch die 
Schrämmaschine ihre Bedeutung und Eignung zeigt; 
zweifellos liegen hier noch erhebliche Möglichkeiten. 
Der Abbauhammer ist ein Werkzeug und bleibt in der 
Hand des einzelnen Hauers; eine Schrämmaschine 
schafft täglich Kohlen für 20 Lader und macht den 
Betrieb unabhängiger. Hierzu drängen auch in 
starkem Maße die behördlichen Vorschriften über die 
Beschränkung der Belegung in den Wetterabteilungen 
und die Schichtdaucr bei hohen Temperaturen. Die 
Schrämmaschine allein oder in Verbindung mit dem 
Abbauhammer oder der Schießarbeit wird in Zukunft 
in vielen Fällen das einzige Mittel zur Erreichung 
eines leistungsfähigen Abbaubetriebes sein. Der 
Schießarbeit muß wieder der gebührende Platz unter 
den Gewinnungsmitteln eingeräumt werden.

Noch andere Hilfsmittel haben den Gewinnungs- 
betricb gefördert, so die Abbaubeleuchtung sowie 
die Erkenntnis und Ausnutzung der beim Abbau ent
stehenden lebendigen Kräfte des Gebirges, ferner die 
Arbeitsorganisation, die sich in weitgehender Arbeits
teilung ausdrückt und eine gerechte Gedingereglung 
ermöglicht.

Umstellungen in der Versatzwirtschaft.

In den weitaus meisten Fällen ist der Bergeversatz 
das größte Hemmnis für einen zusammengefaßten und 
schnellem Abbau. Hier hat das Beispiel des Aus
landes zu neuen Anschauungen und neuen Arbeits
weisen geführt. Es ist allgemeine Überzeugung 
geworden, daß sowohl die Rücksichten auf die 
Gesundheit und das Leben der Belegschaft als auch 
auf die Sicherheit der Grubenbaue nicht grundsätzlich 
einen Vollversatz verlangen, ja, daß vielfach der Ver
zicht auf Versatz bei geeigneter Führung des Abbags 
und Ausbaus größere Sicherheit bietet.
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Auch der Bergschaden entsteht in den meisten 
Fällen nicht durch das Maß der Absenkung an sich, 
sondern durch deren zeitlichen Verlauf, d. h. durch 
absatzweise und ungleichmäßig erfolgendes Nieder
gehen. Das Hauptziel, die allmähliche, gleichmäßige 
Absenkung des Hangenden, läßt sich beim Langfront
bau am besten erreichen. Der Versatz ist eine Frage 
der örtlichen Betriebsverhältnisse, nicht der ausnahms
losen Vorschrift geworden. Kann die Arbeit des Ver- 
setzens gespart werden oder stellt diese Einsparung 
die letzte Aushilfsmöglichkeit des Betriebes dar, so 
muß man bei Beobachtung angemessener Sicherheit 
zur Erhaltung des nationalen Kohlenvorrates auf den 
Versatz verzichten.

Mit den Möglichkeiten des versatzsparenden 
Abbaus war die Schwierigkeit des Bergeeinbringens 
nicht allgemein gelöst. Bei der Verschiedenheit der 
Verhältnisse im Ruhrbezirk wird es immer Fälle 
geben, die vollständigen Bergeversatz erfordern; es 
gibt auch Gebiete, wo die Tagesoberfläche tunlichst 
geschützt werden muß, so z. B. die Hochwassergebiete 
am Niederrhein und dichtbesiedelte Städte. Dort 
kommt es darauf an, die Absenkung durch möglichst 
dichten Bergeversatz auf ein Mindestmaß zu be
schränken. Der Ruhrbergbau hat auch hier Lösungen 
zur Behebung der Berge Versatzschwierigkeiten zu 
finden. Hierbei sei darauf hingewiesen, daß der eng
lische Bergbau sich auch in dem neu aufgeschlossenen 
Gebiet in Yorkshire trotz Versumpfung und Rück
wirkung von Ebbe und Flut auf die Standwasser der 
Tagesoberfläche die Arbeit und Kosten des Versatz
einbringens erspart. Die Versatzarbeit ist auf ver
schiedene Art und Weise verbessert worden, so mit den 
mannigfachen Blasversatzmaschinen, den Schleuder
vorrichtungen und dem Schrapper. Eine wesentliche 
Forderung an das Versatzverfahren ist die Notwendig
keit der tunlichsten Gleichzeitigkeit von Kohlen
förderung und Versatz. Dies ist bei Blindortbetrieben 
stets, bei Blasversatz regelmäßig, bei Fremdversatz 
selten und beim Spülversatz trotz seiner vollmechani
schen Ausstattung leider nie durchführbar. Neben der 
Einbringung des Versatzes bereitet auch die Hcran- 
schaffung der bei Großabbaubetrieben mit raschem 
Abbaufortschritt und dichtem Bergeversatz beträcht
lichen Versatzmengen erhebliche Schwierigkeiten. 
Hier boten einen Ausweg die Einrichtung von ort
festen Kippstellen, die Einlegung ausschließlicher 
Zufuhrstrecken, ferner die neuzeitlichen Fördermittel 
mit fließender Förderung ohne Knick sowie die voll
ständige Trennung der Kohlen- und Bergeförderung. 
Die Frage der Beschaffung von geeignetem Versatz
gut ist durch die Bildung von Sandgewinnungsgesell
schaften zur Lösung vorbereitet.

Organisation der Förderung.
Die Bewältigung der Massenförderung untertage 

ist in erster Linie eine Frage der planmäßigen Reg
lung. Wenn die Fördermittel ausreichend sind, die 
leistungsfähig genug gewählt werden können, müssen 
Verstopfungen, Betriebsstörungen, Wagenmangel aus
geschlossen sein. Wichtig ist vor allem eine genügende 
Förderaufsicht; vom Schacht bis vor Ort darf die 
organisatorische Hand nicht fehlen. Fahrpläne, 
Grubenfernsprecher und ausreichende Beleuchtung 
sind wichtige Hilfsmittel. Die Verlegung und Instand
haltung der Gleise und Weichen muß einwandfrei 
sein. Genau wie die Eisenbahn Betriebsämter, Bau

ämter und Maschinenämter hat, so muß auch die 
Förderung untertage zwischen Fahrdicnstleitung, 
Gleisaufsicht und Maschinenaufsicht unterscheiden.

Trennung der Förderungen.
Eine weitere wichtige Maßnahme ist die weit

gehende Trennung von Kohlen-, Berge- und Material
förderung sowie der Menschenfahrung. Bei der 
Doppelschachtanlage gehen die Kohlen in Richtung 
von der Front zum Schacht, während die Berge- 
und Materialzüge entgegengesetzt laufen. Zweifellos 
muß diese gleichzeitige, gegenläufige Förderung 
bei gesteigertem Massenverkehr zu Schwierigkeiten 
führen, und der Wagenmangel vor Ort ist sehr 
häufig die Folge dieses verwickelten Betriebes. Vor 
allem wird dadurch die Leistungsfähigkeit des Förder
schachtes stark beeinträchtigt, weil das Einhängen und 
Ordnen von Berge- und Materialwagen die Pausen 
zwischen den einzelnen Treiben verlängert. Vielfach 
ergibt sich die Notwendigkeit, 2 Förderschächte in 
Betrieb zu halten, wodurch weitere kostspielige 
Anlagen, untertage Füllörter mit ihren Förder
einrichtungen und übertage Schachthalle und Ver
bindungsbrücke sowie zusätzliche Bedienungsmann
schaften, erforderlich werden.

Zur Vermeidung dieser Nachteile muß man bei 
Großförderanlagen die verschiedenen Güter trennen. 
Die gesamte Kohlenförderung ist möglichst auf 
einem leistungsfähigen Schacht zusammenzuziehen, 
während Berge und Materialien durch Hilfsschächte 
in die Grube gelangen. Der Kohlenförderschacht kann 
auch weitgehend von der Seilfahrt entlastet werden, 
so daß die volle Förderzeit eines zweischichtigen 
Betriebes zur Verfügung steht.

Entwicklung des Förderwagens.
Ein weiterer Schritt zur Leistungssteigerung in 

der Förderung ist die Vergrößerung des Förder
wageninhalts1. Dies ist dadurch ermöglicht worden, 
daß zahlreiche Rücksichten, die für einen kleinen 
Fördenvagen sprechen, durch die Entwicklung der 
Bergtechnik in Fortfall gekommen sind, so durch die 
Mechanisierung der Abbaufrontförderung, der Lade
arbeit und der Streckenförderung sowie durch die 
Vergrößerung der Streckenquerschnitte als Folge der 
verstärkten Wetterführung zu den Großbetrieben.

Für bestehende enge Schächte ist zur Erreichung 
eines großem Wageninhaltes oft nur der Weg der 
Erhöhung des Wagens gangbar. Die Begrenzung liegt 
hier in der Verlagerung des Schwerpunktes; die Stand
festigkeit des Wagens muß erhalten bleiben, und dies 
läßt sich nur in den seltensten Fällen durch eine 
größere Spurweite erreichen, weil diese durch die 
Schachtkörbe und Gleisanlagen vorgeschrieben ist. 
Tatsächlich läßt auch die letzte Entwicklung des 
Förderwagens seine langsame, aber stetige Erhöhung 
erkennen, so daß der 1-t-Wagen schon für 500 mm 
Spurweite verwandt wird.

In vielen Fällen ist jedoch bei bester Ausnutzung 
der Schachtscheibe auch ein Zuwachs durch Verlänge
rung oder Verbreiterung des Wagens zu erzielen. Der 
größere Wageninhalt bedeutet für die Leistungsfähig
keit der Schacht- und Streckenförderung einen so 
erheblichen Gewinn, daß sich in vielen Fällen Um
bauten alter Schächte, Erweiterungen oder auch ganz 
neue Förderschächte als lohnend erweisen. Bei Ersatz

1 Glückauf 1917, S. 54.
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des Fördergestells durch das Gefäß werden die Rück
sichten auf die Schachtscheibe bei Bemessung der 
Förderwagen ausgeschaltet.

Ohne Bedenken ist bei Spurweiten von mehr als 
600 mm eine Wagenhöhe von 1,40 m möglich, so daß 
man bei 1900 mm Länge und 1000 mm Breite einen 
Förderwagen von 1700 1 oder 1500 kg Kohleninhalt 
erhält. Der weitere Schritt führt zur Verbindung 
zweier Wagen von 1,90 m Länge zu einem etwa 4 m 
langen Großförderwagen, der bei gleicher Breite, 
Höhe und Spurweite ein Fassungsvermögen von 
4000 1 aufweist. Erst bei Einführung der Förder
wagen mit mehr als 1500 kg Inhalt tritt eine ins 
Gewicht fallende Besserung des Verhältnisses von 
Nutzlast zu Totlast ein. Diese Wagengröße läßt sich 
im Hinblick auf den neuzeitlichen Grubenbetrieb 
rechtfertigen. Auf die Bemessung der Streckenquer- 
schnitte hat der Großförderwagen kaum noch Einfluß, 
weil bei weitgehender Zusammenfassung des Abbaus 
zu Großbetrieben schon die Wetterführung größere 
Querschnitte verlangt. Die größere Schwierigkeit des 
Beladcns von Hand bei der gewählten Wagenhöhe 
und Länge fällt nicht mehr ins Gewicht, weil bei dem 
zusammengefaßten Betriebe etwa 90% aller Wagen 
durch maschinenmäßige Ladeeinrichtungen gefüllt 
werden und die Förderung von Hand also stark in 
den Hintergrund getreten ist. Beim Übergang zu einer 
Wagengröße, die zur Fortbewegung Maschinenhilfe 
erfordert, muß man auch den Inhalt so groß wählen, 
daß die Maschine wirtschaftlich ausgenutzt werden 
kann.

Der Groß fördenvagen drängt seinerseits auf 
weitere Zusammenfassung der Betriebe nicht nur im 
Abbau, sondern auch in der Auffahrung. Schließlich 
steht nichts im Wege, so, wie die Reichsbahn 
besondere Bauwagen verwendet, in Großortbetrieben 
auch Sondenvagen, die zwischen Vortrieb und einem 
Bergespeicher verkehren, heranzuziehen.

Gegenüber den geringen Nachteilen sind die 
Vorteile des Großfördenvagens ungleich größer. Er 
entspricht dem leitenden Gedanken der Zusammen
fassung und ermöglicht eine beträchtliche Leistungs
steigerung in der Strecken- und Schachtförderung.

Gestellförderung.
Die vorstehend erwähnten Maßnahmen, wie 

Trennung der Förderungen und Einführung des 
Großförderwagens, stehen im Ruhrbergbau noch in 
den Anfängen, so daß ein Ausblick auf die künftig 
möglichen Förderleistungen getan werden muß. Bei 
der Schachtförderung stehen zur Leistungssteigerung 
folgende Wege offen: 1. Erhöhung der Nutzlast, 
2. Steigerung der Geschwindigkeit, 3. Verkürzung 
des Beschickungsvorganges und 4. Vermeidung von 
Förderpausen. Da in den Hauptschächten des Ruhr
bezirks bishef nur die Gestellförderung vertreten ist, 
spielt für die Bemessung der Nutzlast die Größe des 
Förderwagens eine Rolle. Bei der üblichen Aus
führung von etwa 750 kg Inhalt beträgt die Nutzlast 
je Zug 6 t  bei S Wagen und 9 t bei 12 Wagen Korb
besetzung. Dabei erreichen verschiedene Zwillings
schächte von 700 m Teufe, die etwa der mittlern 
Förderteufe an der Ruhr entspricht, eine Tages
förderung von 5000 t  bei 14stündiger Betriebszeit. 
Der doppelte Förderwageninhalt würde demnach die 
Förderleistung bei löstündiger Betriebszeit mehr als 
verdoppeln können.

Der engste Querschnitt der Schachtförderung liegt 
bei tiefen Schächten, wie sie für die Mehrzahl der 
Großanlagen in Betracht kommen, im Förderseil. Das 
stärkste bisher im Ruhrbezirk benutzte Förderseil hat 
bei 67 mm Dm r. und 15 kg Gewicht je m eine Bruch
belastung von 270000 kg. Rechnet man für das neue 
Seil eine 7fache Sicherheit, damit nach Verschleiß 
noch die vorgeschriebene öfache Sicherheit gewähr
leistet ist, und nimmt man das Verhältnis zwischen 
Nutzlast und Totlast s 1,5 und 1,S an, so ergeben 
sich folgende größtmöglichen Nutzlasten:

Teufe . . . m 400 500 600 700 800 900 1000

Nutzlast bei s = l , 8  . . t 11,8 11,2 10,7 10,2 9,6 9,1 8,6
s =  l,5 . . t 13,2 12,6 12 11,4 10,8 10,2 9,7

Demnach trägt ein günstiges Verhältnis von Nutzlast 
zu Totlast wesentlich zur Erhöhung der Nutzlast bei. 
Gestelle mit Wandblechen aus Leichtmetall gewinnen 
an Bedeutung. Das Gestell wird dadurch um etwa 
30% leichter, bei 6,5 t Eisengestellgewicht würden 
also schon 2 t für die Nutzlast gewonnen.

Weiterhin ist eine Steigerung der Nutzlast durch 
Verwendung stärkerer Seile möglich, sofern sie sich 
wirtschaftlich und technisch durchführen läßt. Auch 
kann man es verantworten, durch Herabsetzung der 
Seilsicherheitszahl in tiefen Schächten die Nutzlast zu 
erhöhen, wenn man die Seilfahrt im Hauptförder
schacht ausschließt. Eine Steigerung der Schacht
leistung durch Erhöhung der Geschwindigkeit oder 
der Beschleunigung kann sich nur noch in geringem 
Maße geltend machen, weil der Zeitgewinn nicht 
verhältnisgleich der Geschwindigkeitszunahme ist. 
Außerdem würde damit das Ausmaß der Förder
maschinen schnell wachsen und die Seilrutschgefahr 
zunehmen.

Die Beschickdauer ist auf neuzeitlichen Schächten 
bereits so kurz bemessen, daß ein Gewinn hier kaum 
mehr zu erzielen sein wird. Bei Wagenförderung 
gewinnt man Zeit, wenn man die Wagen neben
einander statt hintereinander anordnet. Die Einrich
tung mehrerer Abziehbühnen, die das Umsetzen er
sparen, ist verschiedentlich im Ruhrbczirk anzutreffen. 
Neben dem Zeitgewinn erzielt man damit eine 
Schonung des Förderseiles und der Fördermaschinen 
sowie Kraftersparnis. Von dieser Maßnahme sollte 
jedoch nur im Falle der Spitzenförderung Gebrauch 
gemacht werden, weil hierdurch zusätzliche Anlage- 
und Betriebskosten entstehen und die Möglichkeit von 
Betriebsstörungen infolge Versagens der Aufschiebe- 
vorrichtungen und des Wagenablaufs steigt.

Somit muß man auch in Zukunft bei der Gestell
förderung mit den bereits erreichten Zugzeite'n 
rechnen. Danach können für 800 m Schachtteufe 
40 Züge je h geleistet werden, das sind bei S t Nutz
last rd. 320 t h oder bei 1 östündigem Betrieb 5000 t 
je Förderung, mithin bei 2 Fördereinrichtungen 
10000 t  je Tag. Ein Förderschacht, der nur der 
Kohlenförderung dient und bei dem Kohlenanfuhr 
und Wagenablauf gut geordnet sind, reicht also für 
eine Großförderanlage mit 800 m Sohlenteufe aus. 
Dabei muß der Wagennutzinhalt von 8 Wagen je 1 t 
betragen. Der 1,5-t-Wagen begünstigt noch die 
Leistung, weil hier mit 6 Wagen 9 t Nutzlast, die 
bei 800 m noch möglich sind, gehoben werden und 
das Umsetzen fortfällt.
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Gefäßförderung.
Bei der sich mit zunehmender Teufe verringernden 

Leistung des Schachtes gewinnt die Gefäßförderung 
an Bedeutung. Diese in Amerika mit gutem Erfolge 
eingeführte Förderweise hat bisher in den Haupt
schächten des Ruhrbezirks noch keinen Eingang 
gefunden. Hinderlich waren die anders gearteten 
geologischen, betrieblichen und verkaufstechnischen 
Verhältnisse. Besonders die Fragen der Seilfahrt, 
der Bergeförderung, der Materialförderung und der 
Kohlenzerschlagung sowie die Notwendigkeit ge
trennter Förderung mehrerer Kohlenarten sprechen 
entschieden gegen die Gefäßförderung. Erfolgt 
jedoch, wie beim Verbundbergwerk, eine Neuordnung 
der Förderung und dabei eine Trennung der ver
schiedenen Förderungen, so wird die Gefäßförderung 
wirkungsvoll. Sie stellt eine Sondereinrichtung für 
reine Güterförderung dar. Jede Nebenaufgabe, die 
stets Umstellungen im Betrieb sowie in den Einrich
tungen und damit Geld und Zeit erfordert, muß ihr 
ferngehalten werden. Bei der Trennung der ver
schiedenen Förderungen fallen die stichhaltigen 
Gründe gegen die Gefäßförderung fort, und es bleibt 
lediglich die Frage der Zerschlagung und des Abriebs 
der Kohle bestehen. Dieser Nachteil ist für die ver
kokbaren Kohlensorten weniger wichtig; bei den 
übrigen, im besondern bei harter Gasflammkohle, ist 
von Fall zu Fall zu entscheiden, ob die großen Vor
züge der Gefäßförderung den Nachteil des Kohlen
abriebs aufheben.

Infolge der geringen Totlast kann bei dem 
gleichen Förderseil von 15 kg Gewicht je m die 
Nutzlast um etwa 2,5 t größer gewählt werden als 
bei der Gestellförderung, so daß hier bei 1000 m 
Teufe noch 11 t  Nutzlast möglich sind und 5000 t 
täglich mit einer Fördermaschine bewältigt werden 
können. Für die der Bergezufuhr dienenden Außen
schächte ist die Gefäßförderung, gegebenenfalls in 
Verbindung mit einer Seilfahrteinrichtung, sehr ge
eignet, jedoch wird die Bergezufuhr auch in Fall
rohren vor sich gehen können. Die Materialförderung 
in die Grube erfolgt zweckmäßig in den mit Korb
förderung ausgerüsteten Seilfahrtschächten. Der 
Hauptseilfahrt- und Materialschacht liegt naturgemäß 
auf der Hauptanlage. Bei einem ausgedehnten 
Grubenfeld sind auch Außenschächte im Brennpunkt 
des Abbaus für Seilfahrt und Materialförderung ein
zurichten. Gruben mit nur geringem Fremdberge
bedarf können die Bergeförderung in die Seilfahrt
schächte legen.

H auptstrecken förderung.
Der Großförderwagen und die Trennung der 

Förderung sind von sehr günstigem Einfluß auf die 
Streckenförderung, bei der dann weniger leicht Über
lastungen und Verstopfungen cintreten. Die Leistungs
fähigkeit der vorhandenen Streckenlokomotiven reicht 
zur Bewältigung der erhöhten Förderung aus. Züge 
von großem Förderwagen sind bei gleicher Nutzlast 
kürzer, lassen sich schneller ordnen und erfordern 
weniger Handgriffe beim An- und Abkuppeln. Man 
kommt mit kleinern Bahnhöfen aus und spart an 
Streckenkosten.

Auf die Dauer wird jedoch der größere Förder
wagen auch größere Lokomotiven bedingen, so daß 
die Nutzlast je Zug größer, die Zugzahl geringer und 
damit die Streckenförderung einfacher wird. Im

Verbundbergwerk haben die leistungsfähigsten Loko
motiven eine Zukunft. Im einziehenden Wetterstrom 
werden die Fahrdraht- und die Akkumulatorloko
motive, gegebenenfalls in Verbundbauart, im aus
ziehenden Wetterstrom wird die Diesellokomotive am 
Platze sein. Die hochleistungsfähige Fahrdraht
lokomotive muß dem Bergbau erhalten bleiben und 
zur Vermeidung unnötiger Förderknicke bis in die 
Abbaue geführt werden. Jedoch besteht auch die 
Möglichkeit, die Leistungsfähigkeit der Hochdruck
luftlokomotiven zu erhöhen, indem man den Höchst
druck von 200 atü auf das Doppelte und höher, soweit 
es die Materialbeschaffenheit zuläßt, steigert.

Die Hauptbedingung für eine leistungsfähige 
Lokomotivförderung ist, daß der Förderwagenzug von 
der Abbaufront bis zum Schacht und ebenso zurück 
ohne Kuppelarbeit hinter der Lokomotive bleibt. 
Dementsprechend sind die Ladestellen an den Groß
betrieben einzurichten. Bei Gefäßförderung und Groß
betrieben ist die Frage der Pendelzugordnung gelöst.

Abbaustrecken förderung.
Viel schwieriger liegen die Verhältnisse in der 

Abbaustrecken- und der damit verbundenen Stapel
förderung. Der Stapel unterbricht den Lauf der Fließ
arbeit; er bildet den Knick in der Förderung, der viel 
Betriebsgeld kostet. Wo es möglich ist, die Streben 
von Sohle zu Sohle durchzuführen, wird der Stapel 
überflüssig; die Förderung gestaltet sich einfach und 
billig. Auf der Fördersohle fährt der Zug bis zur 
Kohlenfront, wird beladen und kehrt ohne Kuppel
arbeit zum Schacht zurück. Auch auf der Bergesohle 
wird der Bergebedarf ohne Förderknick bis zur ort
festen Kippe geleitet.

ln der ganz flachen Lagerung sind Teilsohlen 
nicht zu umgehen. Hier setzt die Abbaustrecken
förderung ein, die sich in neuzeitlicher Gestaltung 
der Rutsche und besonders des Bandes bedient. Kenn
zeichnend für diese Fördermittel sind die von der 
Streckenlänge unabhängige feststehende Leistungs
fähigkeit und die dem Gedanken der Fließarbeit ent
sprechende Arbeitsweise. Die Bandanlage ist nament
lich wirksam in »untergehängten« Betrieben, deren 
Förderung durch geneigte Strecken geht. Das Band 
ermöglicht dann die Ausnutzung der Sohlenstrecken, 
der leistungsfähigsten Flözstrecken der Grube, zu 
100%. Die Entwicklung wird immer mehr zu diesen 
untergehängten Betrieben führen, auch aus Gründen 
der Wetterführung. Hierbei erreichen die Frisch
wetter die Abbaufront kühler über die kältere obere 
Sohle als über die um 120 m tiefere und damit 
nach der geothermischen Tiefenstufe um etwa 4° C 
wärmere Sohle. In diesem Punkte muß der Ruhr
bergbau beweglicher werden.

Stapel- und Speicherförderung.
Der Hauptvorteil des Förderbandes, der fließende 

Betrieb, kann nur zur vollen Geltung gelangen, wenn 
das Band in eine ununterbrochene Wagenfolge und 
zweckmäßig in einen Ausgleichbehälter ausgießt. 
Somit hängt die Ausstattung der Abbaustrecken mit 
Bandanlagen eng mit der Umstellung vom Stapel zum 
Speicher zusammen. Die Entwicklung der Speicher
förderung ist im Ruhrbezirk in der letzten Zeit erheb
lich fortgeschritten. Man hat versucht, ihre Nachteile, 
wie Staubentwicklung und Kohlenabrieb, durch Be
rieselung sowie durch Einbau von gegeneinander ver
setzten Bühnen und Spiralrutschen abzustellen.
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Die schnelle Verbesserung der Abbaustrecken- 
fördermittel hat den engsten Querschnitt an diesem 
Punkte ausgeschaltet. Band- und Speicherförderung 
sind den größten künftigen Fördermengen gewachsen. 
Wo diese Förderart unwirtschaftlich wird, besonders 
bei Streckenlängen von mehr als 400 m, ist die 
Lokomotivförderung am Platze in Verbindung mit 
leistungsfähigen Großstapeln, die mit Rücksicht auf 
den .einzuführenden langen Fördenvagen für die 
Anordnung von zwei kurzen Wagen hintereinander 
bemessen werden. Diese Stapel verbindet man durch 
Teilsohlen mit den Flözen, um die Förderung an einer 
Stelle zusammenzufassen und gleichzeitig den Förder
knick auf einen einzigen Blindschacht zu beschränken. 
Wetterstapel dienen nur ihrem Sonderzweck.

Strecken vortrieb.
• Die Zusammenfassung der Abbaubetriebe, be

sonders der beschleunigte Abbaufortschritt, wird 
häufig auch durch den Streckenvortrieb begrenzt. 
Einerseits kann die Auffahrung der Abbaustrecken 
mit dem Abbau nicht Schritt halten, anderseits reichen 
die Quefschlagfortschritte für die rechtzeitige Aus
richtung neuer Bauabteilungen für den Abbau nicht 
aus. Die vermehrte Kapitalbildung gestattet nicht, 
kostspielige Grubenbaue schon lange vor dem Bedarf 
in Angriff zu nehmen und aufzufahren, zumal da das 
Ausmaß der Gesteinarbeiten den Ruhrbergbau im 
Gegensatz zu England und Amerika, wo fast alle 
Strecken in der Kohle aufgefahren werden, außer
ordentlich belastet. Besonders für neue Sohlen und 
neue Schachtanlagen, deren Ausrichtung Monate und 
Jahre bis zur ersten Förderung dauert und große 
Kapitalaufwendungen zu hohem Zinssatz erfordert, 
ist der Gesichtspunkt ausschlaggebend, unablässig 
an der Beschleunigung der Streckenauffahrung zu 
arbeiten. Auch die Fachfirmen für Gesteinbetriebe 
haben es sich angelegen sein lassen, überall, sei es 
im ausländischen Bergbau, sei es in Stollen- und 
Tunnelbetrieben, Erfahrungen zu sammeln und für 
den Ruhrbergbau zu verwerten. Ebenso haben die 
Maschinenfabriken nicht aufgehört, an der Verbesse
rung der Vortriebsmaschinen und an der Herstellung 
neuer Bauarten zu arbeiten.

Die Bohr- und Schießarbeit mit Verwendung von 
Dynamit und Zeitzündern ist nach wie vor als 
schnellstes Vortriebsmittel beibehalten worden, ln 
Flözstrecken leisten außerdem Schrämmaschinen und 
Abbauhämmer gute Dienste. Die langwierige Schaufel
arbeit ist auf dem Wege zur Mechanisierung; ein 
gutes Stück ist schon getan, wenn die Hubarbeit 
ersetzt wird und der Hand lediglich eine Kratzarbeit 
verbleibt. Lademaschinen verschiedener Bauart sind 
mit befriedigendem Ergebnis eingesetzt worden. 
Wenn sich die Maschinenkosten auch vielfach ebenso 
hoch stellen wie die Arbeitskostenersparnis, so hat 
man doch einen schnellem Fortschritt und dadurch 
eine Kapitaldienstverminderung erzielt.

Die Arbeitsreglung vor Ort ist in ständiger Ver
vollkommnung begriffen. Weitgehende Arbeitsteilung 
in Bohrer, Lader, Schlepper, Verbauer führt zu bestem 
Wirkungsgrad jedes einzelnen Arbeiters. Gleich
zeitigkeit oder wenigstens weitgehende Überdeckung 
der einzelnen Arbeiten anstatt Aufeinanderfolge 
ermöglicht schnellsten Vortrieb. Als noch entgegen
stehende Schwierigkeiten bei der beschleunigten 
Streckenauffahrung sind die Einschränkung der

Schießarbeit und starre Ausbauvorschriften zu nennen. 
Das größte Hemmnis ist die bindende Richtlinie des 
Vorpfändens mit schweren Vorsteckträgern, jedoch 
kann man hier mit der Zulassung ausreichend sicherer 
neuer Arbeitsweisen rechnen.

Riickbau.
Die Möglichkeit der schnellem Streckenauffahrung 

hat eine erhebliche Rückwirkung auf die gesamte 
Planung d'es Grubenbetriebes und wird dadurch 
grundlegend für die weitere Gestaltung des Gruben
gebäudes. Zunächst wird die Umstellung vom Vor
wärts- zum Rückwärtsbau begünstigt, dessen größter 
Vorteil darin liegt, daß der gleichmäßige, störungs
freie Gang des Abbaus gesichert ist. Die Bau
abteilung wird vorher durch Strecken umfahren und 
in Baublöcke aufgeteilt.

Wenn monatlich regelmäßig 100 m Strecke und 
mehr aufgefahren werden können, ist man auch nicht 
mehr gezwungen, mit dem Abbau in der Nähe des 
Schachtes zu beginnen, zumal da die Niederbringung 
von Außenschächten die Anvvendung des Gegenort
betriebes und damit eine Verdoppelung der Quer
schlagleistung erlaubt. Es besteht also durchaus die 
Möglichkeit, den ganzen Abbauplan der Grube auf 
Rückwärtsbau von den Baugrenzen zum Schacht hin 
umzustellen. Der Einwand, daß man zur schnellen 
Abtragung des aufgewandten Kapitals zunächst die 
Kohle nahe am Schacht als die billigste fördern müsse, 
gilt nicht mehr. Tatsächlich stellt sich die Kohle an 
der Baugrenze kaum teurer als die am Schacht. Die 
Wetter- und Anfahrwege werden durch den in der 
Nähe des Abbaus niedergebrachten Außenschacht kurz 
gehalten; nur der Förderweg wird länger. Die Förde
rung kostet aber hauptsächlich Geld an den End
punkten und Knicken, wo sich die Notwendigkeit des 
Kuppelns, Ordnens, Verschiebens und Lokomotiv- 
wechsels ergibt und Aufenthalte entstehen; dagegen 
spielt die längere Förderstrecke eine geringe Rolle. 
Wenn die mittlern Förderkosten je Lokomotiv-tkm 
mit 0,18 M  angesetzt werden, so belaufen sich die 
Förderkosten für 1 t über 1 km auf 0,15 M , 2 km 
auf 0,20 M  und 3 km auf 0,23 M . Die Unterhaltungs
kosten sind beim beschleunigten Rückwärtsbau im 
allgemeinen geringer als beim Vorwärtsbau; das unter 
Abbaueinwirkung stehende Grubengebäude ist dabei 
auf ein Mindestmaß beschränkt, sofern man nicht die 
abgebauten Strecken zur Ermöglichung einer durch
gehenden Förderung in Betrieb halten will.

Mit diesem Abbauplan ist auch die Frage des 
Schachtsicherheitspfeilers entschieden, der hier zum 
Schutze der Hauptschächte bis zuletzt erhalten bleibt. 
Dagegen kann der Sicherheitspfeiler der im Felde 
stehenden Außenschächte abgebaut werden, weil diese 
nur örtliche .Bedeutung haben und nicht, wie die 
Hauptschächte, lebenswichtig für die Gesamtanlage 
sind.

Wetterführung.
Eine bedeutsame Rolle bei der Entwicklung zur 

Großförderanlage spielt die Frage der Wetterführung. 
Die größere Förderung und damit die steigende 
Belegschaftsziffer, die stetig wachsende Teufe und 
die dadurch hervorgerufene Temperaturerhöhung 
stellen an die Wetterführung erhebliche Anforde
rungen. Zwar verringern die Großabbaubetriebe und 
das vereinfachte Streckennetz die Wettenviderstände, 
aber immerhin wird auf einer Großfördcranlage
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durchschnittlich mit einer Wettermenge in in3 min 
gerechnet werden müssen, die zwei- bis dreimal so 
groß ist wie die Tonnenzahl der Tagesförderung. 
So ergeben sich Wettermengen von 20000 bis 
30000 m3/min. Da hierfür 2 Schächte nicht aus
reichen, muß man von der zentralen zur grenz
läufigen Wetterführung übergehen. Ob dabei die 
Außenschächte einziehen oder ausziehen sollen, läßt 
sich allgemein nicht sagen, sondern nur im Einzel
falle entscheiden; es ist damit zu rechnen, daß ein 
Außenschacht zeitweise einziehend, dann wieder aus
ziehend arbeiten muß.

Zur Erleichterung der Wetterwirtschaft wird die 
Wettersohle in dauerhaftesten Ausbau gesetzt und 
durch Großstapelverbindungen ihre Verwendung für 
mehrere Bausohlen ermöglicht. Bei einziehenden 
Außenschächten ergibt sich der wichtige Vorteil, daß 
die Frischwetter durch den Außenschacht auf dem 
kürzesten Wege zur Abbaufront geleitet werden 
können. Hierbei lassen sic sich vielfach auch mit 
unverminderter Sicherheit abwärts führen.

Die Wetterführung setzt in vielen Fällen der 
Zusammenfassung im Abbau eine Schranke durch die 
Begrenzung der Belegung einer Wetterabteilung. In 
solchen Fällen muß man Ausnahmegenehmigungen 
nachsuchen, die in vielen Fällen bereits erteilt worden 
sind. Anderseits ist diese Bestimmung ein wichtiger 
Ansporn zur weitergehenden Mechanisierung, wie 
sich überhaupt nicht verkennen läßt, daß zahlreiche 
behördliche Sicherheitsvorschriften in dieser Richtung 
anregend gewirkt haben und wirken.

Seilfahrt.
Die Entwicklung ist auch auf die Reglung der 

Seilfahrt nicht ohne Einfluß geblieben. Die Erkennt
nis, daß jede bei der Seilfahrt gewonnene Minute die 
produktive Arbeitszeit verlängert, hat zu stärkerer 
Besetzung des Förderkorbes, zu größerer Fahr
geschwindigkeit und bei langen Anfahrwegen zur 
maschinenmäßigen Beförderung der Belegschaft vor 
Ort geführt.

Die Nachprüfung ergibt, daß die Verkürzung der 
Seilfahrtzeiten weniger durch Erhöhung der Förder
geschwindigkeit als durch stärkere Korbbesetzung 
erreicht wird. In Grenzfällen ist eine über die 
zulässige Zahl hinausgehende Besetzung bewilligt 
worden; eine Erleichterung tritt auch dann schon ein, 
wenn Personen- und Güterzüge gleichzeitig in den 
Strecken verkehren dürfen, so daß die Ingangsetzung 
des Betriebes nicht durch den letzten Seilfahrt- oder 
Personenzug bestimmt wird.

Kraftwirtschaft untertage.
Die Betriebszusammenfassung, die eine weit

gehende Mechanisierung und die beste Ausnutzung 
aller Maschinen und Betriebsmittel erstrebt, hat 
nicht zuletzt in das Gebiet der Kraftwirtschaft neue 
Gesichtspunkte hineingetragen. So sind zahlreiche 
vergleichende Wirtschaftlichkeitsberechnungen zur 
Prüfung der großem Eignung des elektrischen oder 
Preßluftantriebes untertage aufgestellt worden. Die 
Betriebs- und Sicherheitsverhältnisse der einzelnen 
Gruben sind jedoch zu verschiedenartig, als daß man 
zu einem einheitlichen Ergebnis kommen könnte. Die 
Wirtschaftlichkeit der einen oder ändern Antriebskraft 
hängt in erster Linie von der Art, Größe und Zahl 
der in der Grube laufenden Maschinen ab, ferner aber

auch von dem Grad der Mechanisierung und der 
Maschinenausnutzung sowie schließlich von der 
Organisation des Maschinenbetriebes, d. h. von der 
sachmiißigen Einsetzung, Beaufsichtigung und In
standhaltung.

Die Maschinen untertage zerfallen nach ihrer 
Bauart und Wirkungsweise in solche, die sich für 
elektrischen, und solche, die sich für Preßluftantrieb 
eignen. Zu den erstgenannten gehören die umlaufen
den Vorrichtungen, wie Schrämmaschinen, Förder
bänder, Haspel und Ventilatoren, zu der zweiten 
Gruppe zählen die Schlagwerkzeuge, im besondern 
Bohr- und Abbauhämmer. Die Schüttelrutschen, für 
die sich sowohl Preßluft als auch Elektrizität eignet, 
sind daher für die allgemeine Wahl des Antriebs
mittels nicht entscheidend, sondern mit der Kraft zu 
betreiben, die nach richtiger Versorgung der übrigen 
Maschinen in genügender Menge an Ort und Stelle 
vorhanden ist.

Eine Umschau in ändern Grubenbezirken zeigt, 
daß die elektrische Antriebskraft überall dort einen 
Vorsprung hat, wo es sich um einen stark zusammen
gefaßten und mechanisierten Betrieb handelt und in 
erster Linie umlaufende Maschinen in Anwendung 
stehen. So sind auch in England und Amerika nur 
solche Gruben rein elektrisch ausgestaltet, auf denen 
die schlagenden Werkzeuge, wie Bohr- und Abbau
hämmer, gänzlich fehlen, weil Gesteinarbeiten kaum 
Vorkommen; ebensowenig findet man dort Schüttel
rutschen. Gruben dagegen, deren Lagerungsverhält
nisse eine Ausrichtung im Gestein verlangen und 
deren Abbau zweckmäßig mit Abbauhämmern durch
geführt wird, können auf Preßluft nicht verzichten, 
da die billigen, handlichen, betriebssichern und völlig 
gefahrlosen Preßluftwerkzeuge durch entsprechende 
elektrische Maschinen nicht zu übertreffen sind.

Die Entwicklung des Ruhrbergbaus wird zweifel
los eine Vermehrung der Schrämmaschinen und 
Förderbänder und eine Leistungssteigerung der 
Haspel herbeiführen, wodurch die Zahl der Groß
maschinen beträchtlich wächst. Will man alle diese 
zusätzlichen Maschinen mit Preßluft betreiben, so 
wird der Preßluftbedarf der Grube stark zunehmen. 
Dazu läßt auch die weitere Einführung des Blas
versatzes eine erhebliche Steigerung des Preßluft
bedarfes erwarten. Die Folge wird sein, daß man 
Kompressoren und Preßluftnetz durch leistungs
fähigere Neuanlagen ersetzen muß. Im besondern 
werden die Preßluftleitungen Querschnitte erhalten, 
die sehr teuer und schwierig zu verlegen sind und viel 
Platz beanspruchen.

Die rechnerischen Nachprüfungen haben ergeben, 
daß im allgemeinen der Luftbedarf für den Blas
versatz wirtschaftlicher aus dem Niederdrucknetz 
entnommen als mit Sondereinrichtungen untertage 
gedeckt wird. Bei Neubemessung von Rohrquer
schnitten ist hierauf Bedacht zu nehmen; 1000 mm 
Rohrdurchmesser sind in den Hauptverteilerleitungen 
übertage bereits vorgesehen und in den Schächten 
solche von 500 mm eingebaut worden, weil hier aus 
Gründen der zweckmäßigen Schachtscheibeneinteilung 
größere Rohrdurchmesser Schwierigkeiten bereiten 
und daher der verteilte Einbau von Luftleitungen in 
jedem Schacht vorzuziehen ist.

Neue Schachtanlagen im Ruhrbezirk, die nach den 
Grundsätzen der Zusammenfassung und Mechani
sierung zugeschnitten werden können, müssen mit
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gemischtem Kraftbetrieb rechnen, wobei der elek
trische Strom für die großen umlaufenden Maschinen, 
die Preßluft für Schlagwerkzeuge, gasgefährdete 
Betriebe und Blasvorrichtungen vorzusehen ist. Die 
Grube kann mit guter Luft nie übersättigt werden.

Tagesbetrieb.
Die allgemeine Betriebsentwicklung wird dem 

bloßen Auge besonders in den oberirdischen Anlagen 
sichtbar, die infolge von Umbauten, Neubauten und 
Betriebsumstellungen häufig ein stark verändertes 
Bild aufweisen.

Im Tagesbetricbe konnte der Gedanke der Fließ
arbeit vielfach in die Tat umgesetzt werden. Der Weg 
der Kohle vom Schacht bis zur Verladung, der Brenn
stoffe zum Kesselhaus und zur Kokerei, der Berge 
von der Wäsche oder Halde bis zum Schacht, der 
Materialien vom Lager zur Grube oder zur Werkstatt, 
der Belegschaft zum Schacht und zu den Arbeits
stellen, sie alle müssen klar vorgezeichnet und ohne 
gegenseitige Störung gangbar sein. Vorteilhaft hierfür 
ist die Errichtung zentraler Werkstätten und Lager, die 
alle wichtigen Arbeiten sowie sämtliche Materialien 
umfassen und somit Ausführung und Aufsicht ver
einfachen.

Bei den Umbauten war es nicht immer möglich, 
diese Grundsätze streng durchzuführen; bei Neu
anlagen müssen sie aber unbedingt eingehalten 
werden. Alle wichtigem Gebäude sind derart anzu
ordnen, daß sie sich wenigstens nach einer Richtung 
der Hauptachse erweitern lassen und auch dann noch 
keine Umwege in den Fließbetricb bringen.

Die Verbesserungen an allen Einrichtungen über
tage, wie Sehachtturm, Hängebank, Wagenumlauf, 
Aufbereitung, Zechenbahnhof, Platz- und Umschlags
anlagen, Kesselhaus, Maschinenhalle, Fördermaschine, 
sind sämtlich gekennzeichnet durch das Streben nach 
Vereinfachung in Betrieb und Bedienung bei höchster 
Leistungsfähigkeit sowie durch Gediegenheit der Aus
führung und durch zusätzlichen Kapitalaufwand dann, 
wenn entsprechende Ersparnisse an Betriebs- und 
Unterhaltungskosten zu machen sind. Dabei soll auch 
die Architektur zur Geltung kommen, jedoch brauchen 
dadurch keine Mehrkosten zu entstehen, und es darf 
ihr kein Vorrecht gegenüber den technischen Not
wendigkeiten in der Betriebsgliederung eingeräumt 
werden. Die Verbundanlage verfügt nur über eine

zentrale Förderstelle, Aufbereitungsanstalt, Energie
quelle, Werkstatt, Lagerhaltung und Betriebsverwal
tung. Die Außenschächte werden mit Werksbahnen 
sowie durch übertage verlegte Strom-, Gas- und Preß
luftleitungen von der Hauptanlage versorgt.

Ob die Verbundanlage eine eigene Kraftanlage 
erhält, oder ob sie auf Fremdenergiebezug ein
gerichtet wird, ist eine Frage der jeweiligen Verhält
nisse sowohl des Kohlenvorkommens als auch der 
Stellung des Werkes innerhalb der Gesamtunter
nehmung. In jedem Falle muß man den Anfall 
an minderwertigen Brennstoffen und den Spitzen
ausgleich in der Gaswirtschaft unterbringen, weil man 
diese Mengen auf dem offenen Markt nicht absetzen 
kann, ohne diesen zu stören. Für die Bemessung des 
Dampfdruckes und der Feuerungsart ist die Güte der 
verfügbaren Brennstoffe entscheidend, wobei man sich 
im Kohlenbergbau im Gegensatz zu Betrieben fern 
von der Kohlenbasis eher auf einen erhöhten Brenn
stoffanteil in den Dampf- und Stromkosten als auf 
einen vermehrten Kapitaldienst einlassen darf. Ferner 
sprechen die Notwendigkeit, vereinzelte Kolben
maschinen in Betrieb zu halten so zum Spitzen
ausgleich in der Niederdruckluftwirtschaft und zur 
Erzeugung hochgepreßter Luft sowie der umfang
reiche Heizdampfbedarf dafür, den Druck nicht allzu 
groß zu wählen, dagegen in der Dampftemperatur 
höher zu gehen.

ln gleicher Weise beantwortet sich die Frage, ob 
der Betrieb auf Dampf oder Elektrizität einzustellen 
ist, danach, ob im Gesamtunternehmen die erforder
lichen Strommengen verfügbar sind oder ob für das 

neue Werk eine eigene Ver
sorgung eingerichtet werden 
muß. Im zweiten Falle ist dem 
gemischten elektrischen und 
Dampfbetrieb der Vorzug zu 
geben. So wird man den ersten 
Ventilator mit Dampf, den 
zweiten elektrisch antreiben, um 
bei Störungen in der einen oder 
ändern Energieart die lebens
wichtigste Maschine in Gang 
halten zu können.

Die Abb. 1 und 2 geben eine 
Vorstellung von dem Zuschnitt 
und der Ausgestaltung der T a 
gesanlagen eines Verbundberg
werkes.

Kokereien.
Die während der letzten 

Jahre im Kokereibetriebe erAbb. 1. Ansicht der H aup tfö rderan lage  eines V erbundbergw erks.
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zielten Fortschritte kommen weniger der chemjschen 
als der mechanischen und wärmetechnischen Seite zu
gute. Es handelt sich um die Mechanisierung des 
Umschlages und der Kohlenmischung, ferner um die 
Vergrößerung der Ofenzahl und der Kammern sowie 
in Verbindung mit Änderungen an der Beheizung um 
Kürzung der Garungszeiten, insgesamt also um die 
Erhöhung der Leistungsfähigkeit je Einheit und 
Schaffung von Großanlagen, die einen ununter
brochenen Lauf der Einrichtungen sicherstellen unter 
Wandlung der Handarbeit in Wartedienst. Die Größe 
derartiger Kokereianlagen, die sich rückwärts aus 
der Ofenleistung errechnet, gestattet bei voller Be
anspruchung einer Mannschaft und eines Maschinen
satzes in etwa 150 Bränden einen Tagesdurchsatz von 
mehr als 3000 t Kokskohlen, die aus der Tages
förderung des Verbundbergwerks laufend gedeckt 
werden können.

Die Großkokerci begünstigt und vereinfacht die 
Gaswirtschaft in Verbindung mit der Ferngas
versorgung, und diese ruft ihrerseits'neue Betriebe 
zur Erzeugung von Schwachgas und Ersatzgas für 
Störungsfälle ins Leben, wodurch der Platzbedarf 
des Verbundbergwerks für Weiterverarbeitungsstätten 
wächst. Wichtig ist. daß das Verbundbergwerk die 
für den Normalbetrieb der voll ausgenutzten Groß
kokerei erforderlichen Kohlenmengen regelmäßig und 
ohne Zwischenfracht zu liefern vermag.

Brikettfabriken.
Das gleiche Streben nach wirtschaftlichen Groß

erzeugungsstätten macht sich bei den Brikettfabriken 
darin geltend, daß die Gesellschaften ihre Herstellung 
auf wenige Anlagen zusammengezogen haben unter 
fast ausschließlicher Verwendung der Maschinen und 
Geräte der stillgesetzten Betriebe; auch diese Entwick
lung ist noch nicht abgeschlossen.

U m s t e l l u n g  d e r  W erke.
Der alle Gebiete durchdringende Gedanke der 

Zusammenfassung hat sieh nicht auf die Umgestaltung 
der Betriebe beschränkt, sondern gleichzeitig-auch die 
Werke als Gesamtheit erfaßt. Wie im Grubenbetrieb 
ungünstige Betriebspunkte stillgelegt, weniger gute 
Flöze zurückgestellt, veraltete Betriebseinrichtungen 
ausgeschaltet und durch neuzeitliche ersetzt worden 
sind, so ist auch die Entwicklung der Werke durch 
Betricbsabbrüche, vorläufige Stillegungen, Zusammen
legungen und die Errichtung von Neuanlagen gekenn
zeichnet. Diese Stufe der Entwicklung bedeutet im 
eigentlichen Sinne erst den Schritt von der Doppel
schachtanlage zum Verbundbergwerk.

Schon das äußere Bild an der Ruhr zeigt, wie 
weit der Bergbau in dieser Entwicklung voran
geschritten ist. Viele Fördertürme sind gestürzt, 
zahlreiche Seilscheiben stehen still; dafür drehen sich 
andere in verstärktem Lauf.

Abbriiehe und Stillegungen.
Nach Ausweis der Statistik sind schon in den 

Jahren 1920-1023 22 Zechenbetriebe stillgelegt 
worden, wobei esi sich aber fast ausschließlich um 
Zwergbetriebe am Südrande des Ruhrbezirks handelte, 
die zum weitaus größten Teil erst in den Jahren der 
Kohlenknappheit 1918/23 in Betrieb gekommen 
waren. Mit diesen 22 Zwergbetrieben kam ein Felder
besitz von rd. 20 Mill. mä zum Erliegen. Vom Jahre 
1924 an ist die Entwicklung entsprechend der nach
stehenden Zusammenstellung verlaufen.

Zahl d e r  f ö r d e r n d e n  Z echen  und  F ö r d e r m e n g e  
im O b e r b e r g a m t s b e z i r k  D o r tm u n d .

Jahr Zahl der 
Zechen

Förderung  

1000 t /Jahr

Im Durchschnitt  je Zeche 

t /Jahr

1924 275 90 800 330 171
1925 258 100 330 388 874
1926 236 107 830 456 924
1927 227 113 550 500 207
1928 210 110 000 523 800
1929 189 118 445 626 691
1930 170 — — '

Die Zahl der fördernden Zechen hat sich also um 
105 3S o/o verringert, während die durchschnittliche 
jährliche Förderung je Zeche um 290520 t 90'>/» 
gestiegen ist. Der Verlust von 105 Förderanlagen ist, 
wie aus der nachstehenden Übersicht hervorgeht, auf 
59 Zechcnabbrüche und 49 Stillegungen zurück
zuführen; nur 3 Neuanlagen sind in Betrieb genommen 
worden.

Zah l  d e r  Z e c h c n a b b rü c h e  und Z e c h e n 
s t i l l e g u n g e n  im O b e r b e r g a m ts b e z i r k  

D o r tm u n d .

Jahr Abbruche Sti llegungen Zus.

1924 7 14 21
1925 27 6 33
1926 5 — 5
1927 5 1 6
1928 9 15 24
1929. 4 10 14
1930 2 3 5

insges . 59 49 108

Die 59 dem Abbruch verfallenen Zechen können 
als aufgegeben gelten. Sie liegen zum größten Teil 
am Südrande des Ruhrbezirks im Gebiet der Städte 
Unna, Dortmund, Bochum, Essen und Duisburg. 
Ausnahmen bilden nur die Zechen Preußen bei Lünen, 
Hermann bei Bork und Roland in Oberhausen, die 
zusammen ein Grubenfeld von rd. 13 Normalfeldern 
umfaßten und im Jahre 1925 rd. 1 Mill. t förderten. 
Durch den Abbruch der übrigen am Südrand gelegenen 
Zechen ist ein Gebiet von 140 Normalfeldern mit 
einer Jahresförderung von rd. 8 Mill. t  zum Erliegen 
gekommen; der verbliebene Kohlenvorrat ist von 
einem nicht abschätzbaren Wassersee überflutet und 
muß für absehbare Zeiten als verloren angesehen 
werden.

Von der Stillegung sind bisher 49 Zechen be
troffen worden, wovon 31 im südlichen Ruhrbezirk 
liegen, während sich 18 auf das mittlere und das nörd
liche Gebiet verteilen. Diese stillgelegten Zechen sind 
nicht endgültig aufgegeben worden. Entweder ist die 
spätere Wiederaufnahme des Betriebes vorgesehen, so 
daß die Stillegung nur eine vorübergehende Rationali- 
sierungsmaßnahmc bedeutet, oder die Anlagen sind 
ändern Betrieben angegliedert worden und als Neben- 
betriebc bestehen geblieben.

Zusammenlegung van Zechen.

Diese letzte für die Entwicklung des Ruhrberg
baus kennzeichnende Maßnahme ermöglicht den alten 
Zechen die Umstellung zum Verbundbergwerk. Man 
vereinigt dafür mehrere Baufelder zu einem großen 
Grubenfeld, zieht die Fördemng auf einer Schacht
anlage zusammen und legt die übrigen Förderschächte 
still, die als Nebenbetriebe bestehen bleiben und
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Sonderaufgaben, wie Wetterführung,.Seilfahrt und je 
nach Bedarf Berge- und Materialförderung, über
nehmen.

Den mächtigsten Antrieb zu dieser Gestaltung hat 
Mitte 1926 die Bildung der größten Gesellschaft des 
Bezirks, der Vereinigte Stahlwerke A.G., gegeben. Die 
Förderung von 48 Schachtanlagen der Griindergesell- 
schaften wurde auf 30 Förderanlagen zusammen
gezogen; in noch stärkerm Maße konnten die Koks- 
und die Brikettherstellung zusammengefaßt werden. 
Von diesen 30 Förderanlagen sind 14 ausgesprochene 
Verbundbergwerke. Zahlreiche weitere Verbund
anlagen sind inzwischen im Bezirk entwickelt worden 
oder auf dem Wege, dazu zusammengefaßt und er
weitert zu werden.

Neuanlagen.
Gleichzeitig mit der Zusammenlegung wurde ein 

weiterer bemerkenswerter Schritt ge tan ; man er
richtete mitten unter den veralteten Anlagen neue 
Schächte oder baute alte vollständig um, wenn 
genügend leistungsfähige Schächte und Tagesanlagen 
für die erhöhte Förderung nicht vorhanden waren.

Diese nach neuzeitlichen Gesichtspunkten und für 
große Förderung eingerichteten Anlagen wurden zum 
Mittelpunkt des Grubenbetriebes, während den bis
herigen Anlagen nur noch die Aufgabe und Bedeutung 
von Außenbetrieben verblieb. Diesen Maßnahmen 
allein sind die heutigen Förderleistungen von 5000 bis 
6000 t  täglich zu verdanken. Einzelne dieser neuen 
Großförderschächte stehen bereits in Betrieb, andere 
befinden sich in Bau.

Zusammenschluß der Gesellschaften.
Schließlich hat sich die Notwendigkeit zur Um

stellung auch auf die Gesellschaften ausgewirkt. 
Sie' führte vielfach zu deren Zusammenschluß, 
zur Zusammenlegung der Verwaltungsstellen und 
zu weitgehenden Rationalisierungsmaßnahmen. Von 
84 Gesellschaften, die der Ruhrbergbau im Jahre 1913 
zählte, sind nur noch 54 geblieben, allerdings in zum 
Teil erheblich mächtigerer Form. Diese Zusammen
schlüsse waren mit eine Vorbedingung, deren Er
füllung dem Ruhrbergbau die finanziellen und tech
nischen Hilfsmittel zu seiner umfassenden Um
gestaltung zu beschaffen erlaubte. (Schluß f.)

F ü r  d e n  B e r g b a u  w i c h t i g e  E n t s c h e i d u n g e n  d e r  G e r i c h t e  

u n d  V e r w a l t u n g s b e h ö r d e n  a u s  d e m  J a h r e  1 9 2 9 .

Von Bergliauptmann Dr. W. S c h l ü t e r ,  Bonn, und Amtsgerichtsrat  H. H ö v e l ,  Oelde.

(Fortsetzung.)

Arbeitsrechtliche Entscheidungen.
R ech t  d e r  T a r i f v e r t r ä g e .

Auslegung von Allgemeinverbindlichkeitserklärungen.

Über die Auslegung einer Allgemeinverbindlich
keitserklärung, die das Reichsarbeitsamt hinsichtlich 
eines Tarifvertrages ausgesprochen hatte, sagt das 
Reichsarbeitsgericht1: Maßgebend ist der klare und 
eindeutige Wortlaut der Allgemein Verbindlichkeits
erklärung. Es kommt nicht auf das an, was etwa die 
am Zustandekommen der Allgemeinverbindlichkeitä- 
erklärung Beteiligten gedacht und gewollt haben, 
sondern auf das, was in der Erklärung und durch ihre 
Fassung nach außen hin zum Ausdruck gebracht 
worden ist. Daß nur der erklärte Wille entscheidend 
sein kann, entspricht der feststehenden Recht
sprechung des Reichsgerichts, der sich das Reichs
arbeitsgericht anschließt.

Beanspruchung des Tarifgehalts trotz Ver Schweigens 
der Zugehörigkeit zu einer Arbeitnehmervereinigung.

Ein Angestellter war im Laufe seines Dienstver
hältnisses einer Arbeitnehmerberufsvereinigung bei
getreten und hatte von da an infolgedessen an sich 
Anspruch auf das Tarifgehalt. Er ließ zunächst seinen 
Arbeitgeber im dunkeln; erst später trat er, über
raschend für seinen Arbeitgeber, mit dem Anspruch 
auf Zahlung des Tarifgehaltes hervor. Der Arbeit
geber lehnte es ab, den Unterschied zwischen dem 
Tarifgehalt und dem von ihm mit dem Arbeitnehmer 
vereinbarten Gehalt zu zahlen. Darauf klagte der 
Arbeitnehmer diesen Unterschiedsbetrag ein. Das 
Landesarbeitsgericht wies die Klage mit der Be
gründung ab, das Verhalten des Arbeitnehmers ver-

1 En tsch . R eichsarbei tsger ich t vom  2. Mai 1928, Bd. 1, S. 344.

stoße gegen Treu und Glauben, weil er seinen Arbeit
geber davon nicht unterrichtet hätte, daß er Anspruch 
auf den Tariflohn habe. Durch ein solches Verhalten 
könnten dem Arbeitgeber ernsthafte wirtschaftliche 
Schwierigkeiten entstehen, weil es ihn mindestens an 
der im kaufmännischen Betriebe gebotenen ordnungs
mäßigen Kalkulation hindere. Das Reichsarbeits
gericht1 entschied zugunsten des Arbeitnehmers und 
nahm folgenden Standpunkt ein. Die Erwägungen 
des Landesarbeitsgerichts seien nicht ohne Berechti
gung, und das vom Arbeitnehmer eingeschlagene 
Verhalten sei nicht zu billigen, denn es laufe der Ver
trauensstellung zuwider, die der Angestellte gerade 
im kaufmännischen Betriebe gegenüber dem Arbeit
geber einnehme. Gleichwohl sei das Ergebnis des 
Landesarbeitsgerichts nicht haltbar, denn angesichts 
der gesetzlich gewährleisteten Unabdingbarkeit des 
Tarifvertrages sei es ein gesetzliches Recht des Arbeit
nehmers, das ihm nach dem Tarifverträge zustehende 
Gehalt zu verlangen. Wer lediglich von einem ihm 
gesetzlich gewährleisteten unverzichtbaren Recht 
Gebrauch mache, handele nicht arglistig und ver
stoße nicht gegen Treu und Glauben. Das sei in 
ständiger Rechtsprechung anerkannt worden; es sei 
dies .eine unabweisbare Folge der Tarifgesetzgebung. 
Soweit ein solches Ergebnis als unbefriedigend emp
funden werde, müsse es dem Gesetzgeber überlassen 
bleiben, Abhilfe zu schaffen; der Richter sei dazu nicht 
in der Lage.

Anwendungsgebiet der Tarifverträge; Wohltätigkeits
anstalten.

Eine Diakonissenanstalt nahm auf ihrem mit 
Gebäuden besetzten Gelände durch einen ihrer Ver-

* Entsch . R e ichsa rbe i tsger ich t vom  8. D ez. 1928, Bd. 3, S. 27.
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einigung eingegliederten Bruder Hoch- und Tief
bauten sowie Ausbesserungsarbeiten auf eigne Rech
nung vor. Der Bruder hatte die Meisterprüfung für 
das Baugewerbe abgelegt. Die Anstalt zahlte dem 
Bruder weniger als im allgemeinverbindlich erklärten 
Reichstarifvertrag für das Baugewerbe vorgesehen 
war. Der Bruder klagte darauf den Unterschieds
betrag ein. Hier vertrat das Reichsarbeitsgericht1 
folgende Grundsätze: Richtig sei, daß es für die 
Anwendung eines Tarifvertrages auf ein Arbeits
verhältnis nicht allein auf die Art der Arbeit ankomme, 
sondern auch darauf, daß die Art des Betriebes berück
sichtigt werden müsse, in dem die Arbeit geleistet 
werde. Es sei aber nicht richtig, wenn im vorliegenden 
Falle das Vorhandensein eines Baubetriebes schon 
deshalb verneint werde, weil die Gesamtart des Be
triebes der Anstalt auf Wohltätigkeitszwccke gerichtet 
sei und die Anstalt eine Gewinnerzielung nicht er
strebe. Gerade hinsichtlich des Reichstarifs für das 
Baugewerbe habe das Reichsarbeitsgericht schon 
mehrfach ausgesprochen, daß seine Anwendung nicht 
schon deshalb entfalle, weil die andere Seite kein Bau
gewerbe au?übe oder weil sie Bauarbeiten in eigner 
Verwaltung ausführe. Der in Frage kommende Reichs
tarifvertrag gelte nach der Allgemeinverbindlichkeits
erklärung für die gewerblichen Arbeiter im Bau-, 
Maurer-, Zimmerer-, Beton-, Eisenbeton- und Tiefbau
gewerbe. Arbeiter im Sinne dieser Bestimmung seien 
aber nicht nur die Arbeiter, die in einem gewerblichen, 
d. h. auf Gewinnerzielung gerichteten Unternehmen 
dieser Art beschäftigt seien, sondern auch die 
Arbeiter aller Unternehmungen, die Arbeiten der 
genannten Gewerbe zum Gegenstand ihrer betrieb
lichen Tätigkeit machten. In diesem Sinne seien z.B. 
die von einer Kommunalverwaltung beschäftigten 
Arbeiter, soweit sie dem Bereich des Tiefbauamts an
gehörten, zu den im Tiefbaugewerbe beschäftigten 
Arbeitern zu zählen, wenn der im Tiefbauamt 
zusammengefaßte Betrieb als ein wenn auch nicht 
auf Erwerb gerichtetes Tiefbauunternehmen an
gesehen und damit seiner Art nach als zu dem Berufs
kreis des Tiefbaugewerbes gehörig gerechnet werden 
könne2. Wann ein Unternehmen derartige Arbeiten, 
mit denen sich das Bau- usw. Gewerbe befasse, zum 
Gegenstand seiner betrieblichen Tätigkeit mache, 
bedürfe einer eingehenden Prüfung und werde im 
wesentlichen von den tatsächlichen Verhältnissen des 
Einzelfalles abhängen.

Rückwirkende Kraft eines Tarifvertrages.

Streitig war die Frage, ob ein Tarifvertrag, der 
sich rückwirkende Kraft beilegt, auch auf solche 
Arbeiter anzuwenden ist, die zwar zu der Zeit, für 
die der Tarifvertrag die rückwirkende Kraft aus
spricht, aber nicht mehr im Zeitpunkt des Zustande
kommens des Tarifvertrages in einem beteiligten 
Betrieb tätig waren. Das Reichsarbeitsgericht3 hat 
diese Frage in Übereinstimmung mit der in Wissen
schaft und Rechtsprechung herrschenden Meinung 
grundsätzlich bejaht und ausgeführt, es bedürfe keiner 
ausdrücklichen Vereinbarung der Tarifparteien, um 
den ausgeschiedenen Arbeitern die Vorteile der neuen 
Reglung zuzuwenden, vielmehr könne dies auch ohne

1 R e ichsa rbe i tsger ich t vom  23. Jan. 1929, D eu tsche  R ich te r-Z g . 1929, 
N r .  677, S. 296.

3 V gl.  h ie rzu  Entsch . R e ich sa rbe i tsger ich t vom  6. Juni 192S, Bd. 2, S. 37, 
vom  13. Juni 192S, Bd. 2 , S. 145 und  vom  10. A ug. 192S, Bd. 2, S. 181.

3 E n tsch . R e ichsarbe i tsger ich t vom  23. F eb r .  1929, Bd. 3, S. 23S.

ausdrückliche Erklärung Wille der Tarifparteien 
gewesen sein. Bei Beantwortung der Frage, ob dieser 
Wille vorhanden gewesen sei, komme es im wesent
lichen auf die Verhältnisse des einzelnen Falles an. 
Jedoch sei folgendes zu beachten. Wer sich auf eine 
Rückwirkung zu seinen Gunsten berufe, habe diese 
Rückwirkung grundsätzlich zu beweisen. Habe er aber 
dargetan, daß die Rückwirkung vereinbart und dabei 
keine Einschränkung gemacht worden sei, so sei in 
der Regel davon auszugehen, daß sie in der Er
kenntnis vereinbart sei, daß die Löhne in der Zeit, 
für welche die Rückwirkung vereinbart worden sei, 
nicht mehr den Verhältnissen entsprochen hätten, die 
Rückwirkung daher für alle Arbeitsverhältnisse habe 
gelten sollen, die damals bestanden hätten, also auch 
für die inzwischen ausgeschiedenen Arbeiter.

Feststellungsklagen.
Eine Fabrik von Fleisch- und Wurstwaren ent

lohnte ihre Arbeitnehmer nach dem Tarifvertrag für 
das Laden-Fleischergewerbe vom 13. September 1927, 
der für allgemeinverbindlich erklärt worden war. Ein 
Arbeitnehmerverband hielt diese Entlohnung nicht für 
richtig, sondern verlangte von der Fabrik, daß sie ihre 
Arbeitnehmer nach den höhern Sätzen des auch für 
allgemeinverbindlich erklärten Tarifvertrages für die 
Fleischwaren-, Wurst- und Konservenfabriken vom 
10. Januar 1928 entlohne, trotzdem die Fabrik dem 
Arbeitgeberverband nicht angehörte, der den Tarif
vertrag abgeschlossen hatte. Die Fabrik lehnte das 
Verlangen ab. Darauf erhob der Arbeitnehmerverband 
die Feststellungsklage dahin, daß für den Betrieb der 
Fabrik bezüglich der Lohn- und Arbeitsbedingungen 
der Tarifvertrag vom 10. Januar 1928 Geltung habe; 
er machte dabei geltend, daß er Tarifvertragspartei 
des Tarifvertrages vom 10. Januar 1928 sei. Das 
Reichsarbeitsgericht1 wies die Klage mit der folgen
den Begründung ab. Hinsichtlich des Tarifvertrages 
vom 10. Januar 1928 sei die beklagte Fabrik A u ß e n 
s e i t e r ,  da sie nicht Mitglied des Arbeitgeberverbandes 
gewesen sei, der ihn abgeschlossen habe. Zwischen 
den Streitteilen beständen somit weder ein Rechts
verhältnis noch sonstige Rechtsbeziehungen, die ge
eignet wären, die Grundlage für eine Feststellungs
klage abzugeben. Danach gebreche es der Fest
stellungsklage an den erforderlichen prozessualen 
Voraussetzungen.

Ist auch eine Feststellungsklage unzulässig, die 
eine Tarifvertragspartei g e g e n  ein  e in z e ln e s  M i t 
g l ie d  der ändern Partei anstrengt? Auch hier hatte 
ein Arbeitnehmerverband gegen einen einzelnen Ar
beitgeber geklagt. Das Reichsarbeitsgericht2, das die 
Klage abwies, erklärte sich dahin : Es beständen Be
denken, allgemein eine Klage der einen Tarifvertrags
partei gegen ein einzelnes Mitglied der ändern Partei 
zuzulassen, die auf Feststellung des Inhalts einer 
Tarifvertragsnorm oder seiner sich aus ihr ergeben
den arbeitsvertraglichen Verpflichtungen gerichtet sei. 
Auslegung der Tarifvertragsnormen oder ihre Erläute
rung in Zweifelsfällen sei in erster Linie Sache der 
Tarifvertragsparteien selbst, für die es beim Mangel 
der Einigung das Gegebene sei, den Streit im Wege 
der Feststellungsklage gegeneinander endgültig aus
zutragen ; so würde die Rechtslage für alle ihre Mit
glieder und sämtliche Einzelarbeitsverträge einheitlich

1 R e ichsarb e i tsg e r ich t  vom  1. Juni 1929, D eu tsche  R ich ter-Z g . 1929,
N r .  763, S. 336. '

3 Entsch . R e ich sarbe i tsger ich t vom  20. M ärz  1929, Bd. 3, S. 323.
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geklärt. Dieses Ergebnis könnte der klagende Arbcit- 
nehmerverband im gegenwärtigen Rechtsstreit nicht 
erreichen, da sein Prozeßgegner nicht die andere 
Tarifvertragspartei, sondern nur ein einzelner Arbeit
geber sei. Ließe man eine solche Feststellungsklage 
zu, so würden vielmehr, ohne daß eine Bindung des 
am Tarifvertrag beteiligten Arbeitgeberverbandes er
folge, die Gefahren einer erheblichen Prozeßver
mehrung und verschiedenartiger Entscheidungen über 
dieselbe Rechtsfrage ohne zwingenden Grund herauf
beschworen. Die Klage einer Tarifvertragspartei 
gegen die andere auf Feststellung der rechtlichen 
Tragweite einer Tarifvertragsnorm habe das Reichs
arbeitsgericht deshalb für zulässig erklärt, weil diese 
Feststellung zugleich für den Umfang der schuld
rechtlichen Beziehungen der beiden Prozeßparteien 
zueinander, besonders für ihre gegenseitige Durch- 
führungs- und Friedenspflicht, von Bedeutung sei oder 
wenigstens' von Bedeutung sein könnte. An schuld
rechtlichen oder ähnlichen Rechtsbeziehungen einer 
Tarifvertragspartei zu den einzelnen Angehörigen der 
ändern Partei fehle es aber. Nun könne allerdings 
unter Umständen den Gegenstand einer Festste liuiigs- 
klage nach § 256 ZPO. auch die Feststellung eines 
zwischen einer Prozeßpartei und einem Dritten be
stehenden Rechtsverhältnisses bilden; dies sei aber 
doch nur dann der Fall, wenn die Entscheidung auch 
auf die gegenseitigen Rechte und Pflichten der 
Prozeßparteien im Verhältnis zueinander von erheb
lichem Einfluß sei. Das treffe jedenfalls auf den vor
liegenden Fall insoweit nicht zu, als der klagende 
Arbeitnehmerverband behaupte, es sei für ihn von 
Wert, um seine eignen Mitglieder richtig beraten zu 
können, den wahren Sinn der streitigen Bestimmung 
des Tarifvertrages baldmöglichst festgestellt zu 
sehen; dieses Interesse rechtfertige die angestrengte 
Klage nicht. Soweit aber der klagende Arbeitnehmer
verband mit dem erbetenen Feststellungsurteil sich 
mittelbar Gewißheit darüber verschaffen wolle, ob er 
rechts- oder sittenwidrig handele, wenn er gegen den 
auch nach einem für ihn ungünstigen Ausgang des 
Rechtsstreits bei seiner Rechtsauffassung verharren
den Arbeitgeber mit wirtschaftlichen Kampfmaß
nahmen vorgehe, erstrebe er die Entscheidung einer 
Rechtsfrage, für die die Prozeßordnung die erforder
liche Grundlage im § 256 für den Rechtsstreit nicht 
abgebe. Gerate eine Vertragspartei mit einem Einzel- 
initglied der ändern Vertragspartei über die Auslegung 
einer Tarifnorm in Meinungsverschiedenheiten, so 
werde sie ihren eignen Belangen und dem ihrer 
Angehörigen am sichersten und besten durch eine 
friedliche Verständigung oder eine gerichtliche Aus
einandersetzung mit ihren Tarifvertragsgegnern ge
recht. Stimmten diese ihrer Auslegung zu, so könne 
sie gegen das Mitglied ihres Vertragsgegners, das sich 
der gemeinsamen Auslegung der Tarifvertragsteile 
und den Anweisungen des eignen Verbandes nicht 
füge, ebenso wie gegen sonstige widerstrebende Mit
glieder des tarifvertraglich gebundenen Gegenver
bandes wirtschaftliche Kampfmaßnahmen ergreifen, 
ohne sich, soweit sich diese Kampfmaßnahmen im 
Rahmen der Rechtsordnung hielten, der Gefahr aus
zusetzen, schadenersatzpflichtig zu werden. Das Er
gebnis würde das gleiche sein, wenn sie mit ihrer 
Rechtsansicht im Prozesse ihrem Tarifvertragsgegner 
gegenüber durchdränge. Würde man aber die vor
liegende Klage zulassen, so würde jeder Vertrags

gegner des jetzigen klagenden Arbeitnehmerver
bandes, auch wenn der Verband dem beklagten 
Arbeitgeber gegenüber obsiege, in einem weitern 
Prozeß des Arbeitnehmerverbandes gegen ihn ein 
Urteil entgegengesetzten Inhalts erstreiten können. 
Sei der Arbeitgeberverband, dem der beklagte Arbeit
geber angehöre, der Auslegung, die der klagende 
Arbeitnehmerverband der strittigen Tarifvertrags
bestimmung gebe, wirklich beigetreten und gehe er 
trotzdem gegen den beklagten Arbeitgeber nicht mit 
den ihm zu Gebote stehenden Verbandsmitteln vor, 
so könne. der klagende Arbeitnehmerverband darauf 
klagen, daß der Arbeitgeberverband die satzungs- 
mäßigen Zwangsmittel ergreife, um den beklagten 
Arbeitgeber zur Vertragstreue anzuhalten. Schließlich 
hätte es der klagende Arbeitnehmerverband auch in 
der Hand, seine Mitglieder, die sich durch den be
klagten Arbeitgeber benachteiligt und tarifwidrig 
behandelt fühlten, auf Gewährung der tariflichen 
Leistungen klagen zu lassen. Die Erwägung, daß die 
Arbeitnehmer sich aus Furcht, entlassen zu werden, 
möglicherweise scheuen würden, den Rechtsweg zu 
beschreiten, sei kein zwingender Grund, das Rechts
schutzinteresse ihres Verbandes dem beklagten Arbeit
geber gegenüber zu bejahen. In einem frühem Fall1, 
den das Reichsarbeitsgericht entschieden habe, sei es 
zwar zugunsten des damals klagenden Arbeitnehmer
verbandes einem einzelnen Arbeitgeber gegenüber an
erkannt worden, aber nur deshalb, weil dieser die 
Rechtmäßigkeit seines vom Arbeitnehmerverband als 
tarifwidrig bezeichneten Verhaltens unter anderm auch 
aus einer mit der Betriebsvertretung geschlossenen 
Betriebsvereinbarung hergeleitet habe. Es habe also 
damals das Verhältnis des Tarif Vertragsinhaltes zu 
einem angeblichen Sonderrechtstitel des beklagten 
Arbeitgebers in Frage gestanden. Ähnliche das 
Rechtsschutzinteresse des klagenden Arbeitnehmer
verbandes rechtfertigende Umstände lägen aber im 
vorliegenden Falle nicht vor.

R ech t  de r  E in z e la rb e i t s v e r t r a g e .

Rechtsgiiltigkeit einzelner Vertragsbestimmungen.

E i n z e la r b e i t s v e r t r a g  und  A r b e i t s o r d n u n g .  
Zu der Streitfrage, ob d.e in einem Einzelarbeits - 
vertrag festgelegte Kündigungsfrist deshalb unwirk
sam sei, weil die Arbeitsordnung eine andere Kündi
gungsfrist enthalte, nahm das Reichsarbeitsgericht1 
folgende Stellung ein. Das Betriebsrätegesetz schreibe 
in den §§ 66, 75 und 80 wohl vor, daß eine Arbeits
ordnung vom Arbeitgeber mit dem Betriebs- und 
Arbeiterrat aufzustellen und auf dieselbe Weise zu 
ändern sei, es sage aber an keiner Stelle, daß die 
Bestimmungen einer auf diese Weise zustande ge
kommenen Arbeitsordnung unabdingbar seien. Die 
Gewerbeordnung lege die Kündigungsfrist im § 122 
auf 14 Tage fest, lasse aber ausdrücklich eine freie 
Vereinbarung der Beteiligten über eine andere Frist 
zu. § 134 GewO, bestimme, was die Arbeitsordnung 
an Vorschriften enthalten müsse: Bestimmungen über 
Anfang und Ende der Arbeitszeit, über Pausen, Zeit 
und Art der Abrechnung und Lohnzahlung, Frist zur 
Kündigung, Gründe der Entlassung, Strafen, über ver
wirkten Lohn und seine Verwendung. Im § 134 c 
spreche die GewO, aus, daß andere als die gesetz
lichen Entlassungsgründe nicht vereinbart und andere

1 E iu sch .  R e ichsa rbe i tsger ich t vom  19. S ep t. 1928, Bd. 2, S. 219.

2 Entsch . R e ich sarbe i tsger ich t vom  22. Dez. 1928, Bd. 3, S. 73.
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als die in der Arbeitsordnung festgelegten Strafen 
nicht verhängt werden dürften. Daraus sei zu ent
nehmen, daß andere Bestimmungen der Arbeits
ordnung, die diese Angelegenheiten nicht beträfen, 
im Einzelarbeitsvertrage abgeändert werden könnten. 
Zu ihnen gehöre danach die Kündigungsfrist. Wenn 
es im § 134 c heiße, daß der Inhalt der Arbeitsordnung 
rechtsverbindlich sei, so bedeute das nur, daß er den 
Arbeitsvertrag beherrsche, soweit er nicht durch Ver
einbarung der Beteiligten in zulässiger Weise ab
geändert sei. Danach sei eine Abänderung der in der 
Arbeitsordnung vorgesehenen Kündigungsfrist durch 
Einzelarbeitsverträge an sich statthaft. Zu beachten 
bleibe aber, daß die Abänderung der Arbeitsordnung 
durch Einzelarbeitsverträge ihre Grenzen habe. Es 
dürften die Bestimmungen des Einzelarbeitsvertragcs 
die Vorschriften der Arbeitsordnung nicht vollständig 
beseitigen und außer Kraft setzen. Wolle der Arbeit
geber dieses Ziel erreichen, so bleibe ihm nur der 
gesetzmäßig vorgesehene Weg, Vereinbarung mit dem 
Betriebs- und Arbeiterrat. Er dürfe diesen Erfolg nicht 
dadurch zu erreichen suchen, daß er durch Einzel- 
arbeitsverträgc die Bestimmungen der Arbeitsordnung 
beseitige; das würde auf eine Gesetzesumgehung 
hinausgehen und ungesetzlich sein. Ein Einzelarbeits
vertrag, der diesen Zweck verfolge, würde nichtig sein 
und die Vorschriften der Arbeitsordnung, die ihm ent
gegenständen, nicht außer Kraft setzen.

Zur Frage, ob die tatsächlichen Verhältnisse die 
Bestimmung einer Arbeitsordnung zum Erlöschen 
bringen können, sagt das Reichsarbeitsgericht1: Die 
rechtsgültig erlassene Arbeitsordnung besteht nach 
§ 75 Abs. 2 und § SO BRG. fort, bis sie rechtswirksam 
aufgehoben, abgeändert oder durch eine neue ersetzt 
worden ist. Aber eine Arbeitsordnung kann auch ohne 
ausdrückliche Aufhebung oder Ersetzung durch eine 
neue durch die tatsächlichen Verhältnisse außer Wirk
samkeit treten. Wenn nämlich ein Betrieb stillgelegt 
und die gesamte Belegschaft entlassen worden ist, 
nach mehreren Monaten aber die Wiedereröffnung 
des Betriebes erfolgt, so ist in der Zwischenzeit kein 
Betrieb vorhanden gewesen. Mit der Stillegung des 
Betriebes und der Entlassung der gesamten Beleg
schaft ist auch die Arbeitsordnung erloschen. Ihr still
schweigendes Wiederinkrafttreten kann vielleicht in 
Frage kommen, aber nur dann, wenn beide Teile, 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer, ausdrücklich oder 
durch entsprechendes Verhalten sich damit ein
verstanden erklärt haben.

V e r e in b a r u n g  von  L o h n a b z u g  f ü r  v e r l o r e n 
g e g a n g e n e  G ru b e n s te m p e l .  Bei Erörterung der 
Frage, ob der Arbeitgeber mit dem Arbeitnehmer 
rechtswirksam vereinbaren könne, daß er für verloren
gegangene eiserne Grubenstempel Lohnabzüge beim 
Arbeitnehmer machen dürfe, hat das Landesarbeits
gericht2 in Dortmund in folgender Weise ent
schieden. § 17 der Arbeitsordnung, der im vorliegen
den Falle mit dem Inhalt des Tarifvertrages über
einstimme, gestatte, daß der Arbeitgeber Kosten für 
Sprengstoffe, Gezähe, Lampen,. Werkzeuge und 
Arbeitsmaterialien entsprechend den tariflichen Be
stimmungen abziehe. Dagegen enthalte der Tarif
vertrag keine Bestimmungen für die sonstigen Be
triebsmaterialien, zu denen auch die eisernen Gruben-

1 R e ichsarbe i tsger ich t vom  20. F e b r .  1929, D eu tsche  R ich ter-Z g . 1929, 
N r .  674, S. 295.

2 L a n d esa rb e i tsg e r ich t  D o r tm u n d  vom  6. N ov . 1928, Z. B e rg r .  Bd. 70, 
S. 596.

Stempel gehörten, da sie nach einer Entscheidung des 
Tarifausschusses nicht unter den Begriff »Gezähe« 
fielen. Danach könnten also Kosten für verloren
gegangene eiserne Grubenstempel nicht vom Lohn in 
Abzug gebracht werden, soweit er durch den Tarif
vertrag geregelt sei, also bei allen Schichtlöhnern, 
deren Lohn das reine Entgelt für die Arbeitsleistung 
bilde. Auf ihn habe der Schichtlöhner einen Anspruch 
ohne Rücksicht darauf, welchen Erfolg seine Arbeit 
habe, und auch ohne Rücksicht darauf, ob er bei Be
nutzung der ihm zur Leistung seiner Arbeit zur Ver
fügung gestellten Materialien und Maschinen dem 
Arbeitgeber Schaden zufüge. Lägen solche Schädi
gungen vor und treffe den Arbeiter nachweisbar ein 
Verschulden daran, so habe der Arbeitgeber zwar 
einen Anspruch auf Ersatz des Schadens nach § 276 
BGB., er könne diesen Ersatz aber nur als Gegen
forderung gegenüber der Lohnforderung des Arbeiters 
zur Aufrechnung stellen und sei in diesör Hinsicht 
durch § 394 BGB. beschränkt, so daß er innerhalb der 
Pfändungsgrenze nur unter ganz besondern Um
ständen mit solchen Schadenersatzforderungen auf
rechnen könne. Wenn dem Arbeiter durch besondere 
Vereinbarung die vertragliche Haftung ohne Ver
schulden oder bis zum Beweise des Nichtverschuldens 
auferlegt werde, so sei dies eine für ihn ungünstige 
Bedingung, also eine Abdingung zuungunsten des 
Arbeitnehmers. Mit einem Schichtlöhner sei also eine 
solche Haftungsvereinbarung unzulässig.

Anders liege es beim Gedingevertrag, denn der 
Bergbautarif und die Arbeitsordnung enthielten Be
stimmungen über das Gedinge nur hinsichtlich des 
Abschlusses und des verbürgten Mindestlohnes sowie 
Grundsätze darüber, wann dieser Mindestlohn Geltung 
haben solle. Im übrigen überließen sowohl der Tarif
vertrag als auch die Arbeitsordnung die Festlegung 
der Bedingungen des Gedinges der freien Verein
barung zwischen Arbeitgeber und Gedingekamerad
schaft. Es bestehe daher kein Hindernis, im Gedinge 
den Arbeitnehmern die Tragung gewisser Kosten, die 
für den zu erzielenden Erfolg unmittelbar notwendig 
seien, aufzuerlegen, sie gewissermaßen als Posten bei 
der Berechnung des Gedinges einzusetzen, um die 
Arbeiter dadurch zu veranlassen, diese Kosten mög
lichst niedrig zu halten und sparsam zu arbeiten. Auch 
die eisernen Grubenstempel seien solche für das Ge
dinge erforderlichen Kosten, da ein gewisser Teil der 
verwendeten Stempel nicht wieder herausgenommen 
werden könne, sei es, daß dies ohne Gefahr für die 
Arbeiterschaft überhaupt nicht möglich sei, sei es, daß 
die Herausnahme, namentlich bei Zubruchgehen von 
Strecken, mit zu hohen Kosten verbunden sei. Es 
handele sich also auch bei dieser sogenannten Haftung 
für die eisernen Grubenstempel um Kosten der Ge
winnung. Die Gedingearbeiter sollten durch die Ver
einbarung zu einem möglichst sparsamen Gebrauch 
angehalten werden, indem sie gezwungen würden, in 
jedem einzelnen Falle darzulegen, daß die Rückgewin
nung der Stempel nach betrieblichen Grundsätzen 
nicht möglich sei. Eine derartige Vereinbarung, daß 
die Kameradschaft für die eisernen Grubenstempel ge
meinsam aufkommen müsse, falls sie nicht ohne ihr 
Verschulden verlorengegangen seien, sei also im 
Gedingevertrag als zulässig anzusehen. Sie verstoße 
nicht gegen § 17 der Arbeitsordnung, da der aus
zuzahlende Lohn nur der Gedingeverdienst nach 
Abzug dieser Kosten sei.
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Die Anrechnung finde nur in den Bestimmungen 
über den Garantielohn ihre Grenze. Es dürften also 
unter keinen Umständen so hohe Abzüge von dem 
Gedingeverdienst gemacht werden, daß bei jedem 
Mitglied der zu gewährende Haucrmindestlohn unter
schritten werde, es sei denn, daß die besondere Vor
aussetzung des passiven Widerstandes vorläge. Eben
sowenig dürfe durch die Abzüge der Hauerdurch
schnittslohn für jede Schachtanlage unterschritten 
werden, d. h. diese Abzüge seien bei der Berechnung 
des Hauerdurchschnittslohnes zu berücksichtigen, da 
sie ja von der Arbeiterschaft zu tragende Kosten der 
Gewinnung seien; deren gesamter Gedingeverdienst 
setze sich nur aus den auszuzahlenden Beträgen nach 
Abzug dieser Kosten zusammen.

Sei sonach eine derartige Vereinbarung nur als 
Teil des Gedinges zulässig, so müsse sie aber auch in 
den Formen, die für das Gedinge nach der Arbeits
ordnung vorgesehen seien, geschehen, d. h. schriftlich. 
Ob sie nun in das Gedinge gleichzeitig mit hinein
genommen oder ob eine besondere Vereinbarung ge
troffen werde, in jedem Falle müsse sie sowohl von 
dem Beamten der Zeche als auch von dem zum Ab
schluß des Gedinges berechtigten Mitgliede der 
Kameradschaft unterschrieben sein.

Lohnf ragen.
B e tr ie b s r is ik o .  Zu der Frage der Lohnzahlung 

bei Betriebsstörungen hat das Reichsarbeitsgericht er
neut Stellung genommen und in seiner Entscheidung 
den bislang eingenommenen Standpunkt1 noch 
schärfer betont. Bei einer Baggerei waren mehrere 
Baggerarbeiter gegen festen Wochenlohn und mit 
14tägiger Kündigungsfrist beschäftigt. Es trat Eisgang 
ein, so daß sich die Arbeit nicht ohne Gefährdung von 
Personen und Sachen fortsetzen ließ. Der Unter
nehmer weigerte sich, für die fünf Tage mit Eisgang 
den Lohn zu zahlen, da eine von keinem der beiden 
Vertragsteile verschuldete Unmöglichkeit zu arbeiten 
Vorgelegen habe. Das Reichsarbeitsgericht2 machte zu 
diesem Falle folgende Ausführungen. § 323 BGB. 
bestimme allerdings, daß, wenn die aus einem gegen
seitigen Vertrage dem einen Teile obliegende Leistung 
infolge eines Umstandes unmöglich werde, den weder 
er noch der andere Teil zu vertreten habe, er den An
spruch auf die Gegenleistung verliere. Aber aus dieser 
Vorschrift allein lasse sich die Frage der Lohnzahlung 
bei Betriebsstörungen nicht lösen. Aus dieser Vor
schrift könne nur der allgemeine Rechtsgedanke ent
nommen werden, daß die Folgen von Ereignissen, die 
eine Betriebsstörung verursachten, den träfen, der 
diese Ereignisse zu vertreten habe. Der Vertrags
gegner habe freilich in erster Linie ein Verschulden 
zu vertreten; aber der Begriff des Vcrtretenmüssens 
beschränke sich nicht auf Verschulden, sondern um
fasse auch andere Umstände, sofern sie nach der be- 
sondern Beschaffenheit des Vertragsverhältnisses in 
den Gefahrenkreis dieses Vertragsteiles fielen. Die Ab
grenzung dieses Gefahrenkreises habe nach der Grund
regel des § 242 BGB., also nach Treu und Glauben 
mit Rücksicht auf die Verkehrssitte, zu geschehen. 
So müßten beim Arbeitsvertrag in den vom Unter
nehmer zu vertretenden Gefahrenkreis auch Betriebs-

> R eic lisa rbeilsger ich t vom 1. F eb r .  1928, D eu tsche  R ichter-Z g. 1928, 
N r.  484, S. 219; Entsch . R e ich sa rbe i tsger ich t vom  30. A pril 1928, Bd. 1, 
S. 339 und  vom  20. Juni 192S, Bd. 2 , S. 74 ; O lückauf 1929, S. 1554.

■ R e ichsarbe i tsger ich t vom  16. Jan. 1929, D eutsche R ich ter-Z g . 1929, 

N r.  672, S. 293.

Störungen vorübergehender Art fallen, zumal wenn sie 
derart seien, daß mit ihrer regelmäßigen Wiederkehr 
zu rechnen sei, und wenn sie die Betriebsführung be
träfen, im Gegensatz zu solchen, die den Bestand des 
ganzen Betriebes in Frage stellen. Bei dem Baggerei
betrieb müsse man die Gefahr des Eisganges zu den 
vom Unternehmer zu vertretenden Gefahren rechnen. 
Der Unternehmer könne den Eisgang zwar weder ab
wenden, noch ihn auf den Tag hin voraussehen und 
bei seinen geschäftlichen Anordnungen im einzelnen 
berücksichtigen, er habe aber damit zu rechnen, daß 
im Laufe des Winters diese Gefahr das eine oder 
andere Mal sich verwirklichen würde. Er habe die Ver
mögensschädigung, die ihm hieraus gedroht habe, im 
voraus in seine geschäftlichen Berechnungen einstellen 
und sich durch Rücklagen gegen die Vermögensgefahr 
einigermaßen decken können.

B e re c h n u n g  des p f ä n d u n g s f r e i e n  T e i ls  des 
Lohnes .  Die Streitfrage, ob bei Berechnung des 
pfändungsfreien Lohnbetrages der Bruttolohn oder 
der Nettolohn zugrunde zu legen ist, hat das Reichs
arbeitsgericht1 dahin entschieden, daß der Bruttolohn 
maßgebend ist. Dem Arbeitnehmer solle der zur 
Deckung der Lebensbedürfnisse unentbehrliche Lohn 
gesichert werden. Zu den Kosten der Lebensunter
haltung müsse man auch die Aufwendungen an 
Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen rechnen, 
denn sie seien Aufwendungen, die der Arbeitnehmer 
ebenso wie jeder andere Staatsbürger machen 
müsse. Wenn der Arbeitnehmer in einem geordneten 
Staatswesen lebe, dessen Schutz er im allgemeinen 
und den er für Krankheit, Invalidität und Alter im 
besondern in Anspruch nehme oder doch in An
spruch zu nehmen berechtigt sei, seien seine Auf
wendungen für Steuern und Sozialversicherungen, so
lange der Staat ihm diese Inanspruchnahme ohne Er
hebung von Steuern und Beiträgen nicht bieten könne, 
in gleicher Weise notwendig wie seine Ausgaben für 
Kleidung, Nahrung, Wohnung u. dgl. Diese Auf
wendungen würden deshalb erfahrungsgemäß bei 
Lohnvereinbarungen oder Lohnfestsetzungen berück
sichtigt; sie seien also auch für die Höhe des Lohnes 
von Bedeutung. Ob sie auf Grund gesetzlichen 
Zwanges oder freiwillig bezahlt würden, berühre das 
vorstehend gekennzeichnete Wesen der Steuern und 
der Sozialversicherungsbeiträge nicht; denn wenn der 
gesetzliche Steuerabzug und die Sozialversicherungs
gesetze nicht beständen und z. B. ein Arbeitnehmer 
erkranke, so müsse er den etwa von ihm hinzu
gezogenen Arzt, die Arzneien usw. ebenso wie die 
Steuern im Regelfall mangels anderer Mittel zweifels
frei aus seinem Einkommen, dem Lohn, bezahlen. Sie 
gehörten daher zu den unbedingt nötigen Kosten der 
Lebenshaltung. Deshalb könnten bei der Berechnung 
des unpfändbaren Lohnbetrages die Einkommensteuer 
und die Sozialversicherungsbeiträge nicht vorher in 
Abzug gebracht werden.

Auch die Frage, ob bei Berechnung des pfän
dungsfreien Lohnbetrages vorher die H a u s s t a n d s 
und  K in d e r z u la g e n  eines gewerblichen Arbeiters 
abgezogen werden dürfen,hat das Reichsarbeitsgericht 
beschäftigt. Nach der Entscheidung-sind sie nicht ab
zugsfähig. Auch sie seien Bestandteile des Lohnes, 
was um so mehr anzunehmen sei, als auch in den

1 En tsch . R e ichsarbe i tsger ich t vom  29. Mai 1929, Bd. 4, S. 96 ; Nach- 
r ich tenb l . 1929, N r .  49, S. 84.

2 En tsch . R e ich sa rbe i tsger ich t vom 6. N ov . 1929, Bd. 4, S. 267.
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neuen Bestimmungen des Lohnbeschlagnahmegesetzes 
Hausstands- und Kinderzulagen nicht als Ausnahmen 
aufgeführt seien. Hätte der Gesetzgeber gewollt, daß 
derartige Zulagen vor Berechnung des Pfändungs- 
betrageS abgezogen werden sollten, so wäre das in 
den neuen Bestimmungen sicher ausgedrückt worden. 
Die Belange der Familienangehörigen der Arbeiter 
seien durch die übrigen Bestimmungen des Lohn
beschlagnahmegesetzes hinreichend geschützt.

K o s t e n  f ü r  R e p a r a t u r e n  v o n  G r u b e n 
lam p en .  Eine Zeche machte einem Bergmann für die 
beschädigte Grubenlampe einen Abzug vom Lohn. Der 
Bergmann klagte auf Auszahlung des einbehaltenen 
Betrages und machte unter anderm geltend, die Zeche 
sei, selbst wenn sie von ihm Ersatz des Schadens für 
die beschädigte Grubenlampe verlangen könne, nicht 
berechtigt, diesen Schadenersatzbetrag gegen seine 
Lohnforderung aufzurechnen. Hierzu bemerkte das 
Landesarbeitsgericht Essen1:

Wenn § 394 BGB. auch bestimme, daß eine Auf
rechnung dann nicht statthaft sei, wenn sie gegenüber 
einer unpfändbaren Forderung erfolge, so sei doch 
zu beachten, daß § 394 an sich kein zwingendes Recht 
darstelle, daß daher an sich eine Aufrechnung in 
weitergehendem Umfange vereinbart werden könne. 
Diese Vertragsfreiheit finde aber ihre Grenze in den 
zwingenden Bestimmungen des § 2 Abs. 2 des Lohn
beschlagnahmegesetzes und des § 1 Abs. 4 der Ver
ordnung über Lohnpfändungen. Danach sei jede 
Verfügung über den unpfändbaren Teil des Lohnes 
durch Abtretung, Anweisung, Verpfändung und auch 
Aufrechnung ohne rechtliche Wirkung. Gegen den 
unpfändbaren Teil der Lohnforderung könne daher 
eine Aufrechnung nicht stattfinden. Eine Ausnahme 
hiervon schaffe nun wieder die Bestimmung des 
§ 115 Abs. 2 GewO, bezüglich des »Naturallohnes«, 
denn sie werde von den Bestimmungen über die Lohn
pfändung nicht berührt, da es sich um Ausgaben 
handele, die der Arbeiter auch aus seinem unpfänd
baren Lohn bestreiten müsse. Es frage sich deshalb, 
ob die Verpflichtung des Arbeiters zur Bezahlung der 
Reparaturkosten gemäß § 7, 1 des Tarifvertrages als 
Teil des Naturallohnes anzusehen sei und daher ge
mäß § 17 Abs. 3, 2 der Lohnordnung vom Lohn ohne 
Rücksicht auf dessen Pfändbarkeit gekürzt werden 
dürfe. Die Frage sei jedoch zu verneinen, denn die 
fragliche Forderung auf Ersatz der Kosten für die 
Instandsetzung von Grubenlampen sei nur als eine 
Schadenersatzforderung zu erachten. Die Untertage
arbeiter hätten freies Geleucht; die Lampen seien also 
Eigentum des Arbeitgebers, der infolgedessen grund
sätzlich die Reparaturpflicht zu tragen habe. Es heiße 
nun allerdings im Tarifvertrag, daß die Arbeiter dann 
nicht für die Reparaturen der Grubenlampen auf
zukommen hätten, wenn sie kein fahrlässiges oder 
vorsätzliches Verschulden treffe; das ändere aber 
nichts an der Natur der Forderung als Schadenersatz
forderung. Damit solle nur die Beweislast dahin 
geregelt werden, daß der Arbeiter sein Nichtver
schulden nachzuweisen habe. Es handele sich also um 
keinen Lohnabzug gemäß § 17 Abs. 3, 2 der Lohn
ordnung, sondern um einen solchen gemäß § 17,5. 
Abzüge wegen einer Schadenersatzforderung seien nur 
gegenüber dem pfändbaren Teil der Lohnforderung 
zulässig, soweit nicht bei Forderungen auf Ersatz 
eines ^vorsätzlich verursachten Schadens nach der

1 ILaiidesarbeitsgericht Essen  vom  27. O k t .  1928, Z .  B e rg r .  Bd. 70, S. 592.

neuern Rechtsprechung des Reichsgerichts eine Aus
nahme zu machen sei. Es sei nicht zu verkennen, 
daß der Arbeitgeber bei dieser Auslegung des Gesetzes 
und des Tarifvertrages regelmäßig die Kosten für 
Lampenreparaturen nicht werde erlangen können; das 
Gesetz wolle aber dem Arbeiter seinen unpfändbaren 
Lohn unbedingt erhalten. Schließlich werde dem 
Arbeitgeber ein Schutz dadurch zuteil, daß er das 
Recht auf Entlassung habe, das nicht nur bei vorsätz
lichen, sondern auch schon bei wiederholten fahr
lässigen, im besondern grob fahrlässigen Beschädi
gungen nach § 3 der Lohnordnung gegeben sei.

Urlaub.

Ein Arbeitnehmer hatte für den 1. Mai um Urlaub 
gebeten, der ihm abgeschlagen wurde. Trotzdem blieb 
er der Arbeit fern, verlangte aber für diesen Tag 
Urlaubsentschädigung. Zwischen den Parteien ist un
streitig, daß diese Urlaubsentschädigung dem Arbeit
nehmer nach dem in Betracht kommenden Tarif
vertrag zusteht, wenn nicht die Feierschicht vom 
l .M ai als »nicht genügend entschuldigt« ohne Entgelt 
auf den Urlaub angerechnet werden darf. Das Reichs
arbeitsgericht1 hat es abgelehnt, dem Arbeitnehmer 
die Urlaubsentschädigung zuzubilligen. Eine Feier
schicht habe dann als nicht genügend entschuldigt zu 
gelten, wenn der Grund der Säumnis bei unpartei
ischer Würdigung zur Entschuldigung nicht ausreiche. 
Bei der Prüfung der Frage, ob der vom Arbeitnehmer 
angegebene Grund als ausreichend anzusehen sei, 
seien alle Umstände des Falles zu berücksichtigen. So 
sei hier zu erwägen, daß in großen Teilen der Arbeiter
schaft der Wunsch bestehe, den l .M a i  als Feiertag 
zu begehen, und anderseits zu bedenken, daß es mit 
der Ordnung im staatlichen und wirtschaftlichen 
Leben nicht vereinbar sei, wenn ein Personenkreis ein
seitig bestimme, daß an einem bestimmten Tage nicht 
gearbeitet werde, und daß das Fernbleiben der 
Arbeiterschaft oder eines erheblichen Teils von ihr 
am l .M a i das Ruhen des Betriebes oder jedenfalls 
erhebliche Betriebsstockungen zur Folge gehabt hätte. 
Wäge man diese beiderseitigen Interessen ab, so 
müsse man zu dem Ergebnis kommen, daß der 
Wunsch der Arbeitnehmer, den l .M ai zu feiern, nicht 
als genügende Entschuldigung angesehen werden 
könne. Zu beachten bleibe hierbei jedenfalls, daß die 
Frage der genügenden Entschuldigung nicht ein
seitig darauf abgestellt werden könne, daß der 
Wunsch des Arbeitnehmers den Anschauungen eines 
großen Teiles der organisierten Arbeiterschaft ent
spreche und aus diesem Grunde als berechtigt anzu
erkennen sei. Die Anschauungen des Arbeitnehmers 
seien, wenn sie auch von einem großen Teil der 
Arbeiterschaft geteilt würden, doch nicht in so weiten 
Kreisen der allgemeinen Bevölkerung zur An
erkennung gelangt, daß in Ermangelung gesetzlicher 
Reglung oder besonderer Vereinbarung bei der Be
urteilung vertraglicher Beziehungen ohne weiteres mit 
ihnen gerechnet werden müßte. Vielmehr bedürfe es 
zur Entscheidung der Frage, ob eine Feierschicht als 
genügend entschuldigt im Sinne der Tarifvertrags
bestimmungen angesehen werden könne, in jedem 
Fall der Abwägung der beiderseitigen Interessen, wie 
sie oben erfolgt sei. Der Hinweis darauf, daß die 
Reichsbehörden in den letzten Jahren dazu über
gegangen seien, auf die Feier des 1. Mai dadurch

1 Entsch . R e ich sa rbe i tsger ich t vom 17. A pril  1929, Bd. 4, S. 10,
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Rücksicht zu nehmen, daß sie Urlaubsgesuchen ihrer 
Beamten und Arbeiter für diesen Tag in weitem Um
fange entsprächen, rechtfertige eine andere Beurteilung 
der Rechtslage nicht. Die Rcichsbehörden drückten da
mit nur ihren Willen aus, daß sie als Arbeitgeber dem 
etwaigen Wunsch von Beamten und Arbeitern, an der 
Feier des 1. Mai teilzunehmen, nicht entgegenstehen 
wollten. Für die vertraglichen Beziehungen der 
Parteien, die auf dem besondern Tarifverträge be
ruhten, ließen sich daraus keinerlei Folgerungen her
leiten.

Im Tarifverträge für das rheinisch-westfälische 
Steinkohlenrevier vom 18. März 1927 bestimmt § 4 
Ziffer 6, daß unentschuldigte und unberechtigte 
Arbeitsversäumnis von der Urlaubszeit ohne Entgelt 
in Abzug gebracht wird, und daß in Streitfällen die 
Werksverwaltung unter Mitwirkung der gesetzlichen 
Arbeitervertretung zu entscheiden hat. Ein Bergmann 
hatte die Anfahrt zur Morgenschicht verschlafen. Die 
Zeche ordnete darauf an, daß die versäumte Schicht 
an dem tarifmäßigen Urlaub des Bergmanns zu kürzen 
sei, und sie ersuchte den Arbeiterrat um seine Zustim
mung. Der Arbeiterrat verweigerte diese. Darauf 
erhob der Bergmann gegen die Zeche Klage auf 
Feststellung, daß die Urlaubskürzung zu Unrecht er
folgt sei mit der Begründung, sie sei eine Strafe; 
nach § 80 Abs. 2 BRG. könne aber eine Strafe nur 
gemeinsam von Arbeitgeber und Arbeiterrat, wie auch 
im Tarifverträge bestimmt sei, festgesetzt werden. Da 
der Arbeiterrat seine Zustimmung verweigert habe, 
sei die Urlaubskürzung ungültig. Das Reichsarbeits
gericht1 wies die Klage ab und nahm folgenden Stand
punkt ein2. Die Vorschrift über die Urlaubskürzung 
trage nicht die Merkmale der Strafe, sie sei im Zu
sammenhang mit der Urlaubsreglung gegeben worden 
und diene auch sachlich der Interessenabwägung der 
Arbeitsparteien auf diesem Gebiete. Wenn die Gewäh
rung bezahlten Urlaubs grundsätzlich ein Zugeständ
nis an den Arbeitnehmer sei, so werde als Gegen
gewicht gesetzt, daß sich der Arbeitnehmer nicht neben 
der Urlaubsfreiheit ohne berechtigten Grund und zum 
Schaden des Arbeitgebers eigenmächtig Urlaub nehme. 
In diesem Sinne werde zur Schadloshaltung des Ar
beitgebers für die versäumte Schicht unentschuldigte 
und unberechtigte Arbeitsversäumnis von der Urlaubs
zeit abgerechnet. Wenn § 4 Ziffer 0 besage, daß der 
Abzug ohne Entgelt geschehe, so komme damit nicht 
etwa zum Ausdruck, daß die an dem vorgesehenen 
Urlaubstage nachzuholende Schicht nicht bezahlt 
werde, sondern daß der Streichung eines Urlaubs
tages auch der Fortfall der für diesen Tag zu rechnen
den Urlaubs Vergütung folge. Wenn dies auch ein 
unleugbarer Nachteil für den säumigen Arbeitnehmer 
sei, so stehe dieser Gesichtspunkt doch nicht wie bei 
einer Strafbestimmung im Vordergrund, sondern es 
überwiege der Gedanke der Entschädigung des Arbeit
gebers und der des Zusammenhanges zwischen Urlaub 
und Arbeitserfüllung in der Arbeitszeit. Sei aber die 
Bestimmung des § 4 Ziffer 6 des Tarifvertrages keine 
Strafvorschrift, so sei § 80 Abs. 2 BRG. nicht an
wendbar, wie auch § 80'e Abs. 2 ABG. nicht an
gewendet werden könne, nach dem andere als die in 
der Arbeitsordnung vorgesehenen Strafen nicht ver
hängt werden dürften. Nun bestimme allerdings über

1 R e ichsarbe i tsger ich t  vom 7. N ov. 1928, Z. B erg r .  Bd. 70, S. 469.

2 D en en tgegen g ese tz te n  S tan d p u n k t  hat das  L a n dgerich t in D ortm und  
f rü h e r  e in g en o m m en , G lückau f  1928, S. 1347.

die Urlaubskürzungen § 4 Ziffer 6 des Tarifvertrages, 
daß in Streitfällen die Werksverwaltung unter Mit
wirkung der gesetzlichen Arbeitervertretung ent
scheide, und unter einer Mitwirkung der Arbeiter
vertretung im Sinne dieser Vorschrift sei auch mehr 
zu verstehen als ein bloßes »Anhören«. Mit dieser 
Bestimmung solle aber auch nicht gesagt sein, daß 
ohne Zustimmung der Arbeitervertretung eine Ur
laubskürzung überhaupt nicht erfolgen könne, sie 
besage vielmehr, daß, wenn die Betriebsvertretung 
dem Arbeitgeber nicht beitrete, die Sachlage die 
gleiche sei, wie wenn die für Streitfälle gegebene und 
ergebnislos gebliebene Reglung in § 4 Ziffer 6 fehle. 
Dann müsse eben der Rechtsstreit vor dem Arbeits
gericht ausgefochten werden. Danach habe das 
Arbeitsgericht im vorliegenden Falle zu entscheiden 
gehabt, ob die Voraussetzungen für die Urlaubs
kürzung Vorgelegen hätten, und wenn das Arbeits
gericht diese Frage bejaht habe, könne man ihm nur 
bcipflichten.

In einer weitern die Urlaubsfrage behandelnden 
Entscheidung hat das Reichsarbeitsgericht1 folgendes 
betont: Die Ansprüche eines Arbeiters auf U r la u b  
und auf Z a h lu n g  des  L o h n es  für diesen beständen 
nebeneinander; scheide der Arbeiter, der diese An
sprüche erworben habe, aus, ohne den Urlaub aus
genutzt zu haben, so bleibe ihm doch der Anspruch auf 
Auszahlung des Lohnes für die ihm noch zustehenden 
Urlaubstage. Der Umstand, daß er aus dem Arbeits
verhältnis ausgeschieden sei, bilde jedenfalls kein 
Flindernis für die Gewährung der Urlaubsentschädi
gung. Dies alles habe aber nur Geltung, wenn im 
Tarifverträge nichts anderes bestimmt sei.

Beendigung des ArbeitsverhäUnisscs.
In § 133 c Abs. 1 Ziffer 4 GewO, ist als Grund 

zur Aufhebung eines Dienstverhältnisses der Um
stand angegeben, daß ein Dienstverpflichteter durch 
»anha ltende«  K ra n k h e i t  an der Verrichtung der 
Dienste verhindert ist. In einem Urteil hat das Reichs
arbeitsgericht2 gesagt, es komme nicht darauf an, ob 
der Dienstverpflichtete von der sich für ihn aus den 
Umständen des Falles ergebenden Auffassung aus die 
Krankheit als anhaltend habe ansehen können; 
nur eine Krankheit, die sich im Lichte der wissen
schaftlich gesicherten ärztlichen Erfahrung als an
haltend darstelle, könne" als Entlassungsgrund im 
Sinne des § 133 c Abs. 1 Ziffer 4 GewO, anerkannt 
werden. Von dieser Grundlage und nicht vom Stand
punkt der laienhaften Auffassung eines Dienst
verpflichteten aus müsse die am Tage der unbe
fristeten Kündigung anzunehmende voraussichtliche 
Dauer der Krankheit festgestellt werden, wenn die 
Angestellten gegen willkürliche oder mindestens nicht 
ausreichend gerechtfertigte Entlassungen geschützt 
werden sollten.

Eine Telephonistin war fristlos entlassen worden, 
weil sie sich verheiratet hatte. Hierzu hat sich das 
Reichsarbeitsgericht3 folgendermaßen geäußert: Den 
Geboten von Treu und Glauben werde allein der 
Grundsatz gerecht, daß die Bedeutung der V e r h e i r a 
t u n g  als Entlassungsgrund nur unter Zugrundelegung 
der Umstände des Einzelfalles beurteilt und daß sie als

1 R e ich sa rbe i tsger ich t vom  12. Jan. 1929, Z . B e rg r .  Bd. 70, S. 473;
En tsch . R e ichsarbe i tsger ich t Bd. 3, S. 90.

3 R e ichsarb e i tsg e r ich t  vom  17. O kt.  1928, D eu tsche  R ichtcr-Z g. 1929, 
N r .  159, S. 57.

* Entsch . R e ich sarbe i tsger ich t vom  29. Sept. 1928, Bd. 2, S. 232.
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solcher anerkannt werden könne, wenn bei Berück
sichtigung dieser Umstände zu befürchten sei, daß 
sie in ihren Folgen so störend und nachteilig auf 
den Geschäftsbetrieb des Arbeitgebers einwirken 
werde, daß ihm die Aufrechterhaltung der Vertrags
beziehungen nicht zuzumuten sei. Wenn daher im 
vorliegenden Falle festgestcllt sei, daß mit der Ver
heiratung der Telephonistin jedenfalls für die allein 
hier in Betracht kommende erste Zeit der Ehe eine 
erhebliche Veränderung ihrer äußern Lebensführung 
und eine Rückwirkung auf ihr Arbeitsverhältnis nicht 
verknüpft sei, da sie im Haushalte ihrer Schwieger
eltern lebe, einem eignen Haushalt also nicht vor- 
zustehen brauche, auch Nachkommenschaft zunächst 
nicht zu erwarten sei, so sei es berechtigt, die frist
lose Entlassung als ungerechtfertigt zu erachten. 
Einen Grundsatz des Inhaltes, daß die Verheiratung 
schlechthin und unter allen Umständen den Arbeit
geber zur sofortigen Lösung des Dienstverhältnisses 
berechtige, wenn der weibliche Arbeitnehmer nicht 
besondere, eine andere Beurteilung erfordernde Ver
hältnisse dartue, sei unter keinen Umständen anzu
erkennen ; ein solcher Grundsatz sei auch vom Reichs
gericht1 in seiner Entscheidung vom 17. März 1925 
nicht ausgesprochen worden.

Ist eine A r b e i t s v e r w e ig e r u n g  auch dann, wenn 
der Arbeitnehmer im g u te n  G la u b e n  gewesen ist, 
als berechtigter Grund für eine sofortige Entlassung 
anzusehen? Das Reichsarbeitsgericht2 hat sich hierzu 
dahin ausgesprochen: Wenn ein Arbeitnehmer die 
Arbeit verweigere, so tue er dieses auf eigne Gefahr. 
Stelle sich hinterher heraus, daß seine Arbeitsver
weigerung unberechtigt gewesen sei, so habe er die 
Folgen der Weigerung auf sich zu nehmen, auch wenn 
er im guten Glauben gehandelt habe. Er habe durch 
seine beharrliche Verweigerung der Arbeit dem Arbeit
geber berechtigten Grund gegeben, ihn sofort zu ent
lassen.

Schwerbeschädigte.
Das Rcichsarhcitsgericht hatte bereits in einer 

frühem Entscheidung3 die Ansicht abgelchnt, daß die 
Schwerbeschädigten nach dem Gesetz über die Be
schäftigung Schwerbeschädigter gegen eine Kündi
gung nur dann geschützt seien, wenn der Arbeit
geber den Schwerbeschädigten bewußt als solchen 
angenommen habe oder wenn eine Zwangszuweisung 
vorliege. Das Reichsarbeitsgericht hatte in dieser Ent
scheidung betont, daß der Kündigungsschutz eintrete,

1 Entsch . R Q . in Z iv ilsachen  Bd. 110, S. 207; OUickauf 1926, S. 1384.

2 R e ichsarbe i tsger ich t vom  12 . Jan. 1929, 320/28.

3 Entsch . R e ichsa rbe i tsger ich t vom 18. Jan. 1928, B d . l ,  S. 89; G lückauf  
1929, S. 1560.

wenn die Voraussetzungen des. § 3 des genannten 
Gesetzes vorlägen, gleichgültig, ob der A rb e i tg e b e r  
d ie  S c h w e r b e s c h ä d i g t e n e i g e n s c h a f t  des Arbeit
nehmers k en n e  oder n ich t.  An diesem Standpunkt 
hat das Reichsarbeitsgericht auch in einer neuen Ent
scheidung1 festgehalten. Der im Gesetz vorgesehene 
Kündigungsschutz trete bei Schwerbeschädigten auch 
dann ein, wenn diese das Gehalt eines Vollarbeits
fähigen erhielten. Auch werde der Kündigungsschutz 
eines Schwerbeschädigten nicht dadurch ausgeräumt, 
daß der Arbeitgeber mehr Schwerbeschädigte beschäf
tige, als er gesetzlich einzustellen verpflichtet sei; daß 
eine solche Einschränkung im Gesetze nicht gewollt 
sei, zeige schon die Vorschrift des § 17 Satz 1. Hier 
werde der Fall geregelt, daß ein Arbeitgeber, der seine 
Einstellungspflicht nach Mindestzahl und Art erfüllt 
habe, einen Schwerbeschädigten annehme. Zu dessen 
Kündigung sei die Zustimmung der Hauptfiirsorge- 
stelle nämlich nur dann nicht erforderlich, wenn der 
Schwerbeschädigte ausdrücklich nur zur vorüber
gehenden Aushilfe, für einen vorübergehenden Zweck 
oder versuchsweise angenommen werde, es sei denn, 
daß das Arbeitsverhältnis über drei Monate hinaus 
fortgesetzt würde.

Wie steht es mit dem Kündigungsschutz eines 
Schwerbeschädigten, wenn eine während des Dienst
verhältnisses als Folge der Kriegsbeschädigung ein
tretende Änderung des Körperzustandes dessen 
v ö l l ig e  U n f ä h ig k e i t  zur Leistung der ihm über
tragenen oder von ihm übernommenen Arbeit herbei- 
geführt hat und der Arbeitgeber ihm keine leichtere 
Beschäftigung geben kann oder will? Hier stellte sich 
das Reichsarbeitsgericht2 auf folgenden Standpunkt: 
Auch in diesem Falle müsse der Arbeitgeber dennoch 
den vertraglichen Lohn so lange fortzahlen, bis das 
Arbeitsverlniltiiis nach § 13 des Schwerbeschädigten
gesetzes ordnungsmäßig gelöst sei. Solange die Zu
stimmung der Hauptfürsorgestelle zu der vom Arbeit
geber beabsichtigten Entlassung fehle, könne sich der 
Arbeitgeber der Lohnzahlungspflicht nicht entziehen 
und sich auf § 323 BGB. berufen, der bei einem Un
möglichwerden der Leistung, was von keinem der 
beiden Vertragsteile zu vertreten sei, den Vertrags
gegner von der Pflicht zur Gegenleistung entbinde. 
Dabei mache es keinen Unterschied, ob der Arbeit
geber den Schwerbeschädigten freiwillig eingestellt 
habe oder ob der Arbeitsvertrag mit Hilfe staatlichen 
Zwanges zustande gekommen sei.

  ' (Schluß f.)
1 E n ts ih .  R e ichsarb e i tsg e r ich t  vom  16. M ärz 1920, Bd. 3, S. 313.

* En tsch . R e ich sa rbe i tsger ich t vom 9. Mai 1928, Bd. 2, S. 9.

D i e  S e l b s t k o s t e n r e c h n u n g  d e r  R e i c h s b a h n 1.

Von Regierungsbaum eister  a .D . F. S c h o t t ,  Gladbeck.

Die deutsche Reichsbahn ist Eigentum des 
Deutschen Reiches. Mit ihren gewaltigen Anlagen und 
Betriebsmitteln stellt sic den wichtigsten, in sich

1 Die nachsteh en d en  A u sfüh rungen  sind  e r s tm a l ig  im M ärz  1930 einem  
e n g e m  K reise  von V erkeh rs fach leu ten  d es  rhein isch-w estfa lischen  In d u s t r ie 
g eb ie te s  v o rg e t ra g e n  w o rd en .  E ine V erö ffen tl ichung  is t  d am als  u n te rb l ie b en ,  
d a  e in ige d e r  no tw en d ig en  E rg ä n zu n g san n ah m e n  w ohl als  s e h r  w a h rsch e in 
lich, je d o ch  n icht als b ew e isb a r  angese h en  w e rd e n  k o n n te n .  Inzw ischen  
s ind  je d o ch  von  d e r  R eichsbahn  w e i te re  A n g aben  verö ffen t lich t w o rd e n ,  
d ie  d ie  E rg e b n is se  d e r  B e re chnungen  in vollem  U m fan g e  bes tä t ig e n .

D ie inzw ischen  e inge tre ten en  V e rä n d e ru n g e n  in d en  E rg e b n is se n ,  d ie  
au f  T a r if ä n d e ru n g e n  zu rü c k g eh en , s ind  in A n m erk u n g e n  berücksich tig t.

geschlossenen Vermögenswert unseres Volkes dar. 
Ihre Verzweigung über das gesamte Reichsgebiet und 
ihr einheitlicher Aufbau setzen sie in den Stand, der 
wertvollste Diener unserer Volkswirtschaft zu sein, von 
dessen gutem oder schlechtem Ergehen jedes Ge
werbe und jeder einzelne betroffen werden. Unser 
Volk muß es dankbar anerkennen, daß es in diesen 
Zeiten des ständigen Wechsels zwischen Auf- und 
Niedergang, der innern und äußern, vornehmlich aus 
der Voranstellung parteilicher und einzelstaatlicher
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Sonderbelange entspringenden Krisen einen technisch 
guten, finanziell gesunden und über dem Tagesgezänk 
stehenden Verkehrsapparat besitzt. Eine parteipolitisch . 
beeinflußte, von zufälligen Mehrheiten abhängige 
Bahn wäre das Schlimmste, was uns bei unsern ohne
hin zerklüfteten Verhältnissen treffen könnte. Videant 
consules!

Aus diesem allem entspringt für die Reichsbahn, 
selbst wenn es nicht gesetzlich festgelegt wäre, die 
Verpflichtung, die Öffentlichkeit über ihre Verkehrs
und Finanzlage so weit zu unterrichten, daß eine Be
urteilung, die sich auf sachliche und weitsichtige Ein
stellung zu Verkehrs- und Wirtschaftsfragen gründet, 
möglich ist. Was weiß aber die Öffentlichkeit heute 
von dem Wirtschaftsgebaren der Reichsbahn? Viel,

wenn man auf den Umfang des Zahlenmaterials sieht, 
und wenig, wenn man irgendwelche Schlüsse daraus 
ziehen soll.

Die Zahlentafel 1 zeigt in gekürzter Form den B e 
t r i e b s a b s c h lu ß  d e r  R e ic h s b a h n  für die letzten 
vier Jahre. Wir ersehen daraus u. a., daß sowohl die 
Einnahmen als auch die Ausgaben gestiegen sind, daß 
die Einnahmensteigerung fast allein auf den Güter
verkehr und »Sonstige« Einnahmen (Pacht, Mieten 
usw.) entfällt, daß auf der Ausgabenseite die »Persön
lichen Ausgaben« um rd. 350 Mill. angewachsen und 
die »Sächlichen Ausgaben« um 160 Mill. gefallen sind, 
u .a .m . Unmöglich ist es aber, irgendeinen Posten der 
linken Seite einem Posten der rechten Seite so gegen
überzustellen, daß ein Wirtschaftsergebnis im einzel-

Z a h l e n t a f e l  1. Betriebsabschluß der Reichsbahn 1925-1928  (in Mill. J6).

Einnahmen Ausgaben

1925 1926 1927
1928

% 1925 1926 1927 1928
°/o

Personenverkehr  . . 

G üterverkehr . . . .

1430.7

2868.7

1320,2

2830,6

1379,6

3226,4

1443.3

3276.4

28,0

63,5

1. Betrieb und Unterhal tung 
Persönliche Ausgaben . 
Sächliche Ausgaben . .

2010,3
1441,8

2011,3
1212,5

2089,5
1348,4

2364,9
1281,4

55,1
29,8

Sonstige Einnahmen . 

Betriebseinnahmen .

369,6

4669,0

390,0

4540,8

433,3

5039,3

439,5

5159,2

8,5

100

zus.
2. E r n e u e r u n g .....................
B e t r ie b sa u s g a b e n .................
Betriebsüberschuß . . . .

3452,1
522,7

3974,8
694,2

3223,8
456,8

3680,6
860,2

3437,9
720,9

4158,8
880,5

3616.3 
618,1

4294.4 
864,8

84,9
15,1
100

nen feststellbar wäre. Das Ergebnis des Güterverkehrs 
im Jahre 1928 ist in Zahlentafcl 2 dargestellt. An
gegeben werden die Verkehrsleistungen (Tonnen, 
Tonnenkilometer, Versandweite) und die Einnahmen 
und als Ergebnis beider die Einnahmen für die Ver
kehrseinheiten. Auch hier fehlt jede Angabe über die 
Ausgaben der einzelnen Güterarten und damit die 
Möglichkeit einer Gegenüberstellung.

Von der Wiedergabe weiterer Zahlen soll ab
gesehen werden; sie würden stets das gleiche Bild 
ergeben; es fehlt die Gegenüberstellung von Auf
wand und Leistung, d. h. die Selbstkostenrechnung.

Auch die Reichsbahn selbst war bis vor kurzem 
nicht in der Lage, die wichtige Frage, wie die einzel
nen Verkehrsarten und Verkehrsbezirke wirtschaftlich 
arbeiteten, und woran und wo Verluste oder Gewinne

Z a h l e n ta f e l  2. Ergebnis des Reichsbahn-Güterverkehrs in 19281

Regelrechte Tarifklassen 
und Ausnahmetarife

Tonnen
Tarif 

tonnenkilometer Einnahme
Mittlere
Versand

weite

Einnahme 

für 1 t 1 für 1 tkm
1000 t % Mill.tkm °/o Mill. Jt »/o km Jt Pf.

Eil- und E x p r e ß g u t ..............................
F r a c h t - S t ü c k g u t ..................................
W a g e n l a d u n g e n ..................................

5,503
17,212

406,005

1,3
4,0

94,7

629
3,4S8

61,615

0,9
5,3

93,8

162,2
503,8

2414,7

5,3
16.3
78.4

114
202
152

29,48
29,22
5,95

25,90
14,40
3,90

zus. 428,720 100 65,732 100 30S0,9 100 156 7,19 4,69
davon K o h le n v e rk e h r .......................... 158,319 36,6 23,301 35,1 767,7 23,5 147 4,85 3,29

1 R eich sb ah n k a len d e r  1929, S. 197/198.

entstanden, zu beantworten und zahlenmäßig zu be
legen. Wie überall, so stellten sich auch bei der Bahn 
der Einführung einer genauem Selbstkostenrechnung 
Widerstände entgegen. Theoretisch wurde die Ab
lehnung damit begründet, daß im Verkehrswesen die 
einzelnen Betriebsvorgänge so innig miteinander ver
flochten seien, daß eine Trennung nach Leistung und 
Kosten unmöglich sei. Diese Begründung kann man 
auch heute noch vereinzelt hören. Dem ist entgegen
zuhalten, daß die gleichen Schwierigkeiten in jedem 
kaufmännischen und industriellen Betriebe auftreten; 
und doch wird kein Leiter eines Privatbetriebes auf 
die Nachrechnung seiner Gestehungskosten, die ihm 
längst zum unentbehrlichen und wichtigen Wegweiser 
für seine Leitgedanken geworden ist, etwa deshalb 
verzichten, weil er nicht weiß, wohin er einzelne 
Posten, wie vielleicht das Pförtnergehalt, verrechnen 
soll. Wohl weiß er, daß er dabei auf eine mathe
matisch genaue Rechnungsweise verzichten muß; das

ist aber auch gar nicht der Sinn seiner Feststellungen, 
sondern es genügt ihm völlig, wenn er dadurch inner
halb gewisser Grenzen ein zutreffendes Bild seines 
Betriebes erhält.

Aus den gleichen Erwägungen heraus und in der 
vollen Erkenntnis ihrer Wichtigkeit hat die Reichsbahn 
in den letzten vier Jahren eine Selbstkostcn-Nachrech- 
uung durchgeführt; sie ist heute als einzige Bahn
verwaltung der Welt in der Lage, ihren Betrieb bis 
ins einzelne zu durchleuchten und ihre richtung
weisenden Entschlüsse auch finanziell im einzelnen zu 
belegen. In ständig wachsendem Ausmaße beruft sich 
die Bahn bei technischen und organisatorischen Maß
nahmen und vor allem bei Tariferörterungen auf ihre 
Selbstkosten, und es ist hohe Zeit, daß die mit den 
Verkehrsangelegenheiten betrauten Stellen unserer 
Wirtschaft sich mit dem Aufbau, den Ergebnissen und 
der Auswertung der Selbstkostenrechnung der Reichs
bahn eingehend befassen.
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Das ist leider nicht ganz einfach; weniger des
halb, weil die Materie besonders schwierig wäre 
oder besondere Vorkenntnisse verlangte. Die große 
Schwierigkeit liegt vielmehr darin, das Material, das in 
Fachpresse und Vorschriften verstreut ist, zu sammeln 
und zu sichten. Diese Aufgabe zu erfüllen und die 
noch erforderlichen Ergänzungen vorzunehmen, soll 
der Zweck der nachstehenden Ausführungen sein, 
wobei Massengut und Kohle besondere Beachtung 
finden sollen.

S e lb s tk o s te n  und  B e t r ie b s k o s te n .
In jedem Erwerbsbetriebe gibt es zwei Kosten

arten, die sich dadurch unterscheiden, daß die einen 
der Fertigung oder Verkaufs fertigen Bereitstellung der 
Ware dienen (Produktionskosten), während die 
ändern hiermit oder mit der Höhe des Absatzes nichts 
oder doch nur bedingt zu tun haben, wie beispiels
weise die Steuern. So auch bei der Reichsbahn, wobei 
besonders zu bemerken ist, daß hier die betriebs
fremden Belastungen (Reparationslasten, Verkehrs
steuer usw.) mit der Durchführung der Betriebs
aufgaben nicht in Zusammenhang stehen. In dem 
letzten buchmäßig abgeschlossenen Rechnungsjahr 
1928 betrugen diese Fremdlasten 985 Mill. M, was 
23 o/o der Betriebsausgaben (4294 Mill. M) gleich
kommt. In ihrer Selbstkostenberechnung macht die 
Bahn für diese Fremdlasten zu den Betriebskosten 
einen Zuschlag von 20o/o, Betriebskosten von 1 M  
entsprechen also Selbstkosten von 1,20 M. Mit diesem 
Satz muß bis auf weiteres gerechnet werden, 
wenigstens so lange, wie die umstrittene Frage der 
Kostenaufbringung der Reparationslasten durch die 
Reichsbahn nicht anders geregelt ist. Es ist stets 
streng zu unterscheiden zwischen Betriebskosten und 
Selbstkosten; selbst bei der Reichsbahn wird dies 
nicht immer beachtet. Sind die Betriebskosten er
mittelt, sind auch die Selbstkosten bekannt. Die Rech
nung braucht sich also nur auf die Betriebskosten zu 
erstrecken.

A u fb au  d e r  B e t r i e b s k o s t e n r e c h n u n g .
Die B e t r i e b s k o s t e n r e c h n u n g  bezweckt die 

G e g e n ü b e r s t e l l u n g  von A u fw a n d  u n d  L e is tu n g ,  
und zwar getrennt nach Direkt'onsbezirken und inner
halb dieser nach Verkehrsarten.

Abb. 1 stellt den A u fb au  d e r  B e t r i e b s k o s t e n 
r e c h n u n g  (Beko) dar. Zugeschnitten ist die Betriebs
kostenrechnung auf den weitaus wichtigsten Verkehr, 
den Fernverkehr. Die weitere Aufteilung erfolgt nach 
Verkehrsarten in Reisezüge (Personenverkehr) und 
Güterzüge (Güterverkehr) und weiterhin nach Zug
gattungen: im Personenverkehr in Schnell-, Eil- und 
Personenzüge, im Güterverkehr in Nahgüterzüge (Ngz)

ße/r/ebs/f& sfenrec/t/jung {ß e /fo j=tjegenüöersfe/fung ro r  du/hjs/jdund'¿eis/eng 
fü r  je d e  ffBD. gefrenn f a ifg esfe /fffü r

Bemyerfrefjr\ \tdirorfyerM ?^cfm3fs/}uryerfref>?\ \BcAfsrerAeB/] \SonsfP'erJre/7r\

\ffefse*üge\ (Pereorenrerfrehr) \tjüierzüge\ (Güferyerftehr)

L eistungsgebie/e

Abfertigung ßau/icbe undm esc/j/neffe 
Unterba/tung

Zugbildung

Zugförderung
'—------- -j Oirehfionsrerrva/tung \

ffauptrerrva/fung

Abb. 1. Betriebskostenrechnung.

und Durchgangsgüterzüge (Dgz). Für alle Zugarten 
findet die Kostenermittlung nach Leistungsgebieten 
statt, wobei die Kosten der Sonderleistungsgebiete 
(bauliche und maschinelle Unterhaltung, Direktions
verwaltung, Hauptverwaltung) auf die d re i  H a u p t-  
l e i s tu n g s g c b ie t e  im Verkehrs- und Betriebsdienst, 
die A b fe r t ig u n g ,  Z u g b i ld u n g  und Z u g f ö r d e 
ru n g ,  umgelegt werden.

Die durch Vorschriften geregelte Durchführung 
der Betriebskostenrechnung teilt den Dienststellen die 
Ermittlung der Leistungsmengen in Abfertigung und 
Zugbildung und des Personalaufwandes zu; alle 
weitern Ermittlungen nimmt die Direktion vor. 
Wesentlich vereinfacht ist dieses umfangreiche Er
mittlungsverfahren durch Einführung der Lochkarten 
und Zählmaschinen.

Der Streit um die zweckmäßige Leistungseinheit, 
der in der ersten Zeit um Netto- und Bruttotonnen
kilometer, Achskilometer, Zugkilometer usw. entbrannt 
war, ist inzwischen beige’.egt. Es können jeweils die 
für den vorliegenden Zweck maßgebenden Leistungs
einhelten nach Menge und Aufwand bestimmt werden, 
so für Betriebsleistungen die Bruttotonnenkilometcr, 
Lokomotivkilometer, für Tarifvergleiche die Netto
tonnenkilometer, Personenkilometer, Gütertonnen und 
Personenzahlen.

Die Reichsbahn selbst ist also heute in der Lage, auf 
Grund der für die letzten Jahre vorliegenden Leistungs
und Selbstkostenzahlen für ihre einzelnen V e rk c h r s -  
b cz i rk e  wie auch für die V e rk e h r s z w e ig e ,  Ver
kehrsarten und Zuggattungen festzustellen, wo und 
woran sie verdient oder gewinnt, ob ein bestimmter 
Bezirk Zuschuß- oder Überschußgebiet ist, ob ein 
bestimmter Verkehr, etwa der Eilgutverkehr, im 
ganzen Reichsbahngebiet oder in einem einzelnen 
Bezirk sich bezahlt macht oder nicht usw. Daß diese 
Unterlagen für Betriebs- und Finanzentscheidungen 
von erheblicher Bedeutung sein müssen, bedarf keiner 
nähern Erläuterung. In ständig steigendem Ausmaße 
verwenden die Vertreter der Bahn diese Zahlenuntcr- 
lagen auch gegenüber den Verkehrsintcresscnten, sei 
es bei Erörterung von Elektrifizierungsplänen oder 
der grundsätzlichen Einstellung gegen Kraftwagen
oder Binnenschiffahrtswettbewerb oder bei allge
meinen oder besondern Tariffragen (Vorortverkehr, 
Massenguttarife, Mengengarantie, geschlossene Züge). 
Sicher ist das insofern zu begrüßen, als damit endlich 
diesen umstrittenen Fragen eine einheitliche Grund
lage, von der ausgegangen werden kann, gegeben 
wird. Voraussetzung für Erörterungen auf dieser 
Grundlage ist jedoch, daß die Reichsbahn ihre Selbst
kostenrechnung nach Aufbau und Ergebnissen auch 
der Öffentlichkeit so weit bekannt gibt, daß eine sach
liche Kritik der Methode und ihrer Auswertung mög
lich ist. Dies ist aber leider bislang nicht der Fall, und 
vorläufig ist die Selbstkostenrechnung noch ein ein
seitiges Kampfmittel in Händen der Bahn.

Das meiste, was darüber veröffentlicht wurde, ist 
in der amtlichen Zeitschrift »Die Reichsbahn:: in 
Artikeln des Reichsbahndirektors Dr. Tecklenburg er
schienen; die neusten Ergebnisse, die auszugsweise 
kurz besprochen werden sollen, enthält das Heft 50 
Jahrgang 1929, dem die Zahlentafeln 3 und 4 ent
nommen sind.

Zahlentafel 3 enthält die Betriebsausgaben 1928 
nach Verkehrszweigen. Etwa 96 o/o dieser Ausgaben 
entfallen auf den Fernverkehr; der Vorortverkehr in
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Z a h l e n ta f e l  3. Verteilung der Betriebs
ausgaben 1928 nach Verkehrszweigen1.

Verkehrszweig
Nach der 

Betr iebskostenrechnung 
Mill../,? | %

F ernverkehr . . . { g " S £  ; 

V orortverkehr .

Schmalspurverkehr j  gütm-züge ! 

Schiffsverkehr . . { g i l” " d e ; ;

1513,9) 4129 a 
2614,4/ 41“S)J

134,0)
14*7/ 148-7

u f s }  21>8

95,82

3,45

0,51

0,22

ZUS. 4308,3 100,00
1 R eichsbahn  1929, S. 960.

Berlin und Hamburg kostet 148,7 Mill. Jb, also an 
Selbstkosten fast 180 M i l l . E s  fehlen die Betriebs
einnahmen. Damit bleibt es fraglich, wie die letzthin 
gemachte Angabe, Berlin erfordere im Vorortverkehr 
einen Zuschuß von 45 Mill. Jb, errechnet ist.

Über die Beteiligungen der Reichsbahn an ändern 
Unternehmungen (MER, Mitropa, Bayrische Kraft
werke, Kraftverkehre) werden Angaben nicht bekannt- 
gegeben.

Z a h l e n t a f e l  4. Gliederung der Ausgaben des 
Fernverkehrs 1928 nach Kostenarten1.

Kostenart
Mill. Jt

Von den  
G esam t

ausgaben

%

Betriebsführung 
Personalausgaben für Beamte . . . .

für Lohnempfänger
1433,7
674,8

34,7
16,3

zus.
Sachausgaben ...............................................

2108.5
1534.6

51,0
37,2

Betr iebsführung zus.
Geschäftsleitung

D ire k t io n e n ...................................................
Zentrale S t e l l e n ...........................................

3643,1

450,6
39,0

88,2

10,9
0,9

Geschäftsleitung zus. 489,6 11,8

G esam tausgaben  des Fernverkehrs 4132,7 100,0

1 R eichsbahn  1929, S. 962.

Die Ausgaben des Fernverkehrs nach Kostenarten 
sind aus Zahlentafel 4 zu entnehmen. Beachtenswert 
sind die hohen Kosten für Geschäftsleitung mit rd. 
490 Mill. Jb. Es ist danach begreiflich, daß die Haupt
verwaltung eine Vereinfachung und Zusammen
legung der Direktionsbezirke anstrebt, denn fast 11 % 
aller Ausgaben des Fernverkehrs entfallen auf den 
Direktionsapparat, einschließlich der Kosten der 
Dienststellen für ihre Verwaltungsarbeit.

Z a h l e n t a f e l  5. Einnahmen und Ausgaben 
im Fernverkehr der Reichsbahn 1928 (in Mill. Jb).

Ein
nahmen

Aus
gaben

Ergebnis

Personen- und G ü te r  SJ
befö rderung  ................. 4676,0 4604,0 +  72,0 O o

Personenbefö rderung  . . 1273 f,3) 1545 (,8) - 2 7 2  (,5) = !
davon Schnellzüge . . 288,3 269,3 +  19,0 .o.O

Eilzüge . . . . 75,5 62,7 +  12,8
Personenzüge . 909,5 1213,S -304 ,3

G ü te rbe fö rde rung  . . . 3403,0 3059,0 +344,0 , .

davon Stückgut . . . 654,0 859,0 -205 ,0
W agenladungen 2749,0 2200,0 +  549,0

Die Einnahmen und Ausgaben im Fernverkehr 
sind in Zahlentafel 5 dargestellt. Die Personenbeförde

rung erbringt 28<>/u der Einnahmen und verbraucht 
33 % der Ausgaben, bei der Güterbeförderung lauten 
die entsprechenden Ziffern auf 72 und 67o/o. Noch 
wichtiger ist das Ergebnis, daß die P e r s o n e n 
b e f ö r d e r u n g  e inen  V e r lu s t  von 272 Mill. Jb 
und die G ü t e r b e f ö r d e r u n g  e in en  G e w in n  von 
344 Mill. Jb aus weist. Der Überschuß des gesamten 
Fernverkehrs von 72 Mill. Jb muß wahrscheinlich zur 
Deckung des Zuschußbedarfs anderer Verkehrszweige, 
vor allem des Vorortverkehrs, dienen.

Gewinnbringend in der Personenbeförderung sind 
die Schnell- und Eizüge; dagegen erfordern die lang
sam fahrenden Personenzüge einen Zuschuß von mehr 
als 300 Mill. Jb.

Der weitaus größte Rechnungsposten ist die 
Güterbeförderung; um so bedauerlicher ist es, daß 
eine.weitere Zerlegung ihrer Kosten nicht angegeben 
wird. Zwar werden im Text allgemein gehaltene An
gaben gemacht, aus denen wichtige Schlüsse gezogen 
werden können, die später besprochen werden sollen, 
aber Zahlen sind nicht aufgeführt. Es scheint fast, daß 
dies nicht zufällig ist.

Im Güterverkehr muß man zwischen zwei Haupt
güterarten unterscheiden, dem S tü c k g u t  und dem 
W a g c n la d u n g s g u t .  Beide sind nach allen Faktoren, 
die Leistung und Aufwand beeinflussen, wie Art clcr 
Verladung, Auslastung der Fahrzeuge, Abfertigung, 
Aufkommensmengc usw., grundlegend verschieden. 
Dementsprechend werden auch die Selbstkosten ganz 
verschieden sein müssen. Wir sind also gezwungen, 
eine Ergänzungsrechnung vorzunehmen, die bezweckt, 
die Selbstkosten der gesamten Güterbeförderung von 
3059 Mill. Jb auf Stückgut und Wagenladungen zu 
verteilen und den auf jeden der beiden Verkehre 
anfallenden Einnahmen, die bekanntgegeben sind, 
gegen überzustellen.

Hierzu sind einige Ausführungen über den Aufbau 
der Sclbstkostenrechnung des Güterverkehrs im 
einzelnen erforderlich. Abb. 2 gibt die schematische 
Darstellung eines G ü te r l a u f e s  und s e in e r  K osten .  
Ein Gut soll von A nach B laufen; aus betrieblichen 
Gründen muß es über C laufen, obwohl zwischen den 
Bahnhöfen E und F eine direkte Verbindung besteht. 
Das Gut durchläuft also die als Ordinate aufgetragene 
Strecke A -C ’- B ’. Die hierbei entstehenden Kosten 
ergeben die Kostenlinie. Mit der Übergabe des Gutes 
am Empfangsorte B’ an den Empfänger sind jedoch
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die dem Gute anzulastenden Kosten nicht erschöpft; 
einmal muß das Gut noch die Kosten tragen, die 
durch den Leerlauf des Wagens bis zur Wieder
beladung in D’ entstehen; sodann müssen die in 
Last- und Leerlauf entstandenen Betriebskosten noch 
um den Fremdlastenanteil erhöht werden. Die errech- 
neten Selbstkosten müssen schließlich auf die Tarif
kilometer-Entfernung A E - F - B  bezogen werden.

Die sich ergebenden Kostenbeträge kann man, je 
nachdem, ob sie unabhängig oder abhängig von der 
Transportentfernung sind, unterteilen in feste und 
veränderliche Kosten und nach dem Zwecke des 
Betriebsvorganges in Kosten für A b f e r t i g u n g  des 
Gutes, für Z u g b i ld u n g  und für Z u g f ö r d e r u n g .  Auf 
diese drei Lcistungsgebiete werden nun sämtliche 
Einzelkosten verteilt, die zwischen zwei aufeinander 
folgenden Wagenbereitstellungen entstehen.

Aus den drei Einzcllinien für Abfertigung, Zug
bildung und Zugförderung ergibt sich dann als Summe 
die obere Selbstkostenlinie in Abb. 3.

100 ZOO 300 «OO SOO OOO 700 SOO 000 
/im

Abb. 3. Aufbau der Selbstkosten.

Von der Reichsbahn sind für das Jahr 1928 als 
Ergebnisse der Betriebskostenrechnungen für Güter
züge die in Zahlentafel 6 enthaltenen Angaben ver

öffentlicht; bekannt sind also die Mengen, die Gesamt
ausgaben und die Ausgaben für die Leistungseinheit. 
Es sind aber nur D u rc h s c h n i t t s z a h le n  fü r  d ie  
g e s a m te  R e ic h s b a h n ,  und sodann beschränken sie 
sich auf die Betriebsausgaben. Dabei ist ferner noch 
zu beachten, daß bei der Abfertigung die Einheits
kosten sowohl im Versand wie auch im Empfang ent
stehen; an Selbstkosten entstanden also im Durch
schnitt des Jahres 1928

für die Abfertigung l t Stückgut
2 x  7,79 -f 20 °/o - 18,67 J i  

und für die Abfertigung l t Wagenladungsgut
2x0,51 +  20 o/o ' 1,22 ,M 

wozu für das Stückgut noch die Kosten für Umladung 
kommen.

Die Werte der Zahlentafel 6 können nun der Er
gänzungsrechnung für die Kostenaufteilung zwischen 
Stückgut und Wagenladungen zugrunde gelegt wer
den. Die Kosten für Abfertigung der beiden Güter 
sind gegeben; dem Stückgut sind dabei noch die 
100 Mill. Ui Umladekosten anzulasten. Die Kosten für 
Zugbildungen sollen im Verhältnis der Tonnen ver
teilt werden, eine für Wagenladungen sicher recht 
ungünstige Annahme. Dagegen sind für die Ver
teilung der Zugförderkosten noch ergänzende Rech
nungsannahmen nötig.

Diese R e c h n u n g s a n n a h m e n  gibt Zahlentafel 7. 
Es ist ohne weiteres ersichtlich, daß alle hier g e 
machten A n n a h m e n  fü r  das  S tü c k g u t  g ü n s t i g  
und für das Wagenladungsgut u n g ü n s t i g  gewählt 
sind. Es kann mit Sicherheit angenommen werden, 
daß die wirklichen Kosten für das Stückgut höher 
und bei den Wagenladungen niedriger sein werden.

Es würde den Rahmen dieser Arbeit weit über
schreiten, wenn die Ausrechnung für jedes Gut im 
Nah- und Durchgangsgüterzug wiedergegeben wer
den sollte. Hier kann nur das Ergebnis angegeben 
werden.

S e lb s tk o s te n  im S tü c k g u tv e rk e h r .  
Abfertigungskosten je t . . .  24,30 M
Zugbildungskosten je t . . .  8,90 „
Zugförderkosten je tkm im Ngz 8,00 Pf.

im Dgz 7,66 „

Z ah len ta fe l  6. Ergebnis der Relriebskostenrechnung für Güterzüge für 1928k

Leistungsgebiet Leis tung Mengen
Ausgabe n

fü r  die 
E inheit

in Mill. Mill. Jt % pf.

A bfer t igung .  . . ■

Abgefertigte  t Stückgut je  Empfang und V e r s a n d .................
Behandelte t  U n d a d e g u t .........................................................................
Abgefertig te  t  W agen ladungsgu t  im Empfang und Versand .

38,9
23,4

859,1

303,4
100,3
439,9

11,61
3,84

16,83

779,48
427,78

51,21

zus. — 843,6 32,28 -

Z ugbildung . . . Behandelte G ü t e r w a g e n ......................................................................... 207,8 652,5 24,95 313,98

Z ugförderung  . .

Z u g b e g le i te r k m ......................................................................... {in N^z

L o k . -P e r s o n a l -K o p f -k m ........................................................ | ! n j ^ z

Vorhalten der Lok. einschl. Betriebsstoffe, bezogen / in  Dgz 
auf Lok.-Einheitskm (in Ngz 

Anteil der  Z u g fö rd e ru ng  an der U nterha l tung  der Güterw agen ,
bezogen auf B ru t to tk m .....................................................................

S tat ionärer /B ahn ho fs -  und Streckendienst je Zugkm . . . .  
A ppara t  \ Bahnhofsanlagen je Bruttotkm (einschl. Lok.) . .

296.1
296.1 
321,5 
194,4
496.1
274.8

169 614,1
249.9 

212139,5

43,9
74,1
58,0
54,6

219,5
102.7

64,4
162.7
283.7

1,68
2,84
2,22
2,09
8,40
3,93

2,46
6,22

10,85

14,84
25,03
18,06
28,11
44,25
37,39

0,038
65,10

0,134

je Zugkm zus. — 1118,2 42,77 -

insges. — 2614,4 100,00 —
> Reichsbahn 1929, S. 976.



20. Dezember 1930 G l ü c k a u f 1771

S e lb s tk o s te n  im W a g e n l a d u n g s v e r k e h r .

Abfertigungskosten je t . . . . 1,22 „H
Zugbildungskosten je t . . . .  1,40 „
Zugförderkosten je tkm im Ngz 1,64 Pf.

im Dgz 1,55 „

Die festen Kosten beider Verkehre ergeben sich 
als Summe der Abfertigungskosten und 2/s der Zug
bildungskosten, also

für Stückgut 24,30 +  2/s • 8,90 = 27,86 M/t, 
für Wagenladung 1,20 +  2/ ß • 1,40 1,76 „ .

Z ah len ta fe l  7. Selbstkostenberechnung für Stückgut 
und Wagenladung.

1. R e c h n u n g s a n n a h m e n :

Stückgut W agen ladung

Eigengewicht der W agen  . . t 
Auslastung der W a g e n . . . . t
Z ugstä rke  in A c h s e n ......................
Gew. des L e e rz u g es /o h n e  Lok. t 
mit Packwagen (1 01) (mit Lok. t

Gew. des Lastzuges Lok.k' t

Erforderliche Lok.- /L ee r lau f  .
Einheiten (Lastlauf . 

Nutzlast des Z u g e s ................. t

10
2

80
410
490
490
590

2
2,5

80

10
13
80

410
490
930

1090
2
4,5

520

2. R e c h n u n g s s c h e ni a :

a) Abfertigung! , Xp(.kl(,nh..rtr
b) Z ugbildung /  nac11 1 ecklenburg.

c) Z ugförderung,  nach Tecklenburg. 
Kosten für 1 Zugkrn 
Nutzlast des Zuges

1

Kosten für 1 tkm =

Annahme: Leerlaufkm =  — Lastlaufkm 

Annahme: Lauf im N gz . '= 75  km.

Die Abb. 4 zeigt, daß beim Stückgut die Tarife 
(I und II) unter den Selbstkosten liegen, daß dieser 
Verkehr demnach Verlustverkehr ist, während bei den 
Wagenladungen die Tarife aller Wagenladungsklassen 
über den Selbstkosten liegen. Die geringe Über
schneidung des Tarifs der Stückgutklasse I zwischen 
500 und 750 km und die Unterschneidung des Tarifs

0 tOO 200 SOO OOO 500 600 700 soo soo rooo 
Am

Abb. 4. Selbstkosten und Tarife für Stückgut 
und W agenladungen.

der Wagcnladungsklassc G über SOO km haben schon 
deshalb keine praktische Bedeutung, weil in Ent
fernungen von mehr als 500 km nur noch 6,6 °/o und 
mehr als 800 km nur noch 0,6 «/o der Gütermengen 
gefahren werden. Für die Wagenladungsklasse G ist, 
worauf unten noch ausführlich eingegangen werden 
soll, zu bedenken, daß die Güter dieser Klasse als 
Massengüter ganz erheblich geringere Selbstkosten als 
die in der Selbstkostenlinie als Durchschnitt sämtlicher 
Klassen dargestellten Sätze haben.

Ausdrücklich sei bemerkt, daß sich die an
gegebenen Zahlen aus einer auf Ergänzungsannahmen 
aufgebauten Rechnung ergeben, also einmal nicht 
mathematisch genau zu sein brauchen und deshalb 
auch kaum mit den nicht veröffentlichten Reichsbahn- 
zahlen übereinstimmen können1; da jedoch sämtliche 
Ergänzungsannahmen für das Stückgut günstig und 
für die Wagenladungen ungünstig gemacht sind, 
stellen die Ergebnisse beim Stückgut die untere und 
bei den Wagenladungen die obere Grenze der 
Kosten dar.

Die weitere Rechnung zur Verteilung der Selbst
kosten der gesamten Güterbeförderung (3059 Mill. M) 
auf Stückgut und Wagenladungen müßte nun so 
durchgeführt werden, daß für die auf jede Beförde
rungsweite entfallenden Gütermengen die Kosten 
einzeln festgestellt würden; abgesehen davon, daß 
diese Rechnung von Nichtreichsbahnern schon deshalb 
nicht durchgeführt werden kann, weil die Entfernungs
mengen nicht genügend genau bekanntgegeben 
sind, kann auch eine solch umfangreiche Berechnung 
wegen der Ungenauigkeit der ergänzenden Annahmen 
nicht zu völlig einwandfreien Ergebnissen führen. Für 
den vorliegenden Zweck ist deshalb, wie folgt, ver
fahren worden.

Es wurde angenommen, daß der Verkehr der 
beiden Gütcrarten auf die jeweilige mittlere Be- 
förderungsweitc erfolgt sei, für Stückgut auf rd. 
180 km und für Wagenladungen auf rd. 150 km. Dafür 
ist die Verteilungsrechnung mit den Werten der Zahlen
tafeln 6 und 7 sowie der Abb. 4 durchgeführt worden. 
Ein sich bei dieser Rechnung ergebender Fehlbetrag 
ist anteilig verteilt. Danach entfallen auf Stückgut 
859 Mill. M  und auf Wagenladungen 2200 Mill. M . 
Stellt man diese Selbstkosten den bekanntgegebenen 
Einnahmczahlen gegenüber, so ergibt sich, daß das 
S tü c k g u t  einen V e r lu s t  von 205, a lso  rd. 
200 Mill.«# erbringt, während die W a g e n la d u n g e n  
einen G e w in n  von 549, mithin rd. 550 Mill. M  ab
werfen.

Wenn auch das Ergebnis im allgemeinen bekannt 
war, so sind diese Zahlen doch überraschend. Ab
gesehen von den geringen Überschüssen der Schnell- 
und Eilzüge mit etwa 32 Mill. J& ist nur der Wagen
ladungsverkehr rentabel; er erbringt den gesamten 
Überschuß zur Deckung des außerordentlich hohen 
Zuschußbedarfs aus dem Personenverkehr von 
272 Mill. .!(• und des Zuschußbedarfs des Stückgutes 
von rd. 200 Mill. M  und wirft darüber hinaus noch 
mehr als 70 Mill. M  ab, die zur Deckung des Fehl

i D ie E rge b n is se  d e r  E r g ä n z u n g s re c h n u n g  s in d  inzw ischen d u rch  eine 
V eröffen tl ichung  von S taa ts se k re tä r  a . D. V o g t  in vollem  U m fange b e 
s tä t ig t  w o rd en ,  Reichsbahn  1930, S. 590.
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betrags der ändern Verkehrszweige, wie des Vorort
verkehrs, benötigt werden1.

Daß auch zahlenmäßig dieses Ergebnis der Er
gänzungsrechnung von der Wirklichkeit nicht sehr 
abweichen kann, ' geht aus den textlichen Aus
führungen von Tecklenburg in der »Reichsbahn« 1929 
S. 970 hervor, wo es heißt:

Die Einnahmen aus dem Stückgut »sind bei 
weitem nicht ausreichend, um die Selbstkosten zu 
decken. Einen wirklichen Nutzen erbringt nur der 
W a g e n la d u n g s v e r k e h r ,  dessen Gesamteinnahme 
2749 Mill. ,M ist. Auf die Einheit des Tonnenkilometers 
bezogen, ist der Überschuß zwar sehr bescheiden, noch 
nicht einmal ein ganzer Pfennig; aber dieser geringe 
Gewinn t r ä g t  und hä l t  die g e s a m te  R eichsbahn« .

Stellen wir dazu fest, daß nach dem »Reichsbahn
handbuch« 1929 sich die Zahl der Gesamttariftonnen
kilometer auf 73 Milliarden beläuft, wovon rd. 
5 Milliarden tkm auf den Stückgutverkehr entfallen, 
so ergibt sich für die Wagenladungen bei 68 Milliarden 
tkm bei Zugrundelegung eines ganzen Pfennigs 
Gewinn ein Überschuß von 6S0 Mill. ,JL Demnach 
decken sich die oben errechnctcn 550 Mill. Jk gut 
mit den Angaben von Tecklenburg, und eher ist dieser 
Betrag noch zu niedrig. Dann aber muß, da als Über
schuß des gesamten Güterverkehrs von der Reichs
bahn selbst 344 Mill. ,M angegeben werden, das 
Stückgut folgerichtig einen Verlust von rd. 200 Mill. M  
erbringen2.

Mit dieser Feststellung ist für die Beurteilung der 
finanziellen Verkchrsergebnisse viel gewonnen; nur 
wenn man die ganz überragende Bedeutung des 
Wagcnladungsverkchrs für die Bahn, nicht nur für 
die Verkehrsleistungen, sondern vor allem auch für 
die Finanzwirtschaft erkannt hat, kann man verstehen, 
weshalb sich die Reichsbahn heute noch ein Finanz
gebaren auf ändern Gebieten, wie den der Fahrpreis
ermäßigungen, Vororttarife, Stückgutfrachten, Elek
trifizierung, noch ohne Gefährdung ihrer Finanzlage 
leisten kann.

Will man in Einzelfragen des Wagenladungs- 
verkehrs aus der Selbstkostenrechnung Einblick ge
winnen, so reicht diese allgemeine Feststellung nicht

1 Die im Jahre  1930 e in g e tre tenen  T a rife rh ö h u n g en  sollen im F e rn 
v e rk e h r  an  jäh r lichen  M ehre innahm en  b r in g e n :

im P e r s o n e n v e r k e h r .........................45 Mill.
im S t i i c k g u tv e r k e h r ........................ 48 ,, ,,

Ist d ie  S chä tzung  d e r  jährlichen M ehre innahm en  rich tig ,  so  w ü rd en  sich 
fü r  1928 d ie  E rgebn iszah len  wie fo lg t g e ä n d e r t  h a b e n :

P e rs o n e n v e rk e h r  u nd  G ü te rb e fö rd e ru n g  . - f - 165 Mill. 
d a v o n :

P e r s o n e n b e f ö r d e r u n g .............................. — 227 „  ,,
G ü t e r b e f ö r d e r u n g ......................................... -4-392 „  ,,

d a v o n :
S t ü c k g u t .................................................... — 157 „  „
W a g e n l a d u n g s g u t .....................................  4 -5 4 9  „  „

2 D iese r  g r o ß e  V erlu s t  au s  d em  S tü c k g u tv e rk eh r  f indet zum  Teil seine 
E rk lä ru n g  in den  n achstehenden  Zahlen  fü r  d ie  v e rkeh rsd ienst l iche  B ehand 
lu n g  d e r  G ü te ra r ten .  Die Zahlen  sind  e r rec h n e t  au s  dem  im G eschäftsber ich t 
und  dem  R e ichsbahnhandbuch  a n g e g eb en en  Zah len  fü r  F innalnnen , G ü te r 
m e n g en , T onne nk ilom ete r  und  F rach tb r ie fanzah l im öffentlichen G ü te rv e r 
k e h r ;  fe rn e r  is t dazu  v e rw e n d e t  d ie  in d e r  ^Z eitung  d es  V ere ins  D eu tscher 
E iscnbahnverw altungen«  1^30, N r .  28, S. 749 von  dem  D irek to r  be i d e r  
R eichsbahn  D r. D om sch, B res lau , g em ach te  A n g abe , d aß  v o n  d e n  F r a c h t 
b r i e f e n  86 ,9%  a u f  S t ü c k g u t  u n d  13 ,1%  a u f  W a g e n l a d u n g e n  e n t 
fallen.

D anach entfallen a u f  e i n e n  F r a c h t b r i e f  a n :

im G esam t
g ü te rv e rk e h r

im S tückgu t
v e rk e h r

im W a g e n 
la d u n g sv e rk eh r

Einnahm en  . . . . 17.02 4,33 100,26
G ü te rm en g en  . . . . t 2,365 0,146 12,S70
T onnenk ilom ete r . tkm 363 26,17 2601

A uf e inen  F rach tb r ie f  im W a g e n la d u n g s v e rk e h r  entfäll t a lso  durchschn itt l ich  
das  2 3 fache an  E innahm en , das  8 8 fache an  G ü te rm en g e  u nd  d as  99fache 
an T o nnenk ilom ete rn  w ie im S tü ck g u tv e rk eh r .

aus. Der Wagenladungsverkehr, der nach Tonnen und 
Tonnenkilometern 94o/0 des gesamten Güterverkehrs 
umfaßt, ist kein einheitlicher Verkehr, sondern er 
begreift Güter in sich, die nach den Bedingungen, 
die sic an die Ausführung ihres Transportes steilen, 
völlig voneinander abweichen, vor allem in den für 
die Selbstkostenrechnung wesentlichen Punkten, wie 
der Art der Abfertigung, Auslastung der Wagen, 
Menge und Stetigkeit der Transporte.

Im Wagenladungsverkehr hebt sich ein  V e rk eh r  
deutlich ab, der nach allen für die Betriebsleistungen 
und damit den Kostenaufwand maßgeblichen Faktoren 
von dem  ü b r ig e n  L a d u n g s  v e r k e h r  g r u n d 
v e r s c h ie d e n  ist; das ist der M assen  v e rk eh r .  Wie 
sich aus Abb. 5 ergibt, sind zwei Drittel der gesamten 
Wagenladungsmengen Massenverkehr. Aus den für 
den Massenverkehr in Betracht kommenden Wagen
ladungsklassen G und F fließen 45 o/o der Einnahmen 
aller Wagenladungen. Das berechtigt zu der Frage, 
wie es mit der Wirtschaftlichkeit dieses wichtigen Ver
kehrsanteiles steht?

flen g en a n fe if
in %

T a r if f t  fa s s e n
F/nnafim ea/ife/f 

in  %
4,0 A: Luxuswaren,

12,06,1 u: —Zigarre/,

10,5 ff^F e /d /v a rer ror, 
’ O b a ff^ ftfz  und 

'etreide, 
ß- ^^Zd/em ite/ien

14,7

10,5

14,1

53,5

F iS ^ ^ /d /e r /z f^
Ifo/rtTySdaör/da/e

zv& reft}^
13,2

F: /foh/e, 
fto/rezsen, 

ßaozva/er/a/zen

39,0

13,9
Oöngem/ffe/ 5 ?

Abb. 5. W agen ladungsverkehr  1928 
(nach Reichsbahnkalender 1930).

Hier dürften einige Äußerungen der Reichsbahn 
von Interesse sein. Dr. Dorpmüller führte in einer 
Rede vom 30. Januar 1929 aus: »Wir liab.en weiter 
eine Klassifizierung unserer Güter vorgenommen. Die 
hochwertigen Güter werden von uns mit großem 
Frachtsätzen bedacht als die minderwertigen und 
Massengüter. Der Grund hierfür ist, daß wir die 
Massengüter, zu denen die großen Transporte der 
Landwirtschaft und des Bergbaus gehören, die also 
gewissermaßen Lebensnotwendigkeiten für das ge
samte Volk sind, so billig wie eben möglich fahren 
müssen.«

Reichsbahndirektor Dr. Scholz sagte am 20. Mai 
1927: »Unter allem Vorbehalt — denn die Selbstkosten 
wechseln nach der Stärke des Verkehrs, der Höhe der 
Reparationslasten und sind ein umstrittenes Gebiet — 
möchte ich sagen, daß wir mit unsern Sätzen in der 
Klasse E des Normaltarifes etwa noch die vollen 
Selbstkosten decken, abgesehen von ganz weiten Ent
fernungen. Die Klasse F des Normaltarifs deckt, ab
gesehen von ganz weiten Entfernungen, etwa noch die 
vollen Betriebskosten. Es handelt sich um Durch
schnittsselbstkosten; der Verkehr der Klassen E und 
F hat, soweit er als Massenverkehr auftritt, wohl
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Selbstkosten unter dem Durchschnitt« (die damaligen 
Klassen E und F sind die heutigen Klassen F und G). 
»Das volkswirtschaftliche Tarifsystem, das darin be
steht, daß die Reichsbahn, im ganzen genommen, auf 
ihre Kosten kommt, d. h. daß die Fracht für die wert
vollen Güter einen Ausgleich bildet für die niedrigen 
Sätze der geringfügigen Güter — dies volkswirtschaft
liche Tarifsystem steht dann vor seinem Ende.«

Ausdrücklich nimmt dann die Denkschrift der 
Binnenschiffahrt »Binnenschiffahrt und Reichsbahn« 
von 1929 auf die letzten Äußerungen Bezug und 
folgert daraus: »Das Frachtaufkommen aus dem Eisen
bahntransport der zwischen Reichsbahn und Binnen
schiffahrt strittigen Güter (Wagenladungsklassen 
E bis G) deckt nämlich die auf sie entfallenden vollen 
Betriebskosten nur zum Teil, dürfte mithin zu den 
Reparationslasten nur wenig beitragen.« Wenn auch 
diese letztem Ausführungen ausdrücklich »unter allem 
Vorbehalt« gemacht waren, sind sic doch zum 
mindesten mißverständlich, und die daraus gezogenen 
Folgerungen der im Wettbewerb gegen die Reichs
bahn stehenden Binnenschiffahrt waren verständlich.

In Wirklichkeit ist es aber hinsichtlich der Wirt
schaftlichkeit des Massenverkehrs gerade umgekehrt. 
Der M assen  v e r k e h r  ist nicht nur als Lebens
notwendigkeit der volkswirtschaftlich wichtigste Teil 
unseres Verkehrs, sondern er ist auch, vom S e l b s t 
k o s t e n s t a n d p u n k t  der Reichsbahn aus gesehen, 
kein Zuschußverkehr, sondern d e r  w ic h t ig s te  
T r ä g e r  d e r  Ü berschüsse .

Der Beweis für diese Behauptung ist nicht schwer; 
er läßt sich sowohl unmittelbar wie mittelbar führen 
und schließlich auch noch durch eingehende .Ver
öffentlichungen sachkundiger Reichsbahnstellen be
legen.

Einmal mittelbar als Wahrscheinlichkeitsschluß. 
Nimmt man an, daß der Massenverkehr seine vollen 
Selbstkosten gerade deckt, also weder Verlust noch 
Gewinn erbrächte, so müßten die aus dem Wagen
ladungsgut herauszuwirtschaftenden 550 Mill. M  Über
schuß von den Klassen A bis E allein aufgebracht 
werden. Diese Klassen erbringen eine durchschnitt
liche Einnahme von 10,10 die Gütermenge ist 
etwa 130 Mill. t. Das würde bedeuten, daß jede Tonne 
dieser Klassen durchschnittlich 4,0-4,5 M  Überschuß 
erbringen müßte. Das ist sehr unwahrscheinlich.

Für den unmittelbaren Beweis hat man wiederum 
eine Ergänzungsrechnung für die Selbstkosten des 
Massenverkehrs durchzuführen. Zu bedenken ist 
dabei, daß die Rechnungsannahmen andere sein 
müssen als bei der Durchschnittsrechnung für die 
gesamten Wagenladungen. Vor allem sind-die Aus
lastung der Wagen, die Zugstärken, die Abfertigungs
bedingungen u. a. m. zu bedenken. Um sicher zu 
gehen, sind auch hier die Annahmen vorsichtig 
gemacht worden; als Auslastung der Wagen im 
Massenverkehr ist mit 17,5 t gerechnet. Es sind 
3 Fä lle  u n t e r s u c h t  worden:
Fall 1 Zugstä rke  80 Achsen; Auflieferung in einzelnen

Ladungen.
Fall 2 Z ugstä rke  100 Achsen; Auflieferung von W ag en 

gruppen.
Fall 3 Z ugstä rke  120 Achsen; Auflieferung geschloss.Züge.

Auch hier kann unmöglich die ganze Rechnung 
wiedergegeben werden; dafür, daß die Rechnung 
sicher noch zu ungünstig für den Massenverkehr ist, 
möge der Hinweis genügen, daß sich bei Auflieferung

von geschlossenen Zügen von 120 Achsen die Kosten 
der Abfertigung noch zu 315 ,lb und die Zugbildungs
kosten zu 367 ,lb für den Zug ergeben würden. Diese 
Zahlen liegen weit über der Wirklichkeit.

Abb. 6 gibt die S e lb s tk o s te n l in ie n  für 
M a s s e n g u t  für die oben aufgeführten Fälle wieder. 
Daß diese Ergebnisse im großen und ganzen als 
Anhalt dienen können, ergibt sich daraus, daß die 
von Herrn Dr. Tecklenburg im Jahre 1927 errechneten 
Massengutkosten unter Berücksichtigung der in
zwischen erfolgten Kostensteigerung ungefähr den 
gleichen Verlauf haben.

O tOO 200 500 OOO 500 600 700 000 900 fOOO 
/tm

Abb. 6. Selbstkosten für M assengut 
und Ausnahmetarife für Kohlen.

Nun sind aber die Kosten ganz bestimmt noch 
viel zu ungünstig für das Massengut. Einmal ist die 
Kostensenkung in Abfertigung und Zugbildung in der 
Praxis wesentlich größer; ferner ist unter vielem 
ändern nicht bedacht die billigere Beförderung jn 
Großraumwagen. In den Rechnungsannahmen stecken 
noch wesentliche Kostenanteile, mit denen das 
Massengut wenig oder garnichts zu tun hat, wie 
beispielsweise die Herrichtung und Unterhaltung der 
Ladestraßen; denn der größte Teil des Massengut
verkehrs entspringt und endet in Privatanschlüssen.

Für die oben angeführten 3 Fälle ergeben sich 
folgende Werte:

Abfertigung Z ugbildung Z ugförderung
Jlj  t Jtt  t Pf./tkm

Fall 1 0,90 1,04 1,31
Fall 2 0,60 0,70 1,31
Fall 3 0,30 0,35 1,00

Daß diese Werte noch zu hoch sind, ergibt sich aus 
der letzten Denkschrift der Reichsbahn über »Reichs
bahn und Binnenschiffahrt«; hier macht die Bahn 
Angaben über die Transportkosten auf einer mit einer 
Binnenwasserstraße gleichwertigen Bahnlinie. Ob 
diese Angaben'einer Nachprüfung standhalten, braucht 
hier nicht untersucht zu werden; jedenfalls zeigen sie, 
daß die Bahn mit ihren Ergebniszahlen für das 
Massengut noch günstiger gerechnet hat. Die Zahlen
lauten: Pf./tkm

Baukapi t a l di ens t . . . .  0,125 
Zugförderkosten  . . . .  0,600 
Zugbildungskosten  . . 0,150 
Feste  Streckenkosten . 0,200 
Verwaltungskosten  . . 0,100

zus. 1,175
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Diese Kosten verringern sich, wenn die Transporte 
auf einem bereits vorhandenen Bahnnetz ausgeführt 
werden, nach Angaben an der gleichen Stelle, um 
0,125+0,200 +  3/i • 0,100+ 1/3 • 0,150 = 0,45 Pf. je tkm 
auf 0,725 Pf. je tkm. Rechnet man hierzu noch 20°,o 
für Fremdlasten, so ergeben sich als Selbstkosten rd. 
0,9 Pf./tkm (einschließlich der festen Kostenanteile für 
Abfertigung und Zugbildung).

Will man für das wichtigste Massengut, die 
Kohle, das Wirtschaftsergebnis für die Bahn fest
stellen, und rechnet man mit Selbstkosten: feste Kosten
0,80 veränderliche Kosten 1,0 Pf./tkm, so kommt
man für den Kohlenverkehr im Jahre 1928 zu folgen
dem Ergebnis (nach dem Reichsbahnhandbuch 1929, 
S. 197):
Einnahmen in regelrechten Tarifklassen und

A u s n a h m e t a r i f e n ................................................. 767 Mill. ./I
Leis tungsm engen: 158 Mill. t;  23,3 Milliard. tkm 
Die Selbstkosten würden sich demnach 

errechnen zu:
158 M il l . . . . 0,80 ./if =  127 Mill. Jt
23,3 Milliarden 1,0 Pf. =  233 Mill../*

zus. 360 Mill. Jt
Ü berschuß 407 Mill. Jl

Hierzu kämen noch für das Wirtschaftsergebnis der 
Tarifklassen F und G die Überschüsse der ändern 
Güter dieser Klassen; es ist also sicher nicht zu 
gewagt, zu folgern, daß von  dem Ü b e rsch u ß  
d e r  W a g e n la d u n g s k l a s s e n  in H ö h e  von rd. 
550 Mill. M  d ie  M a s s e n g ü te r  d e r  K lassen  F und 
G 3/4 bis Vs a u fb r in g e n .

Dieses in so krassem Widerspruch zu den obigen 
Äußerungen der Reichsbahn stehende Ergebnis wird 
gestützt durch Ausführungen von Tecklenburg in der

1 Z u rz e i t  s ind  U n te rsu ch u n g en  im G an g e ,  w e iche  d ie  w irtschaftliche  
B ede u tu n g  d e r  P r iva tg le isansch lü sse  fü r  d ie  F inanzergebn isse  d e r  Reichs
b ah n  k lä ren  so llen . V eröffen tl ichungen  w erd en  in d ie se r  Ze itschr if t  spä te r  
e r fo lgen . Die U n te rsu ch u n g en  haben  b e re its  e rg e b e n ,  d aß  d ie  festen  Kosten 
fü r  A b fe r t ig u n g  u n d  Z u g b i ld u n g  bei d e r  S te in k o h len b e fö rd e ru n g  e tw a 
rd .  0,80 Jk je  t b e t ragen .

Zeitschrift »Verkehrstechnische Woche« 1927, S. 589, 
wo es heißt: »Die E is e n b a h n  ist ein Verkehrsmittel, 
das in seinen ganzen Einrichtungen in e r s t e r  Linie 
z u g e s c h n i t te n  ist au f  M a s s e n v e rk e h r ,  und je 
mehr sich eine Verkehrsart den Bedingungen des 
Massenverkehrs einpaßt, um so günstiger ist sie. Die 
g e r in g s t e n  S e lb s tk o s te n  entstehen beim  a u s 
g e s p r o c h e n e n  M assen  v e r k e h r , .........................An
so lc h e n  T r a n s p o r t e n  v e r d ie n t  d ie  R e ic h s b a h n  
t ro tz  ih r e r  b i l l ig e n  T a r i f e  g u t ;  sie muß es aber 
auch, denn sie muß ja den leistungsfähigen Teil des 
Verkehrs cinspringen lassen für die weniger leistungs
fähigen.«

Bestätigt werden diese Ausführungen und das 
errechnete Ergebnis durch die Tarifschaulinien in 
Abb. 6. D u rc h g e h e n d  l ieg en  die  T a r i f s ä t z e  ü b e r  
den  S e lb s tk o s te n .  Für den Tarif 6 i, der an Mengen
garantie und geschlossene Auflieferung gebunden ist, 
gilt dabei die Kostenlinie für geschlossene Züge 
(obiger Fall 3) oder eine nur wenig darüber liegende 
Linie. In ihrem Tariferhöhungsantrag vom April 1928 
bczcichnete die Bahn die Kohle als das »empfind
lichste Gut«; vom reinen Selbstkostenstandpunkt aus 
gesehen, braucht die Bahn zur Begründung der 
Schonung der Kohlentarife wirklich nicht auf volks
wirtschaftliche Erörterungen zurückzugreifen, denn sie 
verdient an der Beförderung einer jeden Tonne Kohle 
bares Geld; im übrigen ist von einer Schonung der 
Kohlentarife nicht viel zu merken. In Wirklichkeit läßt 
sich ja auch die Bahn bei der Behandlung der Kohlen
tarife noch von ändern Erwägungen leiten. In der 
Tarifdenkschrift von April 1928 heißt es auf Seite 29: 
»Weiter bestünde die Gefahr, daß bei größerer Er
höhung der Kohlenfrachten auch entlegenere Gebiete 
zur Gasfernversorgung übergingen.« Diese »Gefahr« 
ist also keine volkswirtschaftliche, sondern e i s e n 
bahnwirtschaftliche; sie entspringt aus der Furcht 
der Bahn vor weitern Verkehrsverlusten.

(Schluß f.)

U M S C H  A U.
Beobachtungen der Magnetischen Warten der Westfälischen Berggewerkschaftskasse

im November 1930.
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Beobachtungen der Wetterwarte der Westfälischen Berggewerkschaftskasse zu Bochum
im November 1930.
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11. 65,8 +  5,4 +  8,3 13.00 +  4,4 24.00 5,8 82 WSW W NW 5,2 0,7 — w echselnde  Bew ölkg .,  ze itw . R egen

12. 76,9 +  6,1 +  8,0 13.30 +  3,6 4.30 5,8 80 W NW WSW 3,9 0,1 ze itw eise  hei ter ,  b ew ö lk t

13. 74,7 +  7,4 +  8,1 24.00 +  4,8 6.00 6,5 82 SW W SW 5,5 bew ölk t

14. 69,5 +  8,2 +  9,7 13.30 +  7,3 8.00 5,5 64 SW SW 5,2 — ziemlich hei ter

15. 63,0 +  9,1 +  10,4 24.00 +  6,4 5.15 7,2 82 WSW WSW 6,8 6,6 — nachm ittags  und a b e n d s  Regen

16. 62,6 +  4,5 +  10,4 0 00 +  3,0 19.30 5,7 85 NNW w 3,1 2,8 — nach ts  u f rüh  R eg .,  nchm . ztw . heit.

17. 68,5 +  1,9 +  3,3 15.00 +  0,4 5.30 5,1 93 WSW w 3,3 0,1 0,1 früh  Reif, ö f te r  R egen , 11.40 Schnee

18. 68,7 +  1,7 +  3,1 15.00 -  1,2 9.00 4,2 80 SW o 2,7 0,1 früh  Reif, v o rm . he i te r ,  m ittags  Reg.

19. 53,2 +  7,5 
+  9,4

+  10,0 18.30 +  0,8 5.30 7,1 91 OSO W SW 5,3 9,8 — 4.50 -  24.00 m it U n te rb r .  Regen

20. 53,5 +  13,0 22.00 +  4,6 7.30 7,9 93 w SW 3,6 10,8 — 0 — 24.00 m it U n te rb re c h u n g  Regen

21. 48,2 +13,0 +  14,7 22.00 +  10,2 4.30 9,8 S 9 SW SW- 5,4 24,5 •— nach ts , nachm it tags  u. a b e n d s  R egen

22. 45,5 +12,2 +13,5 0.00 +  11,7 21.30 8,6 79 SW SSW 6,7 6,0 — a b e n d s  R egen , F e rn g ew it te r

23. 58,4 +  6,3 +12,3 0.00 +  4,2 
+  3,7

5.30 5,5 74 WSW W SW 6,5 9,8 — nach ts  u nd  v o rm ittag s  Regen

24. 56,7 +  5,7 +  7,7 24.00 8.00 5,2 75 SSO SSO 4,7
5,5

1,4 — bew ö lk t ,  a b e n d s  Regen

25. 49,6 +  9,3 +10,5 16.15 +  7,7 0.00 7,1 79 SW SSW 1,6 — f rüh  R e g e n ,  bew ö lk t

26. 48,2 +10,8 +  13,0 12.15 +10,0 15.30 8,6 85 S SSW 4,4 9,8 — f rüh , nachm it tags  und  a b e n d s  Regen

27. 55,6 +  9,3 +10,6 12.30 +  8,5 8.30 7,4 81 SSW O NO 3,2 0,4 — bew ö lk t ,  a b e n d s  R egen

28. 53.7 +  10,8 +15,4 13.00 +  6,6 8.00 7,1 73 o O NO 2,8 0,0 — bew ölk t ,  f rüh  sch w ach e r  R egen

29. 58,0 +  11,9 +14,7 18.00 +  8,7 8.00 7,2 69 ONO s o 2,9 — —. bew ölk t

30. 67,4 +  9.4 +12,0 0.00 +  8,6 24.00 8,5 92 SSW SSO 5,0 0,0 — ö f te r  R egenschauern

M ts -
Mittel 758,8 +  7,8| +10,2 . i +  5,6 6,8 | 83 4,3 146,1 0,2

Summe 146,3 
Mittel aus 43 Jahren  (seit 1888): 60,5

Die Berechnung des Heizwertes der Kohle  
aus dem Gehalt an Feuchtigkeit, Koks und Asche.

Von Professor J. M a y d e l ,  Laibach.

(Mitteilung aus dem chemischen Institut 
der König-Alexander I.-Universität in Laibach.)

Der Gedanke, daß sich aus dem Gehalt der  Kohle an 
Koks, Asche und Feuchtigkeit ihr Heizwert best immen 
läßt, s tam m t von F. K ö n i g 1, der  seine Annahme auf die

Z a h l e n t a f e l  1.

Flüchtige Be- O b e re r
M ittlere  M enge

Reinkoks

Art der  Kohle stand te ile  in 
d e r  Reinkohlc

H eizw ert d e r  
R einkohle

in d e r  
Reinkohle (K)

% kcal %

Anthrazit 6 , 0 -  7,0 8436 93,50
| 9 ,7 -11 ,4 8382 89,45

M ag er  12,1-13,7 8416 87,10
und Eßkohle | 14,2-15,4 8400 85,20

l 16,5-17,9 8416 82,80
i 18,3-19,7 8370 81,00

21,7-23 ,5 8331 77,40
Fettkohle  •! 24,0-25 ,8 8385 75,10

26,0-27 ,9 8348 73,50
1 28 ,0-29 ,4 8294 71,30

30,6-31 ,8 8203 68,SO

Gas- und 
Gasflammkohle

32,1 - 3 2 ,9  
34 ,4 -35 ,6  
36 ,8-37 ,9

8U74
8L62
79S4

67,50
65,00
62,65

38 ,5-39 ,4 7863 61,05
48,6-52 ,7 7027 40,35
54,9-57 ,8 6615 43,65
5 9 ,2 -  62,8 6518 39,00

Chem. Zg. 1923, S. 335.

bekannten Arbeiten von A u f h ä u s e r 1, im besondern auf 
die von ihm veröffentlichten Kohlenanalysen stützt.  Aus 
diesen Angaben geh t hervor, daß der  Heizwert der Kohlen 
eine Funktion des Gehaltes an flüchtigen Bestandteilen ist, 
falls man diese Größen auf Reinkohlensubstanz berechnet. 
Die Untersuchungsergebnisse, an die sich K ö n i g  anlehnt, 
sind in der  Zahlentafel  1 zusammengefaßt.

D ie  F o r m e l  f ü r  d i e  B e r e c h n u n g  d e s  H e i z w e r t e s .
Das Verfahren von König zeichnet sich dadurch aus, 

daß  man lediglich die einfachen Bestimmungen der 
Feuchtigkeit,  des Kokses und der  Asche auszuführen 
braucht,  ohne die umständliche Elementaranalyse und kost 
spielige Geräte  in Anspruch zu nehmen. Es erschien mir 
d aher  als lohnend, für diese Bestimmungsweise eine 
mathematische Formel aufzustellen2, ln den nachstehenden 
Ausführungen bedeuten f die Feuchtigkeit,  k  den Koks- 
und a den Aschengehalt  der Rohkohle, hu und h0 den 
untern und obern Heizwert der  Rohkohle, R die Menge 
an »Reinkohle« in der  Rohkohle, K den Gehalt an »Rein
koks« in der  Reinkohle und FI0 den obern Heizwert der 
»Reinkohle«. Dann ist:

R =  1 0 0 -  (a +  f ) ...................................1,

Y . „ k - a
0,01 R ....................................................’

 1
hu =  ho - 6 (f +  fl ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,

f, => 9 • W, wobei W  den W asserstoffgehalt der  Rohkohle 
darstellt. Gewöhnlich ist f bei verschiedenen Kohlen ver- 
schieden, man kann den W ert aber als konstant annehmen,

1 B ren n s lo l fun te rsuchungen  1914 bis  1917; 1918 b is  1920.

2 S. m eine  vorläuf igen  M itte ilungen  in T ehn isk i List 1925, H .  3 u n d  8.
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und zwar bei Anthraziten zu 2»/o, bei Schwarzkohlen zu 
5 o/o und bei Braunkohlen zu 4 'o/o. Zuerst habe ich die 
unabhängige Veränderl iche von K ö n i g  geändert  und 
an die Stelle des Gehaltes an flüchtigen Bestandteilen den 
Gehalt  an reinem Koks in reiner Kohle gesetzt,  so daß

K =  100— F ............................................. 5

ist, wobei F  den Gehalt der  Reinkohle an flüchtigen Be
standteilen bedeutet . Nach der Gleichung 5 sind die Werte 
für K ausgerechnet worden  (Spalte 4 der Zahlentafel  1), die 
den Mittelwerten der Menge der  flüchtigen Bestandteile in 
der Spalte 2 entsprechen.

Nach den  Gehalten an Koks sowie den entsprechenden 
Heizwerten der Reinkohlen (Spalten 3 und 4) habe ich 
eine Reihe von Punkten  aufgezeichnet (Abb. 1). Für 
Braunkohlen sind noch die im Chemischen Institut der 
Universität Laibach ermittelten W erte  in Gestalt kleiner 
Quadrate  hinzugefügt.  Abb. 1 läßt erkennen, daß die 
eingezeichneten Punkte  eine gesetzmäßige Kurve er
geben, wodurch schon die Frage der schaubildlichen
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Abb. 1. Abhängigkeit des Heizwertes der Reinkohlen 
vom Reinkoksgehalt .

Bestimmung des Heizwertes für Reinkohle nach, dem 
Gehalt  an reinem Koks gelöst ist. • W ährend  die 
Zahlentafel 1 nur einzelne W erte  angibt,  die noch der 
Interpolation bedürfen, veranschaulicht die Kurve das allge
meine Gesetz  der  Abhängigkeit des obern Heizwertes der 
Reinkohle vom Gehalt an reinem Koks. Beim Versuch, 
eine Gleichung zu finden, die der  Kurve in ihrem ganzen 
Umfange entsprechen würde, zeigte sich jedoch, daß eine 
solche Gleichung ziemlich verwickelt und darum in der 
Praxis schwer zu verwerten sein würde. Deshalb habe ich 
die Kurve in die beiden Teile abc und bed (Abb. 1) geteilt. 
Der Teil abc ist eine Hyperbel,  die sich an ihre Asymptoten 
anlehnt und deren Gleichung lautet 

4397
0 K —56 • 1 7 .............................. ’

wobei de r  Gehalt an reinem Koks nicht kleiner als 64%
(auf reine Kohle berechnet) sein darf.  Dieser Teil der
Kurve ist für Anthrazite  und alle Schwarzkohlen geeignet.  
Die Gleichung ergibt einen Heizwert von 8458 kcal für 
reinen Koks (bei K =  100).

Der Teil bed der Kurve stellt beinahe eine G erade  dar,
die als T angente  zum ersten Teil der Kurve läuft. Unter 
der  Voraussetzung, daß sie über die Punkte  b (K =  65;

H =  8060) und d (K 43; H 6400) hinausgeht,  lautet 
ihre Gleichung

H 0 =  75,45 K +  3156................................................... 7.

Diese Gleichung entspricht dem Falle, daß der Gehalt  
an reinem Koks 65°/o oder w eniger  beträgt;  sic kom m t also 
bei Braunkohlen und den Zwischenstufen von schwarzen 
und braunen Kohlen in Betracht. Man sieht, daß der 
Abschnitt bc de r  Kurve nach den Gleichungen 6 oder 7 
berechnet werden kann.

1. Berechnung des Heizwertes bei einem G e h a l t  an  
r e i n e m  K o k s  (K) z w i s c h e n  64 und 100%. Ich habe 
versucht, die W erte  R und K aus den Gleichungen 1 und 2 
in die Gleichung 6 einzuführen, um eine Gleichung zu 
erhal ten, die den obern Heizwert der Rohkohle’ als 
Funktion der  in der  Rohkohle bestimmten W erte Feuchtig 
keit, Koks und Asche angibt. Man erhält jedoch hierbei 
eine für die Praxis ungeeignete Formel. Vorteilhafter 
läßt sich der  Heizwert nach folgenden Formeln berechnen:

a) R =  100—(a +  f)

b) K k _ a

c) Hc

0,01 R 

= 8 5 5 8 -

R F.

4397 
K —56,17

lg 4397 =  3,64316 8.

d> ioo -
e) hu =  h0- 6 ( f  +  f1)

B e i s p i e l .  In der  Rohkohle ist gefunden worden: 
f =  5,33 °/o k — 72,05 % und a =  5,03%; sodann ist

R =  S9,64o/o (lg 1,95250), K =  =  74,77. Da K > 6 4 %
V *' 0,8964

ist, kann man die Formeln 8c  und d benutzen. Daraus
ergibt sich H 0 =  8322 kcal und h0 7460 kcal. In der
kalorimetrischen Bombe erhielt ich 7503 kcal, so daß  der 
Unterschied nur 43 kcal oder 0,57% beträgt.

2. Berechnung des Heizwertes bei einem G e h a l t  an  
r e i n e m  K o k s ,  auf Reinkohle berechnet, v o n  65 o/o o d e r  
w e n i g e r .  Setz t man in die Gleichung 3 die W erte  R 
(Gleichung 1), H0 (Gleichung 7) und K (Gleichung 2) ein, 
so erhält man folgende Formeln:

h0 ~  75,45 ( k - a ) + 3156 ( l - ^ j t i ) 1 ..........................9,

hu ==-75,45 (k —a) +  3156 ( l - ^ ) - 6  (f+fx) • -10.

Diese Gleichungen lassen sich für alle Arten von Braun
kohlen sowie für die Zwischenstufen von Schwarz- und 
Braunkohlen anwenden.

Z a h l e n t a f e l  2.

B raun 
kohlen
probe

Nr.

Feuch
t ig 
keit
(f)

%

Koks
(k)

o/a

Asche
(»)

%

Oberer Heizwert 
C o )  
kcal U nter 

schied

%

Bestimmung 
in der 

kalorimetr. 
Bombe

Berechnet 
nach 

Formel 9

1 2 7 ,5 0 39 /25 14,73 3 5 3 7 3 5 0 8 -  0,1
2 17,45 4 4 ,7 4 4 .0 8 5431 5 4 4 0 +  0,1
3 2 9 ,9 9 3 9 ,8 8 9 .0 5 4 1 9 6 4 0 7 0 -  3,0
4 23,31 45 ,6 4 18,90 3 5 8 7 3 7 0 2 +  3,2
5 2 7 ,8 4 40 ,9 2 8 ,74 4 1 4 3 4 2 5 6 +  2,7
6 15,91 59,41 3 0 ,8 7 3 6 4 9 3 7 3 7 +  2,4
7 16,85 42,21 10 ,94 4 0 6 6 4 1 3 9 +  1,8
8 28 ,9 5 4 0 ,2 6 6 ,1 7 4 4 2 0 4 4 4 6 +  0,5
9 13 ,93 6 5 ,2 5 30,31 4 2 4 3 4 3 1 2 +  1,5

10 9 ,5 5 56 ,45 13,51 5 8 3 7 5 6 6 8 -  2 ,8
11 3 2 ,6 7 3 6 ,9 0 7 ,1 8 4 1 7 9 4 1 4 0 -  0 ,9
12 2 4 ,3 5 4 1 ,4 8 14,20 4 0 6 7 3 9 9 S -  0 ,8
13 2 1 ,4 5 4 5 ,1 7 18,24 3 9 7 8 3 9 3 5 -  0,3
14 18 ,46 42 ,44 9 ,2 2 4 7 9 4 4 7 8 9 -  0,1
15 17 ,20 4 3 ,0 6 11 ,57 4 6 9 5 4 6 2 4 -  1,5
16 16,53 45 ,7 4 17,10 412 3 4254 +  3,1

Aus de r  Zahlentafel 2, in der einige entsprechende Er
gebnisse de r  Berechnung und der Bestimmung des Heiz
wertes in der  kalorimetr ischen Bombe angegeben sind, ist

1 lg  75,45 =  1,87766; lg  3156 =  3,49914.
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ersichtlich, dali Berechnung und Versucli sehr gut über
einstimmen, wobei der  g rößte  Unterschied 3 ,2%, das 
ari thmetische Mittel 1 ,5% Und das algebraische Mittel 
+  0 ,4% beträg t.  Der Wahrscheinlichkeitsfehler ist nur 1,5%. 
Bei Berechnungen der W erte  nach den Formeln von Dulong 
oder Langbein erhält man g rö ße re  Unterschiede, also weit  
schlechtere Ergebnisse.

Die Abweichung von den mit der kalorimetr ischen 
Bombe erzielten Werten ist am größten  bei bituminösen 
Kohlen, die den Übergang zwischen braunen und schwarzen 
Kohlen bilden. Ist R < 6 4 % ,  jedoch nahe der Zahl 64, so 
rechnet man bei bituminösen Kohlen vorteilhafter  nach der 
Formel 8.

D ie  B e s t i m m u n g  v o n  F e u c h t i g k e i t ,
A s c h e  u n d  K o k s .

Die entwickelten Formeln liefern für den Heizwert 
nur dann zuverlässige Ergebnisse, wenn der Gehalt an 
Feuchtigkeit,  Asche und Koks richtig bestimmt worden ist.

Zur Ermittlung des F e u c h t i g k e i t s w a s s e r s  wird 
1 g gepulverter  Kohle in einem Porzel lantiegel (Abb. 2) ab 
gew ogen und, mit einem Uhrglas bedeckt, 3 h lang bei

07- V2rnm ~

105° C getrocknet.  Die Asche bestimmt man durch Ver
brennung der Kohle im schräg gestellten offenen Platin
oder Porzellantiegel (öfter mit einem Platindraht mischen) 
mit einem guten Teclubrenner oder im elektrischen Muffel
ofen ( 2 - 3  h; G lühüberw achung; Konstanz des Gewichtes). 
Die V erbrennung darf nicht mit Sauerstoff ausgeführt 
werden, weil sonst der Gehalt an Asche um 3 - 1 0 %  zu 
hoch ausfällt. Den Koksgehalt  kann man nach M u c k  fest
stellen. Ich habe mich bemüht,  ein Verfahren auszuarbeiten, 
das sich im Porzellantiegcl mit Hilfe eines Teclubrenners 
durchführen läßt, wobei es also keines Platintiegels bedarf. 
Man erspart so viel Zeit und Arbeit, weil sich an de r 
selben Probe im Porzellantiegel Feuchtigkeit,  Koks und 
Asche ermit teln lassen.

Bei der K o k s b e s t i m m u n g  habe ich den in Abb. 2 
w iedergegebenen Tiegel verwendet.  Der Deckel muß dicht 
und stets ganz gle ichmäßig auf dem Tiegel liegen (Strich 
an Tiegel und Deckel). Die freie Flamme soll etwa 70 mm. 
ihr innerer Kegel rd. 13 mm hoch sein. Der Tiegel muß 
so tief wie möglich in einem dünnen Drahtdreieck mit 
Röhrchen aus Quarz oder Porzel lan1 liegen, .wobei der 
obere Rand des Brenners vom Tiegelboden etwa 35 mm 
entfernt sein soll. Die Einwaage der Kohle beträgt 1 g. 
Beim Schwelen setzt sich gewöhnlich an den schwach 
geglühten  Wänden und am Tiegeldeckel T eer  an, der sich 
bei weiterm Erhitzen unter Bildung eines den Gehalt  des 
Kokses vergrößernden schwarzen Anfluges zersetzt. Um 
dem vorzubeugen, glüht man zuerst den Deckel des 
Tiegels, wobei man den Brenner in der Hand hält 
und mit der Flamme am Tiegeldeckel sowie an den 
W änden hin- und hergleitet. Der untere Teil des 
Tiegels wird anfänglich nur schwach erwärmt, damit der 
Inhalt nicht spritzt, was bei zu schneller W asserdampf
oder Gasentwicklung leicht der Fall ist. Langsam wird

i B esser  s ind  P o rzc l lan rö h rch e n  mit W ülsten .

dann das Glühen des untern Teiles vers tärk t ,  jedoch 
n i c h t  bis zur Rotglut.

Erw ärm t man auf diese Weise, so entwickeln sich nach 
1 - 2  min Gase, die zwischen Tiegel und Deckel ausströmen 
und sich entzünden, wenn sie die Flamme des Brenners 
erreichen, oder sonst als Rauch entweichen. Die G as
entwicklung nimmt dann allmählich ab und hört 4 - 5  min 
nach Beginn der  E rw ärm ung auf. Die Flamme des Brenners 
ist nicht mehr gelb gefärbt,  und w enn man ihn für einen 
Augenblick foiin immt, sieht man keinen Rauch mehr 
aufsteigen.

Durch W ägen w urde festgestellt, daß bei dieser 
T em pera tu r  und in diesem Zeitpunkt das Schwelen noch 
nicht beendet und daß der Gehalt an Koks um 8 10% 
höher ist, als wenn man ihn nach Muck oder durch 
Schwelung in der Retorte  ermittelt. Damit die Kohle gut 
durchgeglüh t wird, muß man nach Beendigung der G as
entwicklung die Flamme noch weiter unter den Tiegel 
stellen. Von diesem Augenblick an gerechnet, beginnt nach 
ungefähr % min die untere Hälfte des Tiegels zu glühen. 
Ich habe mit jedesmal 1 g  Einwaage derselben Kohle den 
Koksgehalt nach je 5, 10, 15, 20, 30 usw. min Glühen be 
st immt — von dem  genannten Augenblick an gerechnet 
und die Ergebnisse schaubildlich aufgetragen (Abb. 3).

Die erhaltene Kurve besteht aus zwei Teilen: a b  en t
sprechend dem Zeitabschnitt,  in dem die flüchtigen Be
standteile noch entweichen und das Schwelen noch nicht 
beendet ist, und cd, der anzeigt,  daß dieser V organg  und 
die Verkokung  abgeschlossen sind. Der zweite Teil läßt 
auch erkennen, daß die Verbrennung des fertigen Kokses 
gem äß der Luftzufuhr gle ichmäßig verläuft. Daß die Ver
brennung des Kokses vor sich geht, ersieht man aus den 
an d e r  Oberfläche des Kokses entstehenden weißen Aschen
punkten, die mit der Zeit an Zahl so zunehmen, daß sic 
sich nach etwa 30 min zu einem weißen Anflug vereinigen.
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Abb. 3. Verlauf der V erkokung im Tiegel .

Bei der  großen Anzahl untersuchter Kohlen liegen deren 
Kurven entweder höher oder niedriger , w ährend  die Teile 
cd untereinander immer parallel verlaufen (z. B. bei den 
Kohlen 1 und 2 in Abb. 3). Diese Erscheinung beweist, 
daß die Verbrennung des fertigen Kokses bei allen Kohlen 
in demselben Tiegel und bei derselben Lage des Deckels 
beinahe gleich verläuft, wobei man die Neigung des 
Abschnit tes cd leicht berechnen kann.

Unter den angeführten Bedingungen gibt der Ab
schnitt  cd 0,00187 g verbrannten  Kokses je min wieder.
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Der Brechungspunkt f de r  Kurve entspricht nahezu dem 
Augenblick, in dem  der  Koks ganz fertig ist. Will man 
diesen Zeitpunkt genau festlegcn, so muß man den Koks- 
gehalt der  Kohle nach Muck oder mit Hilfe der Destillation 
in der  Olasretorte bei Rotglut bestimmen. Angenommen 
sei, daß auf diese Weise 39,60 <v'o Koks erhalten werden. 
Nach Abb. 3 entspricht dieser Menge der  Punkt F mit 
6 min Glühen. Die Betr iebserfahrung hat gelehrt,  daß  die 
Punkte  f und F in Abb. 3 sehr  nahe beisammen liegen. Des
halb kann man für praktische Zwecke annehmen, daß  der 
Brechungspunkt f der  Kurve dem Augenblick entspricht, 
in dem die V erkokung beendet ist.-Bei den Kohlenunter
suchungen hat sich gezeigt,  daß  dieser Punkt F bei ver 
schiedenen Kohlen, dem Koksgehalt entsprechend, höher 
oder tiefer liegt; auf der ändern Seite sieht man aber, daß 
die Lage des Punktes F hinsichtlich der Zeit nur wenig 
schwankt.  Dieser Punk t  entspricht gewöhnlich de r  sechsten 
Minute. Die Zeitunterschiede überschreiten in der Regel 
nicht ±  1 min von den erwähnten  6 min. W ährend  dieser 

1 min würden höchstens 0,00187 g Koks verbrennen, was 
bei 1 g  Einwaage im Höchstfälle ± 0,19go ausmacht.

Um sicher zu sein, daß der Koks keine flüchtigen 
Bestandteile mehr enthält,  g lüht man ihn besser 10 anstatt 
ö min und berichtigt die Menge des erhaltenen Kokses 
durch H inzufügung des in den überschießenden 4 min 
verbrannten Kokses. W enn z. B. nach 10 min 0,5096 g 
Koks fcstgcstellt worden sind, be trägt die Berichtigung 
4 - 0,00187 0,0075 g, so daß  das richtige Ergebnis
0,5996 -; 0,0075 0,6071 g  oder 60,71 o/o lautet. Der größte
Fehler ist ± 0,19 o o, wobei die Koksmenge in den Grenzen 
zwischen 60,90 und 60,52o/o schwankt.

H at man länger als 10 min geglüht,  so ist die Probe 
auch nicht zu verwerfen, weil man nur die zugehörige 
Berichtigung vorzunehmen braucht, die nach t min ( t - 6 )
■ 0,001S7 g beträgt. Z w eckm äßig  stellt man für jeden 
Tiegel und Deckel durch Vorprüfung den Berichtigungs
koeffizienten fest und verm erk t  dies für spätere  Versuche 
am Tiegel und Deckel. Ich habe beobachtet,  daß bei 
fast allen Tiegeln der angeführten Form, wenn der  Deckel 
fest und dicht darauf sitzt, der Zeitaufwand für die Ver
kokung  sowie der  Berichtigungskoeffizient annähernd übe r 
einstimmen.

Anschließend wird aus dem erhaltenen Koks der 
A s c h e n g e h a l t  ermittelt. Nach dem beschriebenen Ver

fahren verm ag man also mit geringstem Aufwand eine 
vollständige technische Analyse durchzuführen, die für die 
Betriebsüberwachung, zur Erforschung der  Schichten
zusammensetzung beim Mischen verschiedener Kohlenarten 
usw. durchaus genügt.

Zuschrift an die Schriftleitung.
(O hne  V eran tw ortl ichke it  d e r  Schrift le i tung .)  

ln meinem Aufsatz »Die Genauigkeit der monatlichen 
Kesselbilanz, des W irkungsgrades  und der V erdam pfungs 
ziffer«1 bedarf ein Versehen, auf das ich erst je tzt auf 
merksam gem acht w orden  bin, der Berichtigung. Die 
Formeln 21, 22, und 23 müssen lauten:

Ai)
n

‘a- t .
^ a  ( 'a - t a) +  D b (ib — tb)

AD,
-t .

•AD,

Ai] Da
T f  “  V/ ' Ala

Ai|

21.

22.

- D-5 \ t  v  A ta 23.

H ierdurch erfahren in den Zahlentafeln 3 —5 die jenigen 
W erte,  in denen Dam pfgrößen  Vorkommen, und somit auch 
das Endergebnis  in der  Zahlentafel 6, die nachstehend mit 
den richtigen W erten  w iedergegeben  wird, eine geringe 
Änderung.

Z a h l e n t a f e l  6. Zusam menste llung der Fehle rgrößen 
des W irkungsgrades .

W ir 

N orm ale  
G enau igke it  
d es  Beispiels

O rö ß te
G enau igke i t

Kesselgruppe
«

kungs 
grad

ü

Fehler 
J im Mittel 

g r ö ß te r  j zu
i e rw ar te n

%  . %

Fel

g r ö ß te r

0/0

de r
im Mittel 

zu
erw ar te n

°/o

Beide G ruppen  zus. 
W a ss e r ro h rk es se l . 
Flammrohrkessel .

73,6
46,8
61,4

17,43
15,09
20,48

5,13
7,01
7,39

9,39
8,14

10,97

2,63
3,51
3,83

Demnach tr it t  noch etwas schärfer die Festste llung in 
Erscheinung, daß man an die erreichbaren Genauigkeiten 
nicht zu hohe Ansprüche stellen darf.

Dipl.-Ing. R. M u l s o w ,  Aachen.
"i ‘G lückauf  1929, S. 1685.

W I R  T S C H A F T L I C H E S .
Deutschlands Außenhandel in Erzen, Schlacken und Aschen im Oktober 1930.

Jahr ,  M onats 
durchschnitt

Bleierz Eisen- und 
Manganerz usw. Schwefelkies usw. Kupfererz, 

Kupferstein usw.
Zinkerz

bzw. M onat Einfuhr Ausfuhr Einfuhr Ausfuhr Einfuhr Ausfuhr Einfuhr Ausfuhr Einfuhr Ausfuhr
t t t t t t t t t t

1913: In s g e s .......................... 142 977 4 458 16 009 876 2 775 701 1 023 952 28 214 27 594 25 221 313 269 44 731
M onatsdu rchschn itt 11 915 372 1 334 156 231 308 85 329 2 351 2 300 2 102 26106 3 728

1928: In sg es .......................... 48 795 17 143 14 865 070 486 838 1 084 338 36 866 364 249 1 128 162 590 202 371
M o natsdu rchschn itt 4 066 1 429 1 238 756 40 570 90 362 3 072 30 354 94 13 549 16 864

1929: In sg es .......................... 79 538 21 815 18 593 283 533 695 1 170 325 46 781 438 089 8 416 178 867 180 477
M onatsdu rchschn itt 6 628 1 818 1 549 440 44 475 97 527 3 891 36 507 701 14 906 15 040

1930: Januar  . . . . 7 964 1 618 1 619 111 47 198 79 199 9 037 23 793 1 300 17 065 16 027
Februar .  . . . 9 995 1 739 1 686 050 48 148 82 981 3 135. 49 548 687 14 670 17 824
M ä r z .................. 5 268 1 534 1 327 067 54 909 95 147 4 085 12 138 166 9 251 16 894
A p r i l .................. 3 628 1 963 1 339 840 49 596 69 308 2 086 23 600 557 11 578 14 809
M a i ................. 4 895 2 393 1 371 425 58 038 98 610 2 669 58 405 418 10 105 14 988
J u n i ................. 4 381 1 733 1 450 719 66 456 79 174 2 061 51 855 212 7 074 15 944
J u l i ................. 7215 2 393 1 322 424 78 474 66 582 1 506 43211 690 15 907 18 555
A ugust . . . . 7 723 1 620 1 349 777 71 283 73 802 1 807 21 185 1 114 10 133 16 990
September . . 9 292 2 477 1 284 680 78315 80 537 3 692 36 276 975 19 779 15 050
O ktober  . . . 6 119 2 961 1 132 227 63 098 94 783 2 905 21 584 922 6 092 14 866

Januar-O ktober:
M e n g e .................. 66 479 20 430 13 883 320 615 516 820 124 32 983 341 595 7 040 121 652 161 946
W e rt  in 1000 15 245 3 868 269 357 7 230 24 720 691 17 185 1 473 9 396 12 496
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D e u ts ch la n d s  A u ß e n h a n d e l  in E r ze u g n is se n  der H ü tte n in d u str ie  im O k to b e r  1930.

Jahr, M onats 
durchschnit t 
bzw. Monat

Eisen lt

Einfuhr

t

id  Eisenlegie 
Aus

t

rungen
Fuhr

davon
R epa ra tions 
l ie ferungen

t

K upfer  und  
K upfer leg ie rungen

Einfuhr ! A usfu h r  

t I t

Blei und 
B le iieg ierungcn

Einfuhr | A usfuhr

t i t

N icke
Nickelleg

Einfuhr

t

u nd
ie rungen

A usfuhr

t

Zink
Zinkiegi

Ein fuhr

t

u nd
erungen

A usfuhr

t

1913: In sg es .......................... 618 291 6 497 262 _ 256 763 110 738 84 123 57 766 3416 2 409 58 520 138 093
M onatsdurchschn itt 51 524 541 439 — 21 397 9 228 7 010 4 824 285 201 4 877 11 508

1928: In sg es .......................... 2 397 435 5 029 905 125132 315 407 144 476 148 936 27 731 4504 2 664 151 734 45 977
M onatsdurchschn itt 199 786 419159 10 428 26 284 12 040 12 411 2 311 375 222 12 645 3 831

1929: In sg es ......................... 1 S18451 5 813 358 266 201 279 139 173 929 137 636 32 270 4877 2 759 144 913 45 184
M onatsdurchschn itt 151 538 484 447 22 180 23 262 14 494 11 470 2 689 406 230 12 076 3 765

1930: Januar  . . . . 127 131 521 398 13 680 16 751 17 734 7 303 2 941 307 254 8 288 3 993
Februar .  . . . 111 994 434 093 31 891 14 742 18 090 9 052 2 900 304 189 6 375 2131
M ä r z ................. 124 178 491 149 24 801 16 154 15 786 8 892 3 570 328 212 11 103 3 575
A p r i l ................. 125 227 423 997 19 147 15 150 14 919 5 208 4 425 218 177 8 509 2 445
M a i ................. 130618 462 955 14 570 17 784 17 034 9 435 3 737 275 121 10 083 3 187
J u n i ................. 102 011 360 642 21 152 22 263 13 853 5 741 3 571 173 285 10610 2 760
J u l i ................. 105319 349 357 16 594 17241 13 290 5 626 4 179 181 250 10 184 2 556
August . . . . 104 034 337 680 24 034 22 622 13 166 6 145 3 616 240 192 9 664 1 855
September . . 93 039 368 137 20 150 18 358 13 447 8 863 4 370 333 145 14 700 2 134
O ktober . . . 98 569 348 114 18 500 20 473 14 293 5 408 3 623 174 266 11 146 2 478

• Januar-Oktober:
M e n g e ................. 1 122 126 4 097 522 206 988 181 537 151 613 71 673 36 931 2534 2 091 100 664 27 114
W e rt  in 1 0 0 0 ^ 226 672 1 410 708 102 165 239 413 336 387 28 722 27 874 8788 10125 37 775 13 670

D e u tsch la n d s  A u ßenh a nde l  in N e b e n e r z e u g n is se n  der S te in k o h le  im O k to b e r  1930'.

O ktober Januar -O ktober
Einfuhr Ausfuhr Einfuhr Ausfuhr

1929 1930 1929 1930 1929 1930 1929 1930

S te i n k o h le n t e e r ...............................................
Menge in t

2 551 272 19 781 7 689 25 925 7 898 117 555 71 941
S te inkoh lenpech ............................................... 979 1223 20 939 13 585 9 684 6 942 152 274 213 187
Leichte und schwere Steinkohlenteeröle,

Kohlenwasserstoff , Asphaltnaphtha . . 18001 9775 11 367 11 302 146218 165 697 114 687 125 131
Ste inkohlenteerstoffe ....................................... 724 395 2 371 1 861 7 816 4 053 23 952 20 772
Anilin, A n ilinsa lze ........................................... 2 -- 209 109 

W ert  in

47

1000 Jt
26 2 031 1 434

S te i n k o h le n t e e r ............................................... 124 13 1 507 653 1 625 516 9 728 5415
S te inkoh lenpech ............................................... 44 54 907 661 498 324 7 656 10 306
Leichte und schwere Steinkohlenteeröle,

Kohlenwasserstoff , Asphaltnaphfha . . 6 183 3053 1 502 1 118 51 055 55 824 15 975 13 227
Steinkohlenteers toffe ...................................... 303 156 1 151 671 2 927 2 131 11 151 8719
Anilin, A nil insa lze ........................................... 2 — 233 123 55 32 2 457 1 589

1 Einschl. Z w an g s lie fe rungen .

B e itr ä g e  der A rb e i tg eb er  und A r b e i tn e h m e r  zur so z ia le n  V e r s ich er u n g  der B erg a rbe i ter
im O b e rb er g a m tsb ez ir k  D o r t m u n d 1.

Vierteljahr
Pensionskasse Invaliden- u. 

H in te r 
A nge-
stell- A rbe its lo sen  Zus. U nfall

b z w .
A rb e ite r  A ngestelltcn- b l iebenen  ten- vers ic h e ru n g K nappschaft ve rs ic h e ru n g
ab te ilung abfe ilung v e rs icherung ver-

Vierteljahrs  je  t je t 1 ¡e * je t siche- je t je  t je t
durchschnitt in F ö rd e  in F ö rd e  in Förde- in F ö rd e  ru n g in F ö rd e  in F ö rd e  in Förde-

1000 ru n g 1000 ru n g 1000 ru n g 1000 rung in 1000 1000 ru n g 1000 ru n g 1000 ru n g
A A A A A  ! A A A A A J i A A A A

1914: 2 ................ 6 087 0,22 8 308 0,31 1058! 0,04 2546 0,09 — _ _ 17999! 0,66 3547 0,13
1924 ................. 12 586 0,55 22 369 0,99 31671 0,14 5223 0,23 573 1887 0,08 45810 2,02 2538 0,11
1925 ................. 12 370 0,49 20 702 0,82 2146 0,09 5551 0,22 727 2037 0,08 43533 1,74 4116 0,16
1926 ................. 13 833 0,51 22 422 0,83 2325 0,09 6341 0,24 437 6178 0,23 51536 1,91 6914 0,26
1927 ................. 17 333 0,61 28 765 1,01 3482, 0,12 7266 0,26 — 7150 0,25 63996 2,25 7064 0,25
1928 ................. 16 161 0,59 27 696 1,00 3653; 0,13 9013 0,33 — 7103 0,26 63626 2,31 7703 0,28
1929 ................. 16 931 0,57 22 584 0,76 3390 0,12 9433 0,32 — 7376 0,25 59714 2,02 8280 0,28
1930: 1................ 15 978 0,56 18 425 0,64 3503| 0,12 

3607 0,15
8869 0,31 — 8144 0,29 54919 1,92 82802 0,29

2................ 14 380 0,58 16 423 0,66 7939 0,32 — 7349 0,30 49698 2,01 S2802 0,33
3................ 13 779 0,56 15 689 0,64 3536) 0,14 7591 0,31 — 8292 0,34 48887 1,99 82802; 0,34

1000
A

Insgesam t

je  t 
F ö rd e ru n g  

ab-  2. V.-J. 
s o l u t 1 1914

A  =  100

21 546 i 0,79 100,00
48348|2,13 
47649! 1,90 
58450 2,17 
71 060:2,50 
71328 2,59 
67994) 2,30 
6319912,21 
57978 2,34 
57167 2,33

269,62
240,51
274,68
316,46
327,85
291,14
279,75
296,20
294,94

1 D. h. o hne  d ie  am linken N iede r rhe in  gelegenen  W e rk e  
g eh ö re n .  — 2 V orläu fige  Zahl.

Die Beiträge zur Unfallversicherung fallen lediglich 
den Arbeitgebern  zur Last. Die Beiträge zur Kranken- und 
Pensionskasse verteil ten sich bis 1. Juli 1926 zu gleichen 
Teilen auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer, seitdem steuern 
die Arbeitnehmer zu diesen Kassenabteilungen drei, die 
Arbeitgeber  zwei Teile bei. Durch die Bestimmungen der 
zweiten Lex Brüning ist das Reich ab 1. Mai 1929 für 
2 Jah re  verpflichtet,  einen Teil der Beiträge zur Pensions
kasse zu tragen. Für  den Arbeiter ergibt sich dadurch 
eine Erm äß igung  im Durchschnitt  der  G esamtbelegschaft

d ie zw ar  zum R u h rk o h lc n b ez i rk  zu zählen  s ind ,  a b e r  zum O b e r b e rg a m ts b e z i rk  Bonn

von 2,734 °/o des Lohnes und für den A rbeitgeber  eine 
solche um 1,356%. Für  beide zusammen macht der Anteil 
des Beitragssatzes, der vom Reich übernom m en worden 
ist, 4 ,09%  vom Lohn aus. Bei der Invaliden- und H in te r 
b liebenenversicherung sowie bei der  Arbeitslosenversiche
rung  w erden  wie bisher die Beiträge zu gleichen Teilen 
aufgebracht.  In den A ufwendungen für die Krankenkasse 
ist auch der Beitrag zum Soziallohn w ährend der Krank
heit, der  seit 1. August 1922 gew ähr t  und nur vom A rbeit
geber  gezahlt wird, eingeschlossen.
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G e w in n u n g  und  B elegschaf t  des  R u h rb e rg b a u s  
im O k to b e r  1930.

Nach einer geringen Belebung des Ruhrkohlenmarktes 
im August tra t  im Septem ber ein erneuter  Absatzrückgang 
ein, der  sich im Berichtsmonat noch verschärfte. Die Kohlen
förderung  mit 8,99 Mill. t  (333000 t arbeits täglich) erfuhr 
trotz der  schlechten Absatzlage gegen  den V ormonat eine 
Zunahm e um 381000 (183S) t  oder 4,42 (0,55)%, derzufolge 
die Bestände auf den Zechen, das sind die auf Halden, in 
Lägern, Eisenbahnwagen, Kähnen, T ürm en  usw. (Koks und 
Preßkohle in Kohle um gerechnet) ,  weiterhin  um 613000 t 
oder 7,05% auf 9,34 Mill. t anwuchsen. Desgleichen e r 
höhten  sich auch die in Syndikatslägern vorhandenen Brenn
s toffm engen von 1,407 Mill. t um 10000 t oder 0 ,73% auf 
1,417 Mill. t, so daß sich die gesam ten Bestände des R uhr
bezirks auf 10,76 Mill. t beliefen, das sind 119,62% der 
Fö rd e ru ng  des Berichtsmonats .

Mit 68000 t täglich verminderte  sich die Kokserzeugung 
im O ktober  um weitere  3000 t oder 4,21% gegen  den Vor

monat,  w ährend  die arbeits tägliche Preßkohlenherstellung 
mit 11600 t eine S te igerung  um 609 t oder 5,54% erfuhr, 
ln der Berichtszeit waren 17366 Koksöfen vorhanden, w o
von im M onatsdurchschnit t  10176 (10652 im Vormonat) 
betrieben wurden. Von den 247 Brikettpressen waren 144 
durchschnit tl ich in Betrieb.

Die Zahl der am viertletzten Arbeitstag vorhandenen 
Arbeiter  hat im O k tob er  eine weitere  erhebliche Vermin
de rung  erfahren. Insgesamt wurden 11415 Mann entlassen, 
w ovon allerdings 3335 wieder angeleg t werden konnten. 
Demnach g ing  die Arbeiterzahl von 311111 im Vormonat 
um 8080 Mann oder 2 ,60% auf 303031 zurück. Die Zahl 
der technischen Beamten verm inderte  sich um 227 auf 15246, 
die der kaufmännischen um 102 auf 6843. Auf 100 Arbeiter 
entfielen 5,03 (4,97 im Vormonat)  technische und 2,26 (2,23) 
kaufmännische, insgesam t also 7,29 (7,20) Beamte. Einzel
heiten über G ew innung  und Belegschaft zeigt Zahlentafel 1, 
über den Oesam tabsatz  und die Bestände berichtet Zahlen
tafel 2.

Z a h l e n t a f e l  1. G ew innung  und Belegschaft des R uhrbezirks1.

V erw e r tb a re
K o h len fö rd e ru n g

K oksgew innung eCJE
CJ

P reß k o h le n 
h e rs te llung

C
CJ
c
"  C

Zahl d e r  Beschäftigten 
(E nde  des  M onats)

M onats 

cj
ba
.2

insges . täglich
•O
S ciz CJ _o

Xi cj 
cj in •—« in 

cj
A rb e i te r3 Beamte

d u rchschn itt  

bzw . M onat

Tn
'ÖjO insges . 

1000 t

a rb e i ts 

V)Ji= OE .s: ~ o  — - ~ ins-
bä
J2 davon CJ

jz
CJ

-E

<
täg lich

1000t 1000 t

> = 
ä s
• ° 5  

E 
1000 t 1000 t

P c
S S

■ » s
E  

1000 t

cj O
• S *

jä

A

ges. 

1000 t

‘5
Xi
c3

1000 t

•o-n 
— ca

s

insges . in
N e b e n 

b e 
t r ieben

b e r g 
m ännische
Belegschaft

u
EJS
CJCJ

k
au

f-
m

än
n

is
cl

1913 . . . 25 ' /? 9 544 380 2 225 134 73 4 17016 413 16 210 426 033 23 176 402 S57 15 358 4285
1925 . . . 25 Vs 8 695 345 1 998 117 66 4 13 384 301 12 199 432 691 23 776 408 915 18 155 7643
1926 . . . 25Vs 9 349 371 1 954 84 64 3 12 623 312 12 192 385 153 20 788 364 295 16 167 7193
1927 . . . 25 '/s 9 833 390 2 391 106 79 3 13811 298 12 181 407 577 23 523 384 054 16 306 7235
1928 . . . 25>/4 9 547 378 2 495 114 82 4 12 806 280 11 159 381 975 22 725 359 250 16187 7078
1929 . . . 25,30 10 300 407 2 851 126 94 4 13 296 313 12 156 375 970 21 393 354 577 15 734 7044
1930:Jan. 25,70 10 935 425 2 860 135 92 4 13 701 273 11 156 383 478 21 619 361 859 15 752 7022

Febr. 24,00 9 376 391 2 504 119 89 4 13 409 245 10 157 379 909 21 182 358 727 15 789 7041
März 26,00 9 645 371 2 692 127 87 4 12 974 247 9 147 366 955 20 899 346 056 15 740 7079
April 24,00 8 748 364 2 391 110 80 4 12 363 223 9 143 354 968 20 435 334 533 15 737 7095
Mai 26,00 9 028 347 2 383 110 77 4 11 876 249 10 147 346 608 20 071 326 537 15 725 7097
Juni 23,60 8 178 347 2 237 99 75 3 11 369 232 10 149 335 630 19 340 316 290 15 692 7071
Juli 27,00 8 648 320 2 300 104 74 3 11 404 258 10 153 327 108 19156 307 952 15 579 6986
Aug. 26,00 8 539 328 2 283 103 74 3 11 040 257 10 142 318 440 19 058 299 382 15 553 6972
Sept. 26,00 8612 331 2 139 94 71 3 10 652 286 11 149 311 111 18 259 292 852 15 473 6945
Okt. 27,00 8 993 333 2 117 95 68 3 10 176 313 12 144 303 031 17511 285 520 15 246 6843

Jan.-Okt. 255,30 90 703 355 23 906 1095 79 4 2583 10
M o n a ts 

d u rchschn i t t 25,53 9 070 355 2 391 109 79 4 11 896 258 10 149 342 724 19 753 322 971 15 62917015

1 Seit 1924 o hne  d ie  zum  n iedersächs ischen  K ohlenw ir tschaf tsgeb ie t z ä h lenden , bei Ib b en b ü ren  g e legenen  B erg w erk e ,  d ie  1913 und 1929 eine 
F ö r d e ru n g  von  304000 t bzw . 7 8 1 0 0 0 1 hat ten . — s Die Ö fen  d e r  H ü tte n k o k e re ien  s ind  in d en  A ngaben  d e r  Jah re  1913, 1925 bis 1928 n icht en thalten . — * Einschl. 
K ranke  u nd  B eu rlaub te  sow ie  d e r  sonst igen  F eh lenden  (Zahl d e r  »angelegten« A rbe ite r) .  1925 bis  1928 ber ich tig t.

Z a h l e n t a f e l  2. Absatz und Bestände im Ruhrbezirk (in 1000 t).

M onats 
d u rchschn i t t  
b zw . M onat

Bestände 
am  A nfang  d e r  

Berichtsze it
A b sa tz 3

B estände am E nde  d e r Berichtszeit
G ew in n u n g

Kohle Koks Preßkoh le
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bJĴc
&<
-H5•u ta

ts
äc

h
li

ch

± 
g

eg
e

n
 

de
n 

A
nf

an
g 

|

c
:rt'fc

ba— EZ»tß E 
&< 
-HS13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1928 ................. 1441 499 8 2089 6188 2318 280 941S 1489 - f  48 563 4* 63 8 + 2219 4- 130 9 54S 6237 23S2 3054 2S0 258
1929 ................. 1127 632 10 1970 6262 2855 308 10317 1112 — 15 627 -  5 14 +  5 1953 17 10300 6247 2851 3761 313 292
1930:Jan. . . 1294 1069 64 27 M 6447 2569 274 10091 1756 4- 462 1360 - f  291 63 — 1 3608 - S44 10935 6908 2860 3771 273 256

Feb r .  . 1756 1360 63 3611 5195 2268 244 8419 2400 4- 644 1596 -j- 236 65 4-1 456S - - 957 9376 5839 2504 330S 245 230
M ä rz .  . 2400 1596 65 4573 5471 2239 249 8668 2779 - f  3S0 2049 4- 453 62 - 1 5551 r  978 9645 5851 2692 3564 247 231
A p r i l .  . 2779 2049 62 5559 5150 1873 221 7845 2993 - f  214 2567 - f  518 64 ¡4-2 6462 - - 903 8748 5364 2391 3175 223 209
Mai . . 2993 2567 64 6470 5315 2184 251 8456 3303 44 309 2766 4- 199 62 - 2 7041 - 571 902S 5625 2383 3170 249 733
Jun i . . 3303 2766 62 7061 4 866 2077 232 7 862 3405 4- 102 2926 4- 160 62 + 7377 - 316 8178 4968 2237 2993 232 217
Juli . . 3405 2926 6 2 7372 509S 2057 255 8085 3639 4- 234 3169 4- 243 65 '4 -3 7935 - 5 6 2 8648 5332 2300 3074 25S 241
Aug. . . 3639 3169 65 7947 5318 1990 270 8237 3560 -  79 3462 4- 293 53 —12] S249 r  302 S539 5239 2283 3059 257 241
S e p t . . , 3560 3462 53 8226 5472 1783 281 8113 3581 +  21 3817 4 -  355 57 4 - 4 8726 r  499 8612 5493 2139 2852 286 267
O k t.  . . 3581 3817 57 8728 5815 17191 293 8381 3643 -f* 62 4216 4 -  39S 77 4-201 9341 -  613 8993 5877 2117 2825 313 292

1 K oks u nd  P reß k o h le  auf Kohle zu rü c k g e rech n e t .  — 3 Einschl. Z e c h e n s e lb s tv e rb rau ch  und  D epu ta te .
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R eichs index  fü r  die  L e b e n sh a l tu n g sk o s te n  
im N ov em b er  1930 (1913/14 = 1 0 0 ) .

M onats 
durch 
schnitt

bzw.
Monat

1924 . . .
1925 . . .
1926 . . .
1927 . . .
1928 . . . 

1929:
J a n u a r .  . 
April . . 
Juli . . . 
O ktober  . 
Dezember 
D u rchschn it t

1930: 
J a nu a r .  . 
Februar . 
März . . 
April . . 
Mai . . . 
[uni . . . 
Juli . . . 
August . 
September 
O ktober  . 
November

-*-* * bo 
E c  c « g 3
« ' S  CTS

O -JS

127,63
139,75
141,16
147,61
151,68

153,10
153.60
154.40
153.50
152.60
153.80

151.60
150.30
148.70
147.40
146.70
147.60
149.30
148.80 
146,90
145.40
143.50

S-s £•S °  3Stic  
C  E55.?
o~

146.39 
154,53 
151,61 
155,84 
158,28

160,00
160,60
161,60
160.40
159.20 
160,83

157,90
156.30
154.30
152.50
151.50
152.10
154.20
153.50
151.10
149.10 
146,80

bß
s3

LU

136.28 
147,78 
144,36 
151,85
152.28

153.30 
154,00
155.70
153.80 
152,20 
154,53

T50,20
147.90 
145,10
142.80
141.70
142.70
145.90
145.30
141.70
139.50
137.50

bß
c3
cJ5O
>S

53,59
81,52
99,89

115,13
125,71

125,90
126,00
126,10
126.50
126.70 
126,18

126.70 
126,80 
126,80
127.50
127.70 
129,80 
130,00 
130,20
130.50
130.70
130.70

•a bß
5 c
3  3

<»J= 3 u 
3  3  N CU 
*0 *01 
r  ca

147.39 
139,75 
142,28 
143,78 
146,43

151,00
151.20
149.40 
152,60
152.90 
151,07

153,30
153,70
153.90
152.20
149.90
149.40 
150,10
150.40
152.40 
153,50
152.40

3■O

03

173,76
173,23
163,63
158,62
170,13

172.50 
172,70 
172,10
170.80 
170,30 
171,83

169.80 
169,40
168.50
167.60
167.20
166.80
165.50
163.20 
160,80
158.60
154.60

.bf.E'S•.£ o  v 
C u <Uo «

«>02

176,13
183,07
187,06
183.70 
187,91

191,10
191.60
191.90 
192,20
192.50 
191,85

193.00
192.90
193.00 
193,40
193.50
193.60
193.60 
193,30
195.50
192.70
189.70

Der Reichsindex für die L ebenshal tungskosten  hat 
seinen seit Monaten zu beobachtenden Rückgang auch im 
Berichtsmonat for tgesetzt.  Mit 143,5 lag er im November 
um 1,3% niedriger als im M onat zuvor. An diesem Rück
g an g  sind alle H aup tg ruppen  mit Ausnahme der Miete, 
die mit 130,7 unveränder t  geblieben ist, beteiligt. Bei den 
E rn ährungsausgaben  weisen lediglich Eier eine der  J a h r e s 
zeit en tsprechende Pre ise rhöhung  auf, alle ändern  Preise 
gingen mehr oder w eniger  zurück.

G eg en über  N ovem ber vorigen Jahres  beläuft sich der 
Rückgang des G esamtindex auf 6,21 %, die E rnährungs 
ausgaben sind im gleichen Zeitraum um 10,13%, die Be
kleidungskosten um 9,33%, die Ausgaben für den sonstigen

Bedarf einschließlich der  V erkehrsausgaben  um 1,45% und 
die Kosten für Heizung und Beleuchtung um 0,13% gesunken. 
G estiegen ist gegenüber  N ovember 1929 lediglich die Miete, 
und zw ar von 126,6 auf 130,7, das ist um 3,24%.

A b sa tz  d e r  im R h e in isch -W es tfä l is chen  K o h le n -S y n d ik a t  
v e re in ig ten  Z echen  im O k to b e r  1930.

Die Lage des R uhrkohlenmarktes  hat te  auch im Berichts 
m onat keine Besserung  aufzuweisen. Der arbeits tägliche 
Absatz für Rechnung des Syndikatsj b e t rug  im O ktober 
211260 t, er w ar  demnach gegenüber  dem S eptem ber mit 
210499 t fast unverändert.  Es entfielen auf das unbestri t tene  
G ebiet 103566 t im O ktober  gegen  102448 t im V orm onat 
und auf das bestri ttene G ebiet 107696 t gegen 108051t 
im September.

In der  1. Hälf te des Berichtsmonats w ar  eine geringe 
Belebung des Absatzes in Brechkoks und in einzelnen H au s 
b randsorten  vorhanden, jedoch konnte diese Belebung keinen 
Vergleich mit dem U m fang  der Wintereindeckungskäufe 
in der entsprechenden Zeit des Vorjahres aushalten. G egen 
Ende des Monats t r a t  auch bei diesen Sorten w ieder  ein 
Rückgang im Geschäft ein, der wohl in der  H auptsache  
auf eine Zurückhaltung  seitens der  Verbraucherschaft nach 
Bekanntgabe des Term ins der  im Zusam m enhang  mit einer 
Lohnsenkung  beabsichtigten P re isherabse tzung  zurückzu
führen ist. In Fettkohle  ist der  Absatz in allen Sorten, im 
besondern in Nüssen, unveränder t  gedrückt. Die s tändig 
zurückgehende Beschäftigung in der  Industr ie beeinträchtigt 
den Verbrauch an Industriebrennstoffen  ganz erheblich. 
In Gas- und Gasflammkohle sind die Abrufe in hoch
flammigen Nüssen 1 und 2, die teilweise in Süddeutschland 
und im bestri t tenen G eb ie t  für H ausbrandzw ecke Ver
w endung  finden, nach ger inger  Belebung zu Anfang O k 
tober  in der  2. Hälfte des Monats  w ieder abgeflaut.  Die 
allgemeine Lage ist unveränder t  schlecht;  in allen Sorten 
sind g roße  Bestände vorhanden. Der Absatz an Eß- und 
Anthrazitkohle für Hausbrandzw ecke hat sich nach einer 
kleinen Besserung  zu Anfang Oktober gegen  Ende des 
Monats w ieder merklich verschlechtert.  Die Abrufe in 
Feinkohle und kleinen Nüssen sind ebenfalls unveränder t  
schlecht. D er  Absatz  in Brechkoks ist, wie schon erwähnt,  
nach anfänglicher B esserung gegen  Ende des Monats  wieder 
zurückgegangen ,  desgleichen w ar für Hochofen- und 
Gießereikoks die Absatzlage äußers t  ungünstig .  In P reß 
kohle sind die Abrufe weiterhin gesunken, da die A bnehm er 
sich stark  zurückhalten.

G e s a m t a b s a t z  d e r  i m R h e i n i s c h - W e s t f ä l i s c h e n  K o h l e n - S y n d i k a t  v e r e i n i g t e n  Z e c h e n 1 (in 1000 t).

M onats 
durch 
schnitt

bzw.
M onat

Auf die Verkaufsbeteil igung in A nrechnung kommend
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1913 . . . 80 57 4 787 1496 335 18 88 6 861 • 1 200 431 8 492 5893 69,39 2599 30,61 ___

1925 . . . 216 110 4 142 1187 232 10 131 6 028 1 729 721 8 478 6054 71,41 2424 28,59 1130
1926 . . . 62 115 5 228 1460 246 6 115 7 232 3 118 4 i 14 1 732 663 9 627 5711 59,32 3916 40,68 1025
1927 . . . 56 111 4 939 1451 224 9 124 6914 2 841 4 073 2 118 702 9 734 6812 69,98 2922 30,02 366
1928 . . . 54 108 4 498 1492 214 9 118 6 493 2 825 3 668 2 003 763 9 259 6610 71,39 2649 28,61 107
1929 . . . 54 117 4 778 1815 239 14 130 7 146 3 349 3 797 2218 744 10 108 7063 69,88 3045 30,12 102
930: Jan. 56 118 4 924 1553 210 17 141 7 019 3 491 3 528 2 160 777 9 956 6691 67,21 3265 32,79 106-

Febr. 40 115 3 830 1315 187 14 140 5 641 2 785 2 856 1 898 708 8 247 5591 67,79 2656 32,21 107
März 37 102 4 053 1197 190 14 131 5 725 2 813 2 912 1 989 724 8 438 5886 69,75 2552 30,25 61
April 38 88 3 912 972 167 13 103 5 292 2 500 2 792 1 724 677 7 693 5259 68,37 2434 31,63 59
Mai 49 76 4 082 1410 194 11 104 5 927 2 661 3 267 1 683 684 8 293 5830 70,39 2452 29,61 50
Juni 50 57 3 773 1419 181 9 82 5 571 2 631 2 940 1 525 630 7 726 5318 68,84 2407 31,16 70
Juli 59 72 3 929 1344 200 6 95 5 705 2 707 2 998 1 484 673 7 861 5433 69,11 2428 30,89 4
Aug. 46 85 4 134 1317 203 9 111 5 903 2 863 3 040 1 496 648 8 047 5406 67,18 2641 32,82 —

, Sept. 60 99 4 197 1083 230 8 143 5 820 2 834 2 986 1 424 643 7 887 5299 67,19 2588 32,81 —

Okt. 62 138 4 402 1128 231 10 119 6 090 2 930 3 160 1 506 709 8 304

Jan.-Okt. 496 951 41 236 12739, 1993 111 1170 58 694 28214 30 480 16 887 6871 82 452
M onatsdurch 

schn it t  . . 50 95 4 124 1274 199 11 117 5 869 2 821 3 048 1 689 687 8 245 •
1 N ach  den  A ngaben  des  S ynd ikats .  — * N u r  S te inkoh le . — 3 Koks u n d  P re ß k o h le  in Kohle u m g e rech n e t .  — 4 Einschl. Z e ch en se lb s tv e rb rau ch .  — 

■ Seit dem  10. J anuar  1930 so g en an n te  O b e r rh e in m e n g e n ,  d a  d ie  V e rp f l ich tu n g  D eu tsch lands  zur  K o h lenz w angs l ie fe rung  nach  dem  V ersa il le r  D ikta t 
n it  d ie sem  T a g e  ab ge lau fen  ist.
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F ö rd er u n g  und V e r k e h r s la g e  im  R u h r b e z ir k 1.

Tag
Kohlen

förderung

t

Koks
er

zeugung

t

Preß-
kohlen-

her-
stellung

t

W agenste llung
zu den

Z echen , K okere ien  und  P r e ß 
k oh lenw erken  d e s  R uh rbez irk s  
(W a gen  auf  10 t L adegew ich t 

zu rückgefüh rt)

reÄ g 1

D uisburg-
R u h ro r te r

(K ip p e r 
le istung)

t

Brennsto

Kanal-
Zechen-

H ä f e n

t

ffversand

priva te
Rhein-

t

insges.

t

W a sse r 
stand 

des  Rheines 
bei C aub 

(normal 
2,30 mj

m

Nov. 30. Sonntag 56 831 _ _ -- __ _ — _
Dez. 1. 339 934’ 63 117 14 470 24 372 -- 27 S57 25 930 18 580 72 367 4,64

9 358 348 60 807 13 086 23 029 — 34 322 31 026 11 942 77 290 4,33
3. 329 395 61 010 11 729 22 037 -- 37 457 34 017 12 837 84 311 3,98
4. 338 129 62 875 12 598 21 834 -- 30 765 40 650 9 285 80 700 3,72
5. 354 142 61 149 13831 23 352 -- 33 761 46 752 7 207 87 720 3,53
6. 367 075 62 258 11 954 23 458 — 33 761 46 650 12 302 92713 3,36

zus. 2 087 023 428 047 77 66S 138 082 -- 197 923 225 025 72 153 495 101
arbeitstägl. 347 837 61 150 12 945 23014 — 32 987 37 504 12 026 82 517

V orläuf ige  Zahlen .

G r o ß h a n d e ls in d e x  d es  S t a t i s t i s c h e n  R e ic h sa m ts  im  N o v e m b e r  1930.

M onats 
durch 
schnitt
bzw.

M onat

Agrarstoffe

z~
■g & 
i> S

Industrielle Rohstoffe  und Halbwaren

V CJb£= '-S rt
n«8=S

3 CJÛJ T3 
-

•.cs —*
X U

S3 tß
*.5

2  '5.(/}

‘5.-0c5 3 
CL. 3

ca

Industrie lle
F er tigw aren

•§ Eo i/>i- c C. o

E **■? tu

O*

1924 . . .  . 
1925. . . . 
1926 . . . . 
1927. . . . 
1028 . . . . 
1929 . . . .

1930: Jan. 
Feb r .  
M ärz 
April 
Mai 
Juni 
Juli 
Aug. 
S ep t. 
O kt. 
Nov.

115,03
127,13
130,54
153,75
142,18
126.2S

117,20
111.70
109.00
117.60
118.60 
117,80
119.70
124.00
116.70 
108, SO* 
110,90

102,06
120,18
120,88
111,53
111,28
126,61

127.90
122.90 
115,80 
113,30 
110,20 
109,10

155,23
162,20
145,73
142,85
143,98
142,06

133.70 
128 50
117.70 
110,20
108.70 
109,80

111,90 121.30 
111 ,S0j 121,00 
108,20! 124,60 
104,70’127,50 
108,20| 131,30

104,26
122,44
114,60
146,13
147,35
125,87

98,30
88,40
85.80
99.20 
95,60
90.20 
97,10

100,40
96.80
87.20 
87,90

119,62
132,99
129,32
137.80
134.29 
130,16

121.80 
116,00 
110,00 
112.10
110.70
109.70
114.50 
116,60
113.50
109.30 
112,00

130,99
135.79 
131,48 
129,17
132.79
125.20

114,90
114.50 
117,60 
118.40
117.20
115.00
113.50 
110.70 
107 SO
108.00 
108,10

151,47
132,90
132,49
131,38
132,35
137,25

122,92
128,70
124,16
125,03
127,47
129,52

138,40 129,60 
138,20 128,80 
137,70 128,50 
135,60; 128,40 
135,50 127,90
135,40
136.00
136.30
136,60
137,20
136,10

125,70
125,40
124,80
124,10
124,20
123,60

110,85
122,58
116,98
107,48
105,53
118,40

208,29 124,90 
186,50 124,70
150,37
153,05
159,35
140,63

112,00 125,10 
111,40; 117,70 
109,20| 114,10 
102,50! 115,70 
89,90 115,90
87,10
83.60
81.60 
80,30 
74,20 
76,70

111,20 
105,30 
100,90
96.30
90.30 
88,60i

130,33 
127,32 
122,96 
124,20 
126,31 
126,82

127.10
127.10
127.10 
126,70 
126,30

111.701126.20 
107,80:125,20 
108,30 125,00 
111,20! 125,00
111.20 124,30 
107,401123,60

114.83 
133,63
152.84 
124,47

115,70
114,00
110.50 
110,30
110.50

90,88
88.30 
86,28 
83,34 
81,78 
84,63

85,20
86,00
86,10
86,10
83.30
84.30 
80.00 
79,10 
80,00
80.40
80.40

131,74
138,03
131.09
125.79 
120,63 
127,98

127,90
126.80
126.10
126.50
134.50 
134.10 
130,70
132.80 
128,60 
118,40
115.80

34,50
93,88
62,66
47,07
29,64
28,43

21,10
22,30
21,60
20.90
19.60 
17.80
16.60
14.90 
13,20 
12,70
13.90

140,09
158.60
151.50 
150,13 
150,44 
151,18

151.20 
150,40
149.80
148.60
146.50
144.50
143.20 
139,00
138.60
135.80
133.60

143,72
153,03
144.59 
158,02
159.10 
158,93

158.00
157.60
157.10
157.00
156.20
153.20
148.60
144.60 
141,80 
139,90 
136,70

142.00 
140,33 
129,71
131.86 
134,13
131.86

128.30
126.70
125.50
124.50 
123,80
122.00 
119,40
117.70
116.30 
114,20 
112,90

128,54 
135,93 
132,51 
130,24 
137,02 
138,61

139,50 
139.40 
139,10 
138,80 
138.60 
138.301160,90 
138.00 159,90 
137,701158,20 
137,50! 156,70 
137,OOj 154,40 
136,00! 151,60

177,08
172.40 
162,23 
160,19 
174,90 
171,63

168.40 
166,10
163.30 
161,80
161.30

156.20 
156,73 
149,46 
147,31 
158,61 
157,43

156,00
154,60
152.90
151.90
151.50
151.20
150.50
149.40
148.40
146.90
144.90

137,26
141.57 
134,38
137.58 
140,03 
137,21

132.30
129.30 
126,40
126.70
125.70 
124,50
125.10
124.70 
122,80 
120,20
120.10

Der Großhandels index  lag mit 120,1 etwa auf dem 
gleichen Stand wie im V ormonat ,  da die P re isrückgänge 
für industrielle Rohstoffe, Halb- und Fertigfabrikate  durch 
P re ise rhöhungen  für landwirtschaftl iche Erzeugnisse und 
Kolonialwaren nahezu ausgeglichen w urden.

A nzah l  der im R uhrbergbau b e sc h ä f t ig te n  
a u s lä n d isc h e n  Arbeiter .

DieZahl der im  R uhrbergbau  beschäftigten ausländischen 
Arbeiter belief sich im O ktober  1930 bei einer Arbeiterzahl 
von 302486 auf 10328. Auf 100 Beschäftigte entfielen dem 

nach 3,41% Ausländer. Im Vorjahr w urden  bei einer Beleg
schaftszahl von 383739 14764 Ausländer gezählt oder auf 
100 Beschäftig te 3,85. Belegschaftszahl und ausländische 
Arbeiter  haben im Berichtsjahr eine nicht unbeträchtl iche Ab
nahme erfahren. W ährend  erstere  um 21,17% abgenom men 
hat, haben die ausländischen Arbeiter  einen Rückgang von 
30,05% zu verzeichnen. Die g rö ß te  Abnahme ist bei den 
T sch e c h o s lo w a k e i  mit 1330 festzustellen. Es folgen die 
Österreicher mit 997, die Jugoslaw en  mit 787, Polen 
mit 383, H olländer mit 299, Ungarn  mit 229 und Italiener 
mit 141. Die Entlassungen der  übrigen Ausländer sind

Z a h l e n t a f e l  1. Zahl der  im R uhrbe rgbau  beschäftigten ausländischen Arbeiter.

Es waren 
vorhanden

Ausländische Arbeiter

ab so lu t

1913 

j i n % d e r  
jO esam t- 
! beleg- 
j scliaft

au f  100 
Aus 

lä n d e r  
entfallen

O k to b e r  1927 O k to b e r  1928

abso lu t

auf 100 
A us

lä n d e r  
entfallen

a b so lu t

auf  100 
A us 

l ä n d e r  
entfallen

O k to b e r  1929

auf 100 
A us

lä n d e r  
entfallen

abso lu t

O k lo b e r  1930

abso lu t

in %  d e r  au f  100
G esam t

b e le g 
schaft

A us
l ä n d e r

entfallen

± 1930 gegen

1929

°/o
1928

%

Holländer . . . 
Belgier . . . .  
F ranzosen . . . 
Luxem burger  . 
Schweizer . . . 
Italiener . . . .  
Österre icher . . 
Ungarn  . . . .  
Tschechoslowake 
Jugoslaw en .
Polen . . . .  
Russen . . . 
Rumänen . . 
Litauer . . . 
Danziger . . 
Ukrainer . . 
Sonstige Ausländer 
Staa tenlose .

zus

5 544: 1,36 i 16,25 
241 0,06 i 0,71

3 123 0,76 ! 9,15

23 548

1 327

338

34 121

5,75

0,33

69,01

3,S9

0,08 ; 0,99

873
46
10
5

52 
524 

2481 
840 

3 596 
3 405 
1 250 

310 
123 
50 
12 
12; 
29' 
66

6,38
0,34
0,07
0,04
0,38
3,83

18,13
6,14

26,28
24,88

9,13
2,26
0,90
0,37
0,09
0,09
0,21
0,48

1 014
50
13
8

61
539

2 867 
712

4 440
3 039 
1 634

207
112
69
65
35
36 

143

6,74
0,33
0,09
0,05
0,41
3,58

19,06
4,73

29,51
20,20
10,86

1,38
0,75
0,46
0,43
0,23
0,24
0,95

1 043
41
10
9

77
575

2 884 
680

4 483
3 039 
1 231

146
97
94:
66!
32,
30

227

7,06
0,28
0,07
0,06
0,52
3,S9

19,53
4,61

30,36
20,58

8,34
0,99
0,66
0,64
0,45
0,22
0,20
1,54

744
27

1
5

61
434

1 887 
451

3 153
2 252 

848
79
68
61
39
20
20

178

0,25
0,01

0,02
0,14
0,62
0,15
1,04
0,74
0,28
0,03
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,06

7.20 
0,26 
0,01 
0,05 
0,59
4.20 

IS,27
4,37

30,53
21,81
8.21 
0,77 
0,66 
0,59 
0,38 
0,19 
0,19 
1,72

-28,67;
34,15

- 90,00
- 44,44
- 20,78 

24,52
• 34,57
- 33,68 

29,67
■ 25,90 
-31,11
- 45,89
- 29,90
- 35,11
- 40,91
- 37,50
- 33,33 
-21,59

8,34 ; 100,00 13 6S4 100,00 15 044 100,00 14 764 100,00 10 3281 3,41 100,00 ■ 30,05

26,63
46,00
92,31
37,50

±
— 19,48
— 34,18
— 36,66
— 28,99
— 25,90
— 48,10
— 61.S4
— 39,29
— 11,59
— 40,00
— 42,86
— 44,44 
+  24,48

-31,35
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nur von g er inger  Bedeutung, da sie du rchw eg  alle weit  
unter 100 liegen. Die 10 Franzosen, die im Vorjahr be 
schäftigt waren, sind bis auf einen, veranlaßt durch die 
bessere  Beschüftigungslage in ihrem Heimatlande, dorthin 
zurückgew andert .  Sie w erden  außerdem  noch eine nicht 
unbeträchtl iche Zahl von den im R uhrbergbau  beschäftigt 
gew esenen  Ausländern mit sich gezogen haben.

Die Zahl der ausländischen Arbeiter  für die Jah re  1913 
und 1927 bis 1930 sowie ihr prozentuales  Verhältnis  zur 
G esamtbelegschaft  und ihr Verhältnis  un te re inander  ist aus 
der vors tehenden  Zahlentafel zu entnehmen.

Die Beschäftigung ausländischer Arbeiter in Deutschland 
unte rl iegt der  G enehm igung  der Landesarbeitsämter.  So sind 
z. B. nach einer Veröffentlichung des Landesarbeitsamts 
W estfalen in D ortm und, welches hauptsächlich für den 
Ruhrbezirk in F rage  kommt, im Jahre  1929 nur 795 A rbeits 
stellen für ausländische Arbeiter  durch das Landesarbei ts 
amt genehm igt w orden. Im Jahre  1928 be trug  die Zahl 
der  genehm igten  Arbeitsstellen 1027 und im Jahre  1927 
1234. Die Zahl ist also von J ahr  zu J ah r  erheblich gesunken, 
und im Jahre  1930 wird die Zahl des Vorjahres vo raus 
sichtlich wesentl ich unte rschri t ten  werden. Hierbei handelt 
es sich hauptsächlich um Leute, die bereits  in den v o rhe r 
gehenden  Jahren  im Bergbau tä tig  waren. Ihre Beschäftigung 
muß in jedem Jahre  vom L andesarbei tsam t neu genehm igt 
werden.

Die Beschäftigung von Ausländern im Bergbau, die der 
Genehmigungspfl icht unterliegen, ist sonach außerordentl ich 
gering. Alle übrigen im Bergbau beschäftigten Ausländer 
besitzen einen Befreiungsschein, den sie auf G rund  ihrer 
langjährigen Tätigkeit  in Deutschland erhalten haben und 
der  sie den deutschen Arbeitern gleichstellt. Es handelt 
sich bei diesen Arbeitern hauptsächlich um deutschstämm ige 
Ausländer sowie um solche, die seit Jahren, zum Teil schon 
vor dem Kriege, in Deutschland tä tig  sind.

Z a h l e n t a f e l  2. Verteilung der  ausländischen Arbeiter 
auf die einzelnen Gebietste ile  des Ruhrbezirks.
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Bergrevier H a m m 1 ...................... 10 628 538 5,06
Lünen .......................... 8 873 352 3,97
Kamen .......................... 9 350 103 1,10
D o r t m u n d ................. 14 577 232 1,59

-W est . . 13 057 223 1,71
V Ost-Recklinghausen . 9 104 . 644 7,07

West- ■18 330 699 3,81
Witten .......................... 10 161 29 0,29
Süd-Bochum . . . . 10 039 64 0,64
Nord- „ . . . . 14 538 149 1,02
H e r n e ................. .... . 14 555 267 1,83
Gelsenkirchen . . . 12 330 138 1,12
W attenscheid . . . . 10 590 53 0,50
Essen I ...................... 11 128 300 2,70

. .  I i ........................................ 15 342 125 0,81
„  H l ....................................... 12 095 413 3,41

W e r d e n ...................... 11 060 107 0,97
O berhausen . . . . 14 703 556 3,78
D u i s b u r g ................. 10 952 1 061 9,69

„ B u e r .............................. 14 125 355 2,51
Gladbeck ................. 10 054 477 4,74
Castrop-Rauxel . . . 10 864 311 2,86

Jł B o t t r o p ...................... 10 352 163 1,57
D i n s l a k e n ................. 9 081 975 10,74

Zechen am linken Niederrhein . 16 598 1 994 12,01

zus. J 302 486 10 328 3,41
1 Die zum niedersächsischen Kohlemvirtschaftsgebiet gehörigen Zechen 

sind nicht mit aufgeführt.

Aus Zahlentafel 2 ist zu ersehen, in welchen Gebie ts 
teilen des R uhrgebie ts  die ausländischen Arbeiter haup t 
sächlich anzutreffen sind. Auf den linksrheinisch gelegenen

Zechen w urden  1994 Ausländer beschäftigt oder auf 100 
A rbeiter  12,01. Die angrenzenden  Gebiete  wie Dinslaken 
weisen 975, D u isburg  1061 und O berhausen  556 oder auf 
100 Arbeiter 10,74, 9,69 und 3,78 A usländer nach. Die 
geringste  Zahl von ausländischen Arbeitern ist in Witten 
mit 29, in W attenscheid  mit 53 und in Südbochum mit 64 
oder auf 100 Beschäftig te 0,29, 0,50 und 0,64.

In ter n a t io n a le  P r e i s e  für F e t t f ö r d e r k o h le 1 (ab  W erk ) .

Monats
durch
schnitt
bzw.

Monat

1913/14
1924
1925
1926
1927
1928
1929

1930:
Jan.
Febr.
März
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.

' . Wo

Mit
12,00'
18,18
14,98
14.88
14.87 
16,20
16.87

16.87
16.87
16.87
16.87
16.89
16.89
16.89
16.89
16.89
16.89

England

Northumber
land

unscreened

s/1, t I Jilt
10/11

18/83/s
14/67/s

14/Ô3/8 
12/3% 
14/4 ■/<

15/6 
15/0 

13/103/4 
13/1 >/2 
12/6 
12/6 
12/6 
12/6 
12 6 
12/6

10.97 
17,01

114,54

Il4)l0 
'12,39 
114,43

15,58
15,08
13.97 
13,20
12.57
12.57
12.57
12.57
12.57
12.57

Frankreich

Tout venant 
30/35 mm 

gras

Fr./t I M/t
20,50!l6,61 
84,37118,51 
84,30 16,88

14.81 
20,02 
18,79
19.81

20.89
20.89

109,03
121.42
114.00
120.42

127.00
127.00
127.0020.89 
127,00|20,89
127.00120.89
127.00 20,S9
127.0020.89
127.00 20,8Q 
127,00|20,89
127.00120.89

Belgien

Tout venant 
35% industr.

Fr./t

18,50
105.00 
108,58 
140,23 
187,48
155.00 
166,33

205.00
205.00
205.00
205.00
205.00
200.00 
200,00 
200,00 
200,00 
200,00

.M,lt
14,99
20,43
21,75
18,50
21,89
18,09
19,42

23.93
23.93
23.93
23.93
23.93
23.35
23.35
23.35
23.35
23.35

Vcr.
Staaten

von
Amerika

mmc
average

S/sh.t Mit
1,23 
2,08 
2,06 
2,20 
1,99 
1,80 
1,791

1,88
1,78
1.74 
1,72 
1,66 
1,67
1.71
1.72
1.75 
1,80

5.69 
9,63 
9,54 

10,16 
9,21
8.33 
8,28

8.70 
8,24 
8,05
7.96 
7,68 
7,73 
7,91
7.96 
8,10
8.33

1 Nach Wirtschaft und Statistik. — 3 Um diesen Richtpreis mit den 
sonst nachgewiesenen, vom Reichskohlenvcrband festgesetzten Brennstoff- 
Verkaufspreisen vergleichbar zu machen, muß dem erstem ein Betrag für 
die in den Brennstoffverkaufspreisen enthaltene .Entschädigung für den 
Handel« zugeschlagen werden. Eine ganz genaue zahlenmäßige Erfassung 
dieses Zuschlags Ist allerdings nicht möglich; Im großen und ganzen trifft 
ein Zuschlag von 4Va% das Richtige.

In ter n a t io n a le  P r e i s e  für H ü t t e n k o k s 1 (ab  W erk ) .

Monats
durch
schnitt
bzw.

Monat

D
eu

ts
ch

- 
( 

la
nd

■.gJS E 3 0

S s ä0 0
1

Mit
1913/14 18,503

1924 28,72
1925 23,64
1926 21,21
1927 21,45
1928 21,54
1929 23,50

1930:
Jan. 23,50
Febr. 23,50
März 23,50
April 23,50
Mai 23,52
Juni 23,52
Juli 23,52
Aug. 23,52
Sept. 23,52
Okt. 23,52

England

Durham-
koks

s/i.t i jtg
18/3

26/113/4
20/6 V4

21/3 Vs
17/13/4
20/1 'k

20/83/4
18/6

17/83/4
17/6

18/2 V2 
16/6 
16/6 
166 
16/6 
16/6

18,35
24,61
20,48

2l)37
17,24
20,23

20,84
18,60
17,82
17.59 
18,31
16.59
16.59
16.59
16.59
16.59

Frankreich

Durch
schnitts

preis

Fr./t | Mit

142,35
142,40
174.00 
173,96
150.00 
159,08

168.00 27,64
168.00 27,64

31,23
28,50
23,64
28,68
24,73
26,17

168,00
168,00

27.64
27.64

168.00 27.64
168.00 27,64
168.00 27,64
168.00 27,64
168.00 27,64 
168,00i27,64

Belgien

Syndikats
preis

Fr./t I Mit
22,00

170,83
132,71
179,17
207,08
185.00 
206,25

225.00
225.00
225.00
215.00
215.00

17,82
33,14
26,68
23,48
24,17
21,60
24,08

26.27
26.27
26.27
25.10
25.10

215,0025,10
205.00
205.00
205.00
195.00

23.93
23.93
23.93 
22,76

Ver.
Staaten

von
Amerika

Connels-
ville

S/sli.t Mi t
2,42
3,41
3,77
3,92
3,04
2,69
2,75

2,55
2,60
2,60
2,60
2,52
2,50

11,20
15,78
17,47
18,14
14,07
12,45
12,73

11,80
12.03
12.03
12.03 
11,66 
11,57

2,50 11,57 
2,58 ¡11,94 
2,60 i 12,03 
2,60112,03

1 Nach Wirtschaft und Statistik. — > Um diesen Richtpreis mit den 
sonst nachgewiesenen, vom Reichskohlenverband festgesetzten Brennstoff
verkaufspreisen vergleichbar zu machen, muß dem erstem ein Betrag für 
die in den Brennstorfverkaufspreisen enthaltene .Entschädigung für den 
Handel« zugeschlagen werden. Eine ganz genaue zahlenmäßige Erfassung 
dieses Zuschlags ist allerdings nicht möglich; im großen und ganzen trifft 
ein Zuschlag von 47s% das Richtige.
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P A  T E N T B E R I C H T .
Gebrauchsmuster-Eintragungen,

b e k a n n tg em ach t  im P a te n tb la t t  vom  4. D ezem b er  1930.

l a .  1 147819. Zeitzer Eisengießerei und Maschinenbau- 
A.G., Zeitz. Rollenstabrost. 3.11.30.

1 a. 1 148445. Klär- und Entphenolungs-G . m. b. H., 
Bochum. Einrichtung zur Klärung von Kokslöschwasser 
mit mechanischer Schlammentfernung. 29.10.30.

1a. 1 148649. Herrlich & Patzelt,  Komm.-Ges., Zeitz. 
Antrieb für Siebreiniger. 5 .11.30. '

5c. 1 147749. Firma Heinr.  Korfmann jr., Witten (Ruhr). 
Eiserner G rubenausbau  mit Schrägschnit t  der  Profileisen. 
8. 11.30.

5c. 1148118. Firma Heinr. Korfmann jr., W itten  (Ruhr) . 
Nachgiebiger eiserner V orbaustempel mit vers tärk ter  Kopf
spindel. 13.11.30.

81 e. 1 148637. Chris toph & Unmack A.G., Niesky 
(O.-L.). Muldenrolle  für T ranspor tbänder .  25.10. 30.

Patent-Anm eldungen,

d ie  vom  4. D ezem b er  1930 an  zw ei M onate  la ng  in d e r  A usiegehalle  
des  R e ichspa ten tam tes  ausliegen .

1a, 4. W. 73000. Chris tian Wolf, Perreux-sur-M arne  
(Frankreich).  Verfahren und Vorrichtung zur selbsttätigen 
R eglung des B ergeaustrags bei Setzmaschinen. 28.6.26. 
Frankreich 3. 7. 25.

1 a, 4. W. 75987. Christian Wolf, Perreux-sur-M arne 
(Frankreich).  Selbsttätige Regelvorrichtung zum Berge- 
bzw. Zw ischengu taustrag  bei Kohlensetzmaschinen. 18.5.27.

1 a, 28. P. 56672. Rem brandt Peale, St. Benedict, 
William Sanders Davies, Neuyork, und William Stesvart 
Wallace, Philadelphia. Luftsetzherd zur A ufberei tung nicht 
vorklassierten Gutes. 12.12.27. G roßbri tannien  13.12.26.

l a ,  28. R. 75767. G eorge  Raw, U sw orth  Hall, New 
W ashington, S. O. Grafschaft  Durham (England). Verfahren 
und Vorrich tung  zur T ren n u n g  von festen Stoffen ver 
schiedenen spezifischen Gewichtes auf Luftherden. 24.9.28. 
Großbri tann ien  28.10.27 für Ansprüche 1—7 und 31.7 .28 
für Anspruch 8.

5 b, 30. M. 111327. Eduard  Meyer, Remscheid. Pick
meißel für Schrämmaschinen. Zus. z. Pat. 480356. 2. 8. 29.

5b ,  32. L .76027. Karl Loth jun., Annen (Westf.).  H al te 
vorr ichtung für Abbauhämm er, Bohrhäm m er u. dgl. Zus. 
z. Pat.  506836. 26. 8. 29.

5c, 6. M. 103705. Eduard Meyer, Remscheid. H ochbo h r 
vorr ichtung mit Einrichtung zur Entlastung des B ohrw erk 
zeuges. 13.4.27.

5c, 10. S. 67.30. Dipl.-Ing. Alois Siebeck, Ratingen. Vor- 
baustempel. 17. 4. 28.

5 d ,  11. 1.40.30. Albert l lberg, M oers-H ochstraß . Lade
anlage für F örde rbänder  unte rtage .  5 .4 .30.

10a, 1. 0 .1 8 5 0 4 .  Dr. C. O tto  & Comp., G . m. b . H . ,  
Bochum. Senkrechter Kammerofen mit w aagrech ten  H eiz 
zügen. Zus. z. Pat.  358773. 24. 9. 29.

10a, 4. 0 .1 7787 .  Dr. C. O tto  & Comp. G. m. b. H.,
Bochum. Regenerativ-Koksofen für wahlweise Beheizung 
mit S tarkgas und Schwachgas. Zus. z. Pat. 503894. 30.11.28.

10a, 19. N. 27612. Dr. Anton Weindel,  Essen, und Dr. 
H erm ann Niggem ann, Bottrop. Einseitig beheizter Koks
oder Kammerofen. Zus. z. Pat.  491 871. 25.7 .27.

10a, 22. 0 . 17316. Dr. C. O tto  & Comp. G. m. b. H.,
Bochum. V erfahren  zur V erhü tung  hoher Treibdrücke.
10. 5.28.

10a, 22. 0 .83 .30 .  Dr. C. O tto  & Comp. G. m. b. H.,
Bochum. Verfahren zur Beheizung von Verbundkoksöfen.
24. 3.30.

10a, 24. A. 51 432. Aluminium-Industrie-A.G.,  Neuhausen 
(Schweiz). Verfahren und Ofen zum Verkoken von kohlen
stoffhaltigem Gut. 8 .7 .27 .

10a, 24. M. 108305. Dipl.-Ing. G eo rg  Merkel, München. 
Direkt beheizter Desti llationsofen. 15.1.29.

10a, 36. 1.31 130. I. G. Farbenindustr ie  A.G., Frankfurt  
(Main). Verfahren zum Aufarbeiten der  ölhaltigen Rück
stände der  Druckhydrierung. 10.5.27.

35a ,  22. A .57211. Allgemeine Elektrizitäts-Gesel lschaft, 
Berlin. S icherheitseinrichtung für Fördermaschinen. 21.3.29.

81 e, 126. L.75077. Lübecker Maschinenbau-Gesellschaft,  
Lübeck. Absetzer . 10.5.29.

Deutsche  Patente.
(V on  dem  T a g e ,  an dem  d ie  E rte ilung  e ines  P a ten tes  b ek a n n tg em ach t  w orden  
is t ,  läuft d ie  fünfjähr ige  F ris t ,  inne rhalb  d e re n  eine N ich tigke i tsk lage  gegen  

d as  P a te n t  e rh o b e n  w e rd e n  kann .)

l a  (27). 512478, vom 3.9.26. Erteilung bekannt
gem acht am 30.10.30. F r i e d .  K r u p p  A.G., G r u s o n -  
w e r k  in M a g d e b u r g - B u c k a u .  Siebtrommel mit an der 
Trommel quer zur Förderrichtung des Gutes ungeordneten, 
zum Auf richten der flachen Gutstücke dienenden, Austrag
schlitze zwischen sich frei lassenden Führungsleisten.

Die Führungsle is ten  sind nur  in einem Teil der Sieb
trommel angeordnet ,  e rs trecken sich nur über  einen Teil  des 
Trom m elum fanges und enden zwischen quer  zur T rom m el
achse verlaufenden, sich en tgegen  der Drehrich tung  der 
T rom m el allmählich erweiternden Austragschli tzen. Die 
Leisten gehen an dem Ende, an dem das G ut auf sie auf
läuft, in den T rom m elm ante l  über und nehmen zwecks Auf
kantens der flachen Gutstücke allmählich eine steile Schräg
lage an. Ferner  sind an den Austragschli tzen der Trom m el 
auswechselbare , zweckmäßig  in R ichtung der  T ro m m el
achse verstellbare Leisten vorgesehen, welche die D urchlaß 
kanten der Schlitze überragen .  Endlich ist außen an der 
T rom m el in deren D rehrichtung hinter den Austragschli tzen 
ein Leitblech o. dgl. so angebracht ,  daß es etwa in den 
Schlitzen steckengebliebene flache Gutstücke in d ieTrom m el 
zurückleitet .

5 b  (33). 498803, vom 16.4.25. Erteilung bekannt
gem acht am 8 .5 .30. M a s c h i n e n f a b r i k  u n d  E i s e n 
g i e ß e r e i  A. B e i e n G . m . b . H .  in H e r n e  (Westf.). 
Maschine zum Schrämen und Schlitzen durch Lochanloch- 
bohrung.

Die nebeneinander  angeordne ten  D rehbo h re r  der M a
schine sind mit ihrem A ntr iebsm otor  vorn und hinten in 
schlit tenartigen Führungss tücken  gelagert ,  in denen sie 
gegen  Versch iebung  gesichert sind. Die F ührungss tücke 
greifen in eine G le i tführung ein, die an einer Spannsäule 
in der  Höhenlage  verstellbar befes tig t ist. In der Gleit
füh rung  ist am v o rd em  Ende ein F ührungss tück  verste llbar 
angeordnet ,  das V orschubm utte rn  für die Bohrer trägt.

5c (9). 507200, vom 29.10.25. Erteilung bekannt- 
gem acht am 28.8 .30 . A l b e r t  l l b e r g  in M ö r s - H o c h -  
s t r a ß .  Verfahren und Einrichtung zum Betonausbau von 
Strecken und ändern Grubenräumen.

Die Strecken oder G rubenräum e werden  mit einem 
eisernen Stützausbau versehen, dessen Teile zahlreich durch 
brochen sind. Nach der  Strecke bzw. den G rubenräum en  
zu wird alsdann eine Verschalung vor den Stützausbau 
gesetzt,  und die Zwischenräum e zwischen dieser Ver
schalung und dem anstehenden Gestein werden mit B eton 
masse ausgefüll t,  die durch Druckluft in die Räume g e 
blasen bzw. geschleudert  wird. Dabei wird die Verschalung 
durch Klopfen s tänd ig  erschüttert.  Das Mundstück der 
zum Schleudern der  Betonmasse dienenden fahrbaren Vor
r ichtung ist an einem Gestell aufgehängt ,  das an dem Stütz
ausbau quer zu den Strecken oder G rubenräum en  ver
fahrbar ist.

5c (9). 513282, vom 7.1.30. Erteilung bekanntgemacht 
am 13.11.30. F. W. Mo l l  S ö h n e  in W i t t e n  (Ruhr). Nach
giebiger eiserner Polygonausbau für Bergwerke.

11 ............JJ. 4 «j — ///¿"A''' -T}-------fF-T)---
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Der Ausbau besteht aus den kurzen, einen Winkel mit
einander bildenden I - E i s e n  a, die durch die winkelförmigen 
Laschen b miteinander verbunden  sind. Die Laschen 
sind mit Hilfe der durch  die Längsschlitze c greifenden
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Schrauben d von ungleicher Länge mit den T-Eisen ver 
bunden. Zwischen den Steg der I - E i s e n  und die Laschen 
sind die nach beiden Enden sich keilförmig verjüngenden 
Quetschhölzer e eingelegt. Beim Zusam mendrücken des 
Ausbaus drücken die Schrauben d die Laschen b mit all
mählich g röße r  werdendem Druck auf die Quetschhölzer.

5 c (9). 5 13355, vom 9.4.30. Erteilung bekanntgemacht 
am .13.11.30. H u g o  Q u e e n s  in G l a d b e c k  (Westf.). 
Nachgiebiger Gleitkapp- und Verbindungsschuh. Zus. z. 
Pat. 485997. Das H aup tpa ten t  hat angefangen am 15.5.27.

Die bei dem Schuh zwischen dem als S tem pelwider
lager dienenden Keil und dem Fuß der Kappschiene an 
geordne te  Keillasche ist fortgelassen, und der  Fuß der 
Kappschiene ist vom Ende her an einer Seite entsprechend 
der Innenseite des Schuhes schräg abgeschnitten.

5c (10). 513356, vom 22.12.29. Erteilung bekannt- 
gem acht am 13.11.30. M i t t e l d e u t s c h e  S t a h l w e r k e  
A.G. in B e r l i n .  Zusammenlegbares Joch zur Sicherung 
gegen Berge- und Kohlenfall beim Streckenvortrieb.

Das Joch hat den das H angende stü tzenden Q u e r 
t räger  fl, an dessen Enden die Hebel b gelenkig befestigt 
sind. Diese haben außen die Abstützfläche c und stützen 
sich mit Hilfe der d rehbar  mjt ihnen verbundenen Laschen d 
auf die Seitenstützen e des’ Joches. Der Drehbolzen der 
Laschen d kann unterhalb der  Schwerpunktachse der  Hebel b 
angeordne t  und die Länge der Laschen veränderlich sein.

5d  (14). 513196, vom 5 .1 .29 . Erteilung bekannt
gem acht am 13.11.30. A l b e r t  I l b e r g  in M ö r s - H o c h -  
s t r a ß .  Bergeversalzmaschine mit Mitnehmern an einem 
umlaufenden Fördermittel. Zus. z. Pat. 497565. Das H aup t 
patent ha t  angefangen am 12.2.27.

Die Mitnehmer des Fördermitte ls ,  welche das Versatz 
gu t  über eine ortfeste  Fläche schieben, sind dera r t  gestaltet,  
ges ta ltänderungsfäh ig  oder beweglich an dem Fördermitte l 
angebracht ,  daß sie bei ihrer Bewegung über die U m kehr
rolle zuerst gegen das von der Fläche abfallende Versatz
gu t  drücken und dann an dem G ut entlang gleiten.

10a (12). 513571, vom 1.4.27. Erteilung bekannt
gem acht am 2 0 .1 1 .3 0 .  E b e r h a r d  G r a ß h o f f  in
B o c h u m .  Tiirhebevorrichtung für Türen von Kammer
öfen.

Innerhalb  des G itters der fahrbaren Vorrichtung, das 
zum seitlichen Führen des aus den O fenkamm ern tre tenden 
Kokskuchens dient,  ist ein in senkrechter Richtung heb- 
und senkbarer,  mit Greifern für die T ür  versehener H ebe 
baum angeordnet ,  der auf dem das Führungsg i t te r  t r ag en 
den, an der  O fenbatterie  entlang fahrbaren  Gestell in 
Richtung der O fenkamm ern verfahrbar  ist.

35a (23). 513 481, vom 5 .3 .27 .  Erteilung bekannt
gem acht am 13. 11. 30. W i l h e l m  D r o s t e  in B o c h u m .  
Einrichtung zur Verhinderung des Übertreibens von Förder
körben.

Von dem Teufenzeiger oder  von einem ändern  von der 
B ewegung  des F örderkorbes  abhängigen  Teil der  F ö rde r 
maschine wird ein besonders empfindlicher Geschwindig 
keitsregler angetrieben. Dieser wird durch den Teufenzeiger 
kurz vor B eendigung des Förde rw eges  (z. B. 50 m un te r 
halb der H ängebank  bzw. oberhalb  des Füllortes) ein
geschalte t und öffnet bei Ü berschrei tung der  für den g e 
wählten Auslaufweg zulässigen Korbgeschwindigkeit ein 
Ventil, das in die Druckluftzuführungslei tung einer D ruck

vorr ich tung  eingeschaltet ist, durch welche die Spurlatten 
zwecks A bbrem sung der F örderkörbe  einander genähert  
werden,

10a (14). 513359, vom 8 .9 .28 .  Erteilung bekannt
gem acht am 13.11.30. B a m a g - M e g u i n  A.G. in Be r l i n .  
Stampf er fußplatte.

Die un te re  Fläche der Platte ist quer zur Längsachse 
des Stampfers so gew ölbt oder mit E rhöhungen versehen, 
daß beim Niederfallen des S tam pfers  ein nach außen g e 
richteter Druck auf die an den Seitenwänden des Stampf- 
kastens l iegende Kohle ausgeüb t  wird. Bei Stampfmaschinen 
mit zwei Stampfern wird nur die untere  Fläche des einen 
Stampfers in der  angegebenen  Weise ausgebildet.

10a (34). 513 202, vom 11.4.29. 
Erteilung bekanntgem acht am 13.
11.30. P h i l i p  C r o s b y  P o p e  in 
B e c k e n h a m  (England).  Schwei
ofen.

Der Schweiofen hat die s tehen 
den, von außen beheizten roh r 
förmigen Retorten  a, die unten 
in die Austragkamm er b münden, 
und in denen die hohlen Kolben c 
auf- und abw ärts  bew eg t  werden, 
die einen ge r ing em  Durchmesser 
als die Retorten haben. An der 
M ündung  der  Retorten in die 
Kammer b sind die Schaber d so 
beweglich angeordnet ,  daß sie bei 
der A ufw ärtsbew egung  der Kol
ben den anhaftenden Koks ab 
streichen. In die Retorten, die oben 
an dem Ofen au fgehäng t  sind, 
wird durch die Kammern b von 
unten Dampf eingeführt. Das 
Schweigut wird den Retorten von 
oben durch das gegen W ärm e 
isolierte Ventil e eingeführt, durch 
das die hohle Kolbenstange hin
durchgeführt  ist.

10a (38). 513125, vom 23.2.26. 
Erteilung bekanntgem acht am 6.
11.30. S o c i é t é  A n o n y m e  l a  
C a r b o n i t e  in G e n n e v i l l i e r s ,  
S e i n e  (Frankreich) .  Anlage zur

Wärmebehandlung von Holz, Torf, Braunkohle o.dgt. Zus. 
z. Pat.  439884. Das H aup tpa ten t  hat angefangen am 11.1.23. 
Priorität vom 28 .2 .25  ist in Anspruch genommen.

Die Anlage besteht aus einem leicht aufstellbaren Ofen 
(z. B. Tunnelofen) und aus fahrbaren, zur Aufnahme des 
Behandlungsgutes  dienenden Behältern mit einer festen 
W andung , in die ein gelochter Behälter so eingesetzt ist, 
daß er über einer im untern Teil des Außenbehälters vor
gesehenen Rinne steht. Der Ofen kann so kippbar sein, daß 
er sich in senkrechte  Lage bringen läßt, wenn ein Behälter 
in ihn gefahren  ist.

81 e (1 ). 513399, vom 20. 12.29. Erteilung bekannt- 
gem acht am 13.11.30. ATG A l l g e m e i n e  T r a n s p o r t -  
a n l a g e n - G . m . b .  H.  in L e i p z i g .  Heizanlage für Förder
geräte.

Seitlich von den F ördergerä ten  sind elektrisch gespeiste 
Heizschrauben so in als Rückstrahler  wirkende gebogene  
W andungen  eingebaut,  daß die W ärm estrahlen  auf das 
ganze F ö rd e rg e rä t  gew orfen  werden.

81 e (103). 512 943, vom 31.5.28. Erteilung bekannt
gem acht am 6. 11. 30. H a u h i n c o ,  M a s c h i n e n f a b r i k
G.  H a u s h e r r ,  E. H i n s e l  m a n n  & C o . ,  G . m . b . H .  in 
E s s e n .  Bergeseitenkipper für flache Lagerung für eine 
zweigleisige •Kippstelle.

Der Kipper, durch den die Förd e rw agen  von dem 
dem zu verkippenden Streb abgekehrten  Gleis a über das 
am Streb liegende Gleis b gekippt w erden  sollen, besteht 
aus den Platten c und d, von denen die P latte  c zwischen 
den Schienen des Gleises a schw enkbar  ge lager t  ist und 
mit dem freien Ende auf der äußern  Schiene dieses Gleises 
aufruht,  w ährend  die mit dem Sturzbock e versehene 
Platte d zwischen den beiden Gleisen so schwenkbar 
gelagert  ist, daß sie auf die Schienen des Gleises b gelegt
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werden kann. Beide Platten können mit Hilfe des schwing- 
bar aufgehängten  Druckluftzylinders / ,  mit dessen Kolben
s tange das freie Ende der Platten durch die Ketten g ver 
bunden werden kann, geschw enkt werden. Soll ein W agen

' b' "a
vom Gleis a gekippt werden, so wird die Platte  d auf das 
Gleis b umgelegt.  Der beim H ochschwenken der Platte  c 
kippende W agen wird alsdann von dem Sturzbock e der 
Platte d aufgefangen. Soll das Gleis b befahren werden, 
so wird die Platte  d in die punktierte Lage geschwenkt.

81c (109). 513449, vom 20.12.29. Erteilung bekannt
gemacht ain 13.11.30. Dr. C. O t t o  fk C o m p .  G . m . b . H .  
in B o c h u m .  Koksverladevorrichtung.

Die Vorrichtung besteht aus einer oberhalb der schrägen 
Koksrampe verfahrbaren Plattform mit mehreren nach unten

klappbaren Teilen. An einer Seite der  Plattform ist ein in 
Richtung der O fenkamm ern liegendes Förderband  an
geordnet ,  durch das der  von Hand von der Pla ttform ab 
gelesene G robkoks einer Verladerutsche zugeführ t  wird, 
die an der  von der  O fenbatterie  abgew endeten  Seite der 
Plattform vorgesehen ist.

81 e (10). 505 766, vom 9 .4 .27 . Erteilung bekannt
gem acht am 14.8.30. P r é p a r a t i o n  I n d u s t r i e l l e  d e s  
C o m b u s t i b l e s ,  S o c i é t é  A n o n y m e  in N o g e n t - s u r -  
M a r n e ,  S e i n e  (Frankreich). Lagerung für die schrägen 
Unlerstützungsrollen bei Bandförderern. Die Prioritä t der 
Anmeldung in Frankreich vom 12.4.26 ist in Anspruch ge
nommen.

Die Welle a jeder 
schrägen Unterslüt- 
zungsrolle b ist in der 
geräum igen  vor der 
Nabe der  Rolle an
geordneten  Schmier
büchse c gelagert,  die 
den die Verschiebung 
der  Rolle verhindern 
den, sich gegen das 
W ellenlager stü tzen
den Stellr ing d um 

schließt. Der Deckel e der Schmierbüchse liegt außerhalb 
der Rolle und des F örderbandes  /.

B Ü C H E R S C M A  U.
Zur Besprechung c in gegan gcn e  Bücher.

(D ie Sch rif t lc i tung  b ehä lt  sich eine B esp rec h u n g  g e e ig n e te r  W e rk e  vor.)

Arbeitsschulung. Vierteljährlich 1 Heft. 1. Jg. H. 5. vom
1. O k tober  1930, 49 S. Düsseldorf, Deutsches Institut 
für technische Arbeitsschulung. Preis geh. 3,50 Ji, für 
Mitglieder der »Gesellschaft der Freunde des Dinta« 
unentgeltlich.

A r n o l d ,  W. P .E . :  Vollständiger Lehrgang der Erk-Steno. 
Einzeilige, revidierte deutsche Kurzschrift. (G rund 
schrift und Debattenschrift) .  14 S. und 1 Anl. mif 
8 S. H am burg ,  Erk-Verlag. Preis geh. 1,80 Jb.

B a u e r ,  E.J-: Herstellung der Abgüsse in der  Graugießerei.  
(Die Betriebspraxis der Eisen-, Stahl- und Metall
gießerei,  II. 11.) 72 S. mit 53 Abb. Halle (Saale), 
Wilhelm Knapp. Preis geh. 4,80 Ji, geb. 6,20 Ji.

—, : Die Maschinenformerei und Kernmacherei in der 
Eisengießerei.  (Die Betriebspraxis der  Eisen-, Stahl- 
und Metallgießerei, 14. 12.) 72 S. mit 79 Abb. Halle 
(Saale), Wilhelm Knapp. Preis geh. 4,80 Ji, geh. 
6,2!) Ji.

Der Deutsche Bergbaukalcnder 1931. 4. Jg. 143 S. Berlin, 
Reichsverlag Herm ann Kälkoff. Preis geb. 2 Ji.

E c k e r t ,  J., und S c h l i c k ,  un te r  Mitwirkung von H ei m a n  n 
und W i s s m a n n :  Das Reichsknappschaftsgcsctz in der 
neusten amtlichen Fassung. 620 S. München, Rechts
und Wirtschafts-Verlag.

Forschung tu t not. Hrsg. vom Verein deutscher Ingenieure. 
32 S. Berlin, VDI-Vcrlag G. m. b. H.

F r a n k e ,  G. ,  und K r a u s h a a r ,  O.: Das Brikettieren der 
Braunkohlen. (Handbuch der Brikcttbercitung, 2., 
völlig umgearb . Aufl., 1. Bd.) 571 S. mit 286 Abb.

und 3 Taf. Stuttgart,  Ferdinand Enke. Preis geh. 45 Ji, 
geb. 48 Ji.

Q e r l a c h ,  P.: Freytags Hilfsbuch für den Maschinenbau 
für Maschineningenieure sowie für den Unterricht an 
technischen Lehranstalten. Unter Mitarbeit  von 
M. C o e n c n  u . a .  8., teilweise vollständig umgearb. 
Aufl. 1562 S. mit 2673 Abb. und 4 Taf.  Berlin, Julius 
Springer. Preis geb. 24 Ji.

25 Jahre H ochofenwerk Lübeck Aktiengesellschaft 1905 bis 
1930. 16 S. mit Abb. und 12 Taf.

H ü l s e m a n n ,  P.: Die Bergwerke Deutschlands auf berg 
wirtschaftlicher und lagerstättenkundlicher Grundlage. 
Bcarb. von A. H o f f m a n n ,  P.  H ü l s e m a n i i ,  F.  I s e r t ,
II. L a i H l s c h ü t z ,  G. S c h l i c h t .  412 S. mit 8 Abb. 
Stuttgart,  Ferdinand Enke. Preis geh. 32 J i’, geb. 34 Ji.

Kalk-Taschenbuch 1931. Hrsg. vom Verein Deutscher Kalk- 
w erke  E. V. 9. Jg. Berlin, Kalkvcrlag G . m . b . H .  Preis 
g eb .  1,25 Jb.

K r a n z ,  Walter,  mit Beitrag von Fritz B e r c k h e m c r :  
Geologische Profil ierung de r  W ürttembergischen 
Eisenbahnen und Wasserstraßen. N eue  Folge der 
geognostischen Profil ierung der  württ .  Eisenbahn
linien. Nr. 1.: Die geologischen Verhältnisse des 
Rosensteins bei Stuttgart-Berg, mit besonderer Berück
sichtigung des Eisenbahn-Tunnels und der alten Fossil- 
tundc. 12 S. mit 2 Abb. und 1 Taf. Nr. 2.: Staustufe 
Obereßlingen der Neckarkanalisicrung. Von Walter 
Kr a n z .  8 S. mit 2 Abb. und 1 Taf. Hrsg. von der 
Geologischen Abteilung des Württ.  Statistischen 
Landesamts. Stuttgart,  Kartenverkaufsstclle des Statisti
schen Landesamts. Preis für beide Teile 2 Ji.

Z E I T S C H R I F T E N S C H A  W.
(Eine Erklärung der Abkürzungen ist in Nr. 1 auf den Seiten 34-38 veröffentlicht. '  bedeutet Text- oder Tafelabbildungen.)

Mineralogie  und G eolog ie .

D i e  G e n e s i s  d e r  f l ä c h e n h a f t  v e r b r e i t e t e n  
D o l o m i t e  d e s  m i t t e l d e v o n i s c h e n  M a s s e n k a l k e s ,  
i n s b e s o n d e r e  d e s  S c h w e l m  e r  K a l k e s  d e r  G e g e n d  
v o n  E l b e r f e l d - B a r m e n .  Von Udluft. Jahrb. Geol.

1 E inse itig  bed ru c k te  A bzüge  d e r  Zeitschriftenschau für K artelzwecke 
sind  vom  V erlag  OlUcknuf bei m onatlichem V ersand zum P re ise  von 2,50 M 
fü r  d a s  V ier te ljah r  zu beziehen.

Berlin. Bd. 50. 1929. Teil 1. S. 396/436*. B esprechung der 
w ichtigsten Dolomitl iteratur. Beschreibung der  Aufschlüsse 
und Gesteine im Bereich der f lächenhaften Dolomitisierung. 
Analytische Daten. Hypothese  der Bildung der  flächenhaften 
Dolomitisierung. Vergleich mit .physikalisch-chemischen 
Daten und ozeanographischen Messungsergebnissen .

D i e  p e t r o g r a p h i s c h e n  G r u n d l a g e n  f ü r  di e  
V e r w i t t e r b a r k e i t  d e r  i m H o c h -  u n d  T i e f b a u  
v e r w a n d t e n  S a n d s t e i n e  N o r d  W e s t d e u t s c h l a n d  s.
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Von Udluft. Jahrb . Geol. Berlin. Bd. 50. 1929. Teil 1. 
S. 437/503*. W irkungsw eise  von V erw itte rungsvorgängen .  
W iderstandsfähigkeit  der Mineralien. M ateria lprüfung. Ver
w itterungsschäden  an T iefbauten . B esprechung der Sand- 
steintypen N ordwestdeutschlands . Folgerungen .  Schrift tum.

N e u e  B e i t r ä g e  z u r  G e o l o g i e  d e s  S i e g e r l a n d e s  
u n d  W e s t e r w a l d  e s .  Von Quiring. Jahrb .  Geol. Berlin. 
Bd. 50. 1929. Teil 2. S. 505/9*. Mitteilung neuer Beobach
tungen über den Verlauf der  Grenze der Siegener Schichten 
und die Verbre i tung  des H unsrückschiefers an der  Süd
flanke des S iegener Hauptsatte ls .

D a s  K y f f h ä u s e r - K r i s t a l l i n .  Von Hesemann. 
Jahrb .  Geol. Berlin. Bd. 50. 1929. Teil 2. S. 607/51*. E r 
forschungsgeschichte  und Geologie. Die kristallinen G e 
steine des Kyffhäusers.  Der Quarzfels. Die Elemente für 
die D eutung  der  Entstehungsgeschichte .

D i e  E r u p t i v g e s t e i n e  i m R o t l i e g e n d e n  d e s  
S a a r - N a h e - G e b i e t s .  Von Hellmers. Jahrb. Geol. Berlin. 
Bd. 50. 1929. Teil 2. S. 751/95*. Beschreibung der vor 
kommenden Eruptivgesteine. Die E nts tehung  der  einzelnen 
Gesteintypen. Geologische Entwicklung der Eruptionen 
des Saar-Nahe-Gebiets .

Ü b e r  d i e  Z e c h s t e i n s a l z e  z w i s c h e n  A s c h e r s 
l e b e n  u n d  S t a ß f u r t .  Von Hesemann. Jahrb .Geol .Berlin .  
Bd. 50. 1929. Teil 2. S. 796/805*. Neue Untersuchungen  
über die auftretenden Salzfolgen.

Ü b e r  F l u ß t e r r a s s e n ,  d i l u v i a l e  u n d  a l l u v i a l e  
B o d e  n b e w e g u  n g c n  i m w e s t l i c h e n  N i e d e r r h e i n 
g e b i e t .  Von Breddin. Jahrb. Geol. Berlin. Bd. 50. 1929. 
Teil 2. S. 806/45*. Der te rt iäre  U n tergrund  und die te rtiären 
B odenbewegungen im Gebiete zwischen Geldern und Venlo. 
Die Terrassen  von Rhein und Maas und ihre Störungen. 
Die E ntstehung der Seen des Nette- und Schwalmtales 
durch alluviale Senkungen im Gebiete des G rabens  von 
Venlo.

A r e v i s i o n  o f  t h e  u p p e r  c a r b o n i f e r o u s  n o n -  
m a r i n e  l a m e l l i b r a n c h s  of  N o r t h u m b e r l a n d  a n d  
D u r h a m  a n d  a r e c o r d  o f  t h e i r  s e q u e n c e .  Von 
Hopkins. Trans. Eng. Inst. Bd. 80. 1930. Teil 2. S. 101/10.' 
B esprechung der st ra t igraphischen Verbre i tung  der  Süß- 
wasser-Lamellibranchiaten sowie der vorkom menden Fami
lien und Arten.

E i n e  n e u e  M e t h o d e  z u r  m i k r o s k o p i s c h e n  
K o h l e n u n t e r s u c h u n g  i m A n s c h l i f f .  Von Hock und 
Fischer. Braunkohle. Bd. 29. 29.1.30. S. 1057/8*. Beschrei
bung  einer der U n tersuchung  im Dunkelfeld entsprechen
den Beleuchtungsart ,  die sich besonders  zur E rkennung 
kle inerer Sporen bew ähr t  hat.

D i e  p e t r o g  r a p h i s c h e U n t e r s u c h u n g  v o n  
S t e i n k o h l e n b r i k e t t e n .  Von Bode. Brennst. Chem. 
Bd. 11. 1.12.30. S. 476/8*. B etrachtungen des Brikettie 
rungsvorganges  vom petrographischen Standpunkt.  U n te r 
suchung  der  Abriebfestigkeit an H and von Anschliffen. 
(Schluß f.)

D i e  m a g n e t i s c h e n  E i g e n s c h a f t e n  d e r  E r u p 
t i v g e s t e i n e .  Von Puzicha. Z .p r .G eo l .  Bd. 38. 1930. H .H .  
S. 161/72*. Kritische Betrach tung  der  bisher angew and ten  
Verfahren und der Ergebnisse. Versuchsanordnung.  E rgeb 
nisse de r  Versuche. Abhängigkei t der Suszeptibili tä t von 
der Feldstärke. (Schluß f.)

U n d e r g r o u n d  t e s t s  o f  t h e  g e o p h o n e .  Von 
Briggs und Davidson. Trans. E ng .Ins t .  Bd. 80. 1930. Teil 2. 
S. 131/4*. Bericht über Versuche zur Festste llung der Rich
tu ng  von im Auffahren begriffenen Strecken mit Hilfe 
des G eophons.

B ergw esen .

S u r f a c e  e x t e n s i o n s  a t S n o w d o w n  C o l l i e r y .  
Coll. Engg. Bd. 7. 1930. H. 87. S. 449/55*. Die T ro ck en 
aufbere itung der  Kohle nach Birtley. Die R ed le r -T ranspo r t 
anlage zur B eförderung  der aufbereite ten  Kohle zur Kokerei. 
Bunker und Kohlenmischanlage.

F l u o r s p a r ;  i t s  m i n i n g ,  m i i l i n g ,  a n d  u t i l i -  
z a t i o n .  Von Ladoo. Bur. Min. Bull. 1927. H. 244. S. 1/1S5*. 
Die Aufsuchung von Flußspatvorkom men. G ew innungs 
verfahren. Die Verfahren zur Aufbereitung. Besprechung 
von Anlagen. L agerung  und Versand. Verwendungszwecke. 
B esprechung der  einzelnen Vorkomm en in den Vereinigten 
Staaten und in den übrigen Ländern. G ewinnungsanlagen. 
Kryolith.

B r o w n  c o a l  w o r k i n g  i n  G e r m a n  y. Coll. Engg. 
Bd. 7. 1930. H. 87. S. 441/8*. Die B edeutung  des mittel
deutschen Braunkohlenbergbaus.  Braunkohlen tagebaue und

die technischen Gewinnungseinr ich tungen .  Fördere inr ich 
tungen. Die Reichselektrowerke. Ilse-Grube und Brikett
fabrik.

W i n n i n g  a n d  w o r k i n g  o f  c o n v e y o r  f a c e s .  
Von Elliott. Iron Coal Tr.  Rev. Bd. 121. 28.11.30. S. 797/9*. 
Das gegenw ärt ig e  Verfahren beim Kohlenabbau un te r  
V erw endung  von Rutschen. Ü berw achung  des H angenden .  
Schrämen. Kohlengew innung und Bergeversatz.  S trecken
förderung .  Betr iebsorganisation.

N e w  Y o r k  s u b w a y  c o n s t r u c t i o n .  IV. S h i e l d  
t u n n e l s  w i t h  p r e c a s t - c o n c r e t e  b l o c k  l i n i n g .  
Engg. N ews Rec. Bd. 105. 20.11.30. S .796/800*. Einrichtung 
eines Schildes zum Auffahren eines Verkehrstunnels .  Aus
bau in Betonformsteinen.

B e r e c h n u n g  d e s  G r u b e n d r u c k e s .  Von Grigercik. 
Mont. Rdsch. Bd. 22. 1.12.30. S. 497/508*. B erechnung des 
F irs tendruckes in unendlich engen w aagrech ten  Schrämen 
sowie des Seitendruckes in unendlich engen senkrechten 
Schrämen. Anleitung für die praktische A nw endung  der 
U n tersuchungsergebn isse  in Strecken, Schächten, A bbau
feldern usw.

P r o d u c i n g  s u l p h u r  a t  N e w  g u l f .  Von Reid. 
Chem. Metall. Engg. Bd. 37. 1930. H . H .  S. 668/72*. Be
schre ibung der  Anlagen der Texas  Gulf  Sulphur Company 
und des G ew innungsverfahrens ,  bei dem de r  Schwefel in 
der Lagers tä tte  durch überhitz tes W asser  geschmolzen und 
durch Rohrle itungen zutage  geleite t wird.

M a c h i n e  m i n i n g  i n  f a u l t e d  g r o u n d .  Von Ford. 
Trans. Eng. Inst. Bd. 80. 1930. Teil 2. S. 83/101*. Die An
w endungsw eise  der  maschinenm äßigen Kohlengewinnung, 
besonders  von Rutschen, bei ges tö rten  Lagerungsverhä l t 
nissen. Das Verfahren beim Vorliegen von S törungen,  die 
senkrecht,  und von solchen, die parallel zur A bbaufront 
verlaufen. Besprechung von Beispielen.

O r t s v e r ä n d e r l i c h e  B l a s v e r s a t z m a s c h i n e  
m i t  Z e l l e n r a d ,  B a u a r t  B e i e n .  Von Richter. Glück
auf. Bd. 66. 6 .12.30. S. 1678/83*. Bauart und Betrieb der  
Blasversatzanlage. G liederung und Vergleich der Blasver
satzmaschinen.

D i e  D r u c k l u f t v e r w e n d u n g  i m B e r g b a u .  Von 
Maercks. Bergbau. Bd. 44. 4.12.30. S. 721/5*. Die Druck- 
luftantriebe. Verschiedene Bauarten von Haspeln  und Seil
bahnmaschinen. Rutschenmotoren. (Forts ,  f.)

V e r b e s s e r u n g  d e s  S p r e n g v e r f a h r e n s  P a t e n t  
K r u s k o p f .  Von Borchers . Intern. Bergivirtsch. Bd. 23.
30.11.30. S . 361/3*. D arlegung, wie das Verfahren durch 
A nw endung  eines einfachen, plastischen Verschlpßpfropfens 
den zur Verhütung  einer F lam menbildung vor dem B ohr
loch neuerdings geltenden Anforderungen  angep aß t  w o r 
den ist.

S o m e  p r o b l e m s  o f  s h o t f i r i n g .  Von Stafford 
und Ritson. Coll. Guard . Bd. 141. 28.11.30. S. 1976/80*. 
Iron Coal Tr.  Rev. Bd. 121. 28.11.30. S. 810/1*. Mitteilung 
über in Bergwerken und in Steinbrüchen angestell te  U n ter 
suchungen zur Ermitt lung der  Ursachen für das Auftreten 
von V ersagern  beim Sprengen. Besprechung der  einzelnen 
Faktoren, die auf das Auftreten von Versagern  von Ein
fluß sind. Aussprache.

M e c h a n i s m  of  t h e  i g n i t i o n  of  f i r e d a m p  b y  
c e r t a i n  e x p l o s i v e s .  Von Audibert .  (Forts.)  Coll. Guard. 
Bd. 141. 28.11.30. S. 1969/70*. Schießversuche im offenen 
Mörser.  E ntzündung von Schlagwettern durch unzersetzte  
Sprengstoffte ilchen, die beim Sprengen herausgeschleudert  
werden.

H y d r a u l i c  s t o w i n g  i n  t h i c k  c o a l - s e a m s  o f  
I n d i a .  Von Penman. Trans. Eng. Inst. Bd. 80. 1930. Teil 2. 
S. 123/30*. Verfahren bei der A nw endung  des Spülversatzes 
in mächtigen Flözen. Beispiele für die V erw endung  von 
Sandspülversatz  als Bergeversa tz  und zur Abdäm m ung von 
G rubenbränden .  Spülversatz un te r  wichtigen Bauten übe r 
tage. Kosten.

S t e e l  r o o f  s u p p o r t s .  Von Dickinson und Hatfield. 
Trans. Eng. Inst. Bd. 80. 1930. Teil 2. S. 149 57*. F ö rd e r 
strecken in S tahlbogenausbau. G ebogene  Stah l t täger  als 
Kappen. Saarstempel.  Vergleich verschiedener Stempel. 
Aussprache.

E r z f ö r d e r u n g  u n d  M a n n s c h a f t s f a h r t  i m 
S c h l e p p s c h a c h t .  Von Marik. Schlägel Eisen. Bd. 28.
1.11.30. S .229/35*. U n tersuchung  der  Fördereinrichtung, 
im besondern  hinsichtlich der  Sicherheitsverhältn isse bei 
der Seilfahrt.

F i r e d a m p ,  i t s  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  d e t e c t i o n .  
VonMcLuckie.  Iron Coal Tr .  Rev. Bd.121. 28.11.30. S. 800/1*.



     v

1788 G l ü c

Die G rubengasauss tröm ung  der  Kohle. W anderung  des 
Gases.  Menge. Gasansammlungen. P rü fung  von H ohl
räumen auf Gasansammlungen. Aussprache.

N o t e s  o n  a n  o c c u r r e n c e  of  s p o n t a n e o u s  h e a -  
t i ng .  Von Vallis. C o ll .G uard .  Bd. 141. 28.11.30. S. 1971/2. 
Iron Coal Tr.  Rev. Bd. 121. 28.11.30. S.812. Die Bedeutung 
der fortlaufenden U ntersuchung des ausziehenden W e t te r 
s trom es für die Ü berwachung  der W et te rw ir tschaf t  einer 
Grube. Festste llung der  Se lbs te rw ärm ung des anstehenden 
Kohlenstoßes. Aussprache.

S t a n d  d e r  B e l e u c h t u n g  u n t e r t a g e  i m p r e u ß i 
s c h e n  S t e i n k o h l e n b e r g b a u .  Von Körfer. Glückauf. 
Bd. 66. 6.12.30. S. 1691/2*. Statis tische Angaben über die 
ortsveränderlichen Sonderlampen und Sonderbeleuchtungs
anlagen. Lampen mit Anschluß an das Starkstromnetz.

Dam pfkesse l-  und M aschinenwesen.
B e t r i e b s e r f a h r u n g e n  mi t  B r a u n k o h l e n f e u e 

r u n g e n .  Von Becker. (Schluß.) Braunkohle. Bd. 29.
29.11.30. S. 1058/67*. Die Bildung von Flugkoks. Angaben 
über die Kesselanlagen der  Elektrowerke.

E l a s t i z i t ä t  v o n  B r a u n k o h l e n s t a u b - K e s s e l n .  
Von Rosin, Rammler und Stimmel. Arch. Wärmewirtsch. 
Bd. 11. 1930. H. 12. S.387/92*. K enngrößen der untersuchten 
Anlagen und Anordnung  der Elastizitätsversuche.  Vergleich 
zwischen Rost- und Kohlenstaubfeuerung.

C r u s h e d  c o a l  b u r n e d  in S u s p e n s i o n  a t  W a t e r -  
b u r y  C l o c k  p l a n t .  Power. Bd. 72. 18.11.30. S. 794/7*. 
Beschreibung einer Kesselfeuerung, in der mäßig  ze r 
kleinerte. nicht bis zu S taubkohle vermahlene Kohle im 
Schwebezustand verb rann t  wird. Wirtschaftl iches Ergebnis.

P o w d e r e d  f u e l ,  w i t h  s p e c i a l  r e f e r e n c e  t o  
L a n c a s h i r e b o i i e r s .  Von Hill. (Schluß.) Coll .Guard .  
Bd. 141. 28.11.30. S. 2010/1. W iedergabe  der Aussprache, 
die dem V ortrage  von Hill folgte.

B o i l e r  w a t e r  c o n c e n t r a t i o n .  Von Ridley. Coll. 
Engg. Bd. 7. 1930. H. 87. S. 436/7 und 440. W irkung des 
Kondensates . Fort laufende P rü fung  der  Anreicherung der 
festen Bestandteile im Kesselwasser. Verfahren zur Ver
minderung der Konzentration durch Abblasen.

W e s e n ,  B e r e c h n u n g  u n d  K o n s t r u k t i o n  d e r  
Z y k l o n e  ( A b s c h e i d e r )  u n d  S t a u b s a m m e l k a m m e r n .  
Von Karg. R auchS taub .  Bd. 20. 1930. H . H .  S. 115/20*. 
A nforderungen  und Arbeitsweise. Widerstände. Betrach
tung verschiedener Bauarten.

D e v e l o p m e n t  o f  t h e  s t e a m  t u r b i n e .  Iron Coal 
Tr.  Rev. Bd. 121. 28.11.30. S. 804/5*. Kennzeichnung der 
Entwicklung der  Dampfturbine in den letzten 25 Jahren. 
Beschreibung einer neuzeitlichen Dampfturbine.

C u t t i n g  s t e e l  S u p p o r t s .  Von Hancock. Coll. 
Engg. Bd. 7. 1930. H. 87. S. 460/3*. Beschreibung von 
Werkzeugmaschinen zum Zurechtschneiden der Hauptteile  
von eisernen G rubenstempeln  und gebogenen  Trägern .

Hüttenwesen.

U n t e r s u c h u n g e n  ü b e r  d i e  V o r g ä n g e  b e i m  
T h o m a s  v e r f a h r e n .  Von Thomas. Stahl Eisen. Bd. 50.
27.11.30. S. 1665/74*. 4 .12.30. S. 1708/12*. Einfluß ver 
schiedener Betr iebsbedingungen, besonders  der  Konwerter- 
formen, auf die Blasergebnisse. Rechnerische N achprüfung 
der Umlaufbedingungen und B ew ertung  des Umlaufs. 
Betriebsverfahren zur U ntersuchung  der  Verblasbarkeit 
des Thomasroheisens. Betrachtung der Ergebnisse. Schluß
folgerungen.

A r o a s t i n g  f u r n a c e .  Iron Coal Tr. Rev. Bd. 121.
28.11.30. S. 807/8*. Beschreibung eines zum Rösten von 
Pyri t zur Schwefelsäureherstellung dienenden, aus über 
einander gebauten  Tellern bestehenden  Röstofens.

I n f l u e n c e  of  w a t e r  i n  t h e  b y - p r o d u c t  c o k e  
o v e n .  II. Von Foxwell. Coll. Engg. Bd. 7. 1930. H. 87. 
S. 438/40. Die geldliche Auswirkung erhöhter  V erkokungs 
zeit sowie der Dichte des Ofeneinsatzes.  Mögliche Vorteile 
höhern Wassergehaltes.  Mögliche V erbesserung  des Koks
gefüges durch mehr Wasser.  Die Möglichkeit des höhern 
Ausbringens an Nebenprodukten.

Ü b e r  d i e  S c h m e l z t e m p e r a t u r e n  v o n  K o h l e n 
a s c h e n .  Von Constam. Bull. Schweiz. V. G. W. Bd. 10.
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1930. H . l l .  S.353/64. Mitteilung umfangreicher U n ter 
suchungsergebnisse  mit den verschiedenartigsten Kohlen- 
und Kokssorten.

N e u e  W e g e  p r a k t i s c h e r  B r e n n s t o f f u n t e r- 
s u c h u n g e n  u n d  d e r e n  r e c h n e r i s c h e  A u s w e r t u n g .  
Von Dolch. Brennstoffwirtsch. Bd. 12. 1930. H. 21/22.
S. 253/67*. Theore t ische  Betrachtungen. Die kryohydra 
tische W asserbest im m ung. Verschwelungseinrichtung. De
stillation des Brennstoffes mit T eerüberh i tzung .  Schmelz
punktbes tim m ung der  Kohlenasche.

Chem ie  und P hysik .

F l a m e  c o n t r o l .  Von Ellis. Trans. Eng. Inst. Bd. 80.
1930. Teil 2, S. 45/63*. E rö r te run g  d e r 'F lam m enb i ld ung  in 
einem völlig geschlossenen und in einem mit einer Öffnung 
versehenen zylindrischen Gefäß. Der Einfluß einer kleinen 
Ö ffnung auf die Flamme. Aussprache.

M e a s u r e m e n t  o f  t e m p e r a t u r e  i n  m i n i n g  
e n g i  n e e r i n g. Von Williamson. Coll. Engg. Bd. 7. 1930.
H. 87. S. 456/9*. B esprechung der im B ergbau  Verwendung 
findenden T herm om eter .  G enauigkeitsgrenzen  und Anzeige
fehler. Maßeinteilung der  T herm om eter .

G esetzg eb u n g  und Verwaltung.

F ü r  d e n  B e r g b a u  w i c h t i g e  E n t s c h e i d u n g e n  
d e r  G e r i c h t e  u n d  V e r w a l t u n g s b e h ö r d e n  a u s  
d e m  J a h r e  1929. Von Schlüter und Hövel. (Forts .)  Glück
auf. Bd. 66. 6 .12.30. S. 1683/7. Wirtschaftsrechtl iche Ent
scheidungen: Beteiligungsziffern von Syndikatsgruben, Aus
schließung von Mitgliedern aus dem Rheinisch-West
fälischen Kohlen-Syndikat. (Forts ,  f.)

Wirtschaft und Statistik.

T h e  d i s t r i c t  w a g e s  a g r e e m e n t s .  C oll .Guard . 
Bd. 141. 28. 11.30. S. 1999/2001. Kritische Beleuchtung der 
durch die Bezirkslohnabkommen im bri tischen Bergbau 
geschaffenen Lage.

D i e  b e r g b a u l i c h e  G e w i n n u n g  G r o ß b r i t a n 
n i e n s  i m J a h r e  1929. Glückauf. Bd.66. 6.12.30. S .1687/91. 
Belegschaft, verfahrene Schichten, Zahl der  Betriebe, B erg 
w erksgew innung,  A ußenhandel in Kohle, Erzen und 
Metallen.

P e t r o l e u m  r e f i n e r y  s t a t i s t i c s .  Von Hopkins. Bur. 
Min. Bull. 1927. H. 280. S. 1/141*. Die Erzeugnisse der 
Petroleumraffinerien. Statis tische Angaben über Produktion, 
Außenhandel, Verbrauch usw.

Verschiedenes.

K e r n f r a g e n  d e r  U n f a l l v e r h ü t u n g .  Von Matthiass. 
Glückauf. Bd. 66. 6 .12.30. S. 1673/8. G esta l tung  der äußern  
Arbeitsbedingungen. Bildung des arbei tenden Menschen. 
Ü berw achung  des Erfolges und künftige G esta l tung  der 
Unfallverhütung. Aussprache zu dem Vortrag.

D i e  K o r r e l a t i o n s k u r v e .  Von Seesemann. Intern. 
Bergwirtsch. Bd. 23. 30.11.30. S. 353/8. E nts tehung  und 
Entwicklung der Korrelationskurve. E rö r te rung  ihrer An
wendungsmöglichkeit  im Bergbau zur Aufhellung von 
unübersichtlichen B etr iebszusamm enhängen und F ö rd e r 
abläufen sowie zur wirtschaft lichem G esta l tung  des Be
tr iebes untertage.

P  E R S Ö N  L I C H  E S.
B eurlaubt worden  sind:
der  Bergassessor  G a n t e  vom 1. J anu ar  1931 ab auf 

ein w eiteres  Ja h r  zur F or tse tzung  seiner T ä tigkeit  bei dem 
A rbe itgeberverband  der Kaliindustrie in Berlin,

der Bergassessor  F l e m m i n g  vom l. O k tober  ab auf 
ein weiteres Jah r  zur Fo r tse tzun g  seiner Tätigkeit  bei der 
Preußischen B ergw erks-und  Hütten-A .G . (Anhaitische Salz
w erke  G .m .b .H .  in Staßfurt-Leopoldshall) .

Die Bergreferendare  Friedrich H o f f m a n n  und Heinz 
G ü t h e  (Bez. Halle),  Kurt M e i e r  (Bez. Clausthal)  und 
Karl K a u f m a n n  (Bez. Dortm und) sind zu Bergassessoren 
e rnannt worden.

G estorb en :
am 8. D ezember in M ünster  der  Geh. Bergra t  Dr. phil. 

Karl B u s z ,  P rofessor  em. de r  Mineralogie und Philologie 
an der Universität Münster,  im Alter von 67 Jahren.


